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Kartographie, 288 Seiten, 19,80 DM

Heft 1 
Heft 2 
Heft 3

Band 402 Regionalergebnisse der Volks- und Berufszählung 1987
Heft 1 : Strukturdaten zu Bevölkerung und Erwerbstätigkeit — Kreis- und Gemeinde­

ergebnisse —, 420 Seiten, 23
Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur — Kreis- und Gemeindeergebnisse —,
398 Seiten, 22,— DM
Bevölkerungs-, Haushalts- und Erwerbsstruktur der Ausländer — Kreis- und 
Gemeindeergebnisse —, 280 Seiten, 18,— DM
Erwerbsstruktur — Kreis- und Gemeindeergebnisse —, 388 Seiten, 22,— DM 
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6 B: dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg, 344 Seiten, 21,— DM
7 A: Die Pendlerverflechtung in Baden-Württemberg (Auspendler) — Gemeinde­

ergebnisse
7 B: Die Pendlerverflechtung in Baden-Württemberg (Einpendler) — Gemeinde­

ergebnisse
Strukturdaten zur Pendlerwanderung — Gemeinde- und Kreisergebnisse —,
262 Seiten, 17,80 DM
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348 Seiten, 20,- DM
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Sozial- und Erwerbsstruktur nach Raumkategorien des Landesentwicklungsplanes 
— Regierungsbezirks- und LEP-Raumergebnisse —, 562 Seiten, 31,— DM 

Heft 10 A; Vergleichsdaten zur Zählung 1970 für die Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen 
— Kreis- und Gemeindeergebnisse —, 566 Seiten, 31,— DM 

10 B; dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg, 502 Seiten, 28,60 DM
Soziodemographische Grunddaten nach Wahlkreisen — Bundes- und Landtags­
wahlkreisergebnisse
Bevölkerungs- und Erwerbstruktur, Pendler - Arbeitsamts- und Dienststellen­
bezirksergebnisse

Heft 13 A: Soziodemographische Grunddaten der evangelischen und römisch-katholischen 
Bevölkerung in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen — Kreis- und 
Gemeindeergebnisse —, 462 Seiten, 27,60 DM 

13 B; dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg, 410 Seiten, 25,60 DM 
Heft 14 A: Soziodemographische Grunddaten der Bevölkerung insgesamt und der römisch- 

katholischen Bevölkerung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart —Dekanats- und 
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14 B; dto. Erzdiözese Freiburg, 530 Seiten, 31,— DM

Band 403 Regionalergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 1987
Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen — Kreis- und Gemeindeergebnisse —, 
325 Seiten, 19,— DM
Wohnverhältnisse der Haushalte und Wohnungsmieten — Kreis- und Gemeinde­
ergebnisse —, 254 Seiten, 17,— DM
Eigentümer, Nutzung und Beheizung von Gebäuden und Wohnungen — Kreis- und 
Gemeindeergebnisse —, 350 Seiten, 20,— DM 

4 A: Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen in den Regierungsbezirken Stuttgart 
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Vorwort

Mit den Ergebnissen der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 
1987 liegen erstmals wieder seit 17 Jahren im Bereich der nichtlandwirtschaftlichen Ar­
beitsstätten-, Volks- und Berufszählung bzw. seit 1 9 Jahren im Bereich der Gebäude- und 
Vvül'mungszählung neue Basisdalen vor.

Die Zählungsergebnisse bilden Grundlagen für Planungen und politische Entscheidungen im 
Bund, im Land, in den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf den Gebieten Wirtschaft und 
Soziales, Wohnungswirtschaft, Raumordnung, Verkehr, Umwelt sowie Arbeitsmarkt und 
Bildungswesen. Zugleich liefern sie wichtige Grunddaten für das Gesamtsystem der amt­
lichen Statistik.

Stichtag der Volkszählung war der 25. Mai 1987; auf diesen Tag beziehen sich alle Daten. 
Bereits 1 7 Monate nach dem Stichtag konnten den Gemeinden erste Ergebnisse zur Ver­
fügung gestellt werden. Dies wurde möglich durch rationelle, manuelle und maschinelle 
Bearbeitung des Erhebungsmaterials.

Mit dem nunmehr vorgelegten Heft werden sowohl die Veröffentlichungen als auch die ver­
fügbaren Liefertabellen abschließend dokumentiert. Um dem Nutzer den Überblick zu er­
leichtern, orientiert sich die Gliederung sowohl an erhebungstechnischen als auch auswer­
tungsspezifischen Gegebenheiten. Entsprechend sind die Fundstellen der vorgelegten Ana­
lysen, die Tabellen der Regionalbände, die Liefertabellen mit Regionalergebnissen sowie die 
fachbereichsspezifischen Bände und Liefertabellen nach den Zählungsteilen gegliedert.

Der Band wurde in Abteilung 2 "Bevölkerung und Kultur" und Abteilung 4 "Gewerbliche 
Wirtschaft" bearbeitet.

Stuttgart, im August 1992 Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg

Dr. Rudolf Stadler 
Ständiger Vertreter des Präsidenten
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Vorbemerkungen

Die Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeits­
stättenzählung (Volkszählung 1987) wurde nach dem 
Stand vom 25. Mai 1987 (Zählungsstichtag) flächen­
deckend durchgeführt. Inhalt und Durchführung regelte 
das Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Woh­
nungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsge­
setz) 1987 vom 8. November 1985 (BGBl. I S. 2078).

nicht erwerbstätige bzw. nicht in Ausbildung stehende 
Personen erfolgte die Zuordnung nach dem Ort des über­
wiegenden Aufenthalts.

Durch diesen neuen Zurechnungsmodus werden Analy­
sen Im Zeitvergleich, auch bei der Betrachtung der Er­
werbsbevölkerung, beeinflußt.

Erhebungseinheiten waren Personen und Haushalte 
(Volks- und Berufszählung), Wohnungen (Wohnungs­
zählung), Gebäude mit Wohnraum und ständig bewohn­
te Unterkünfte (Gebäudezählung) sowie nichtlandwirt­
schaftliche Arbeitsstätten und Unternehmen (Arbeits­
stättenzählung).

Die Wohnungszählung wurde in direkter Verbindung mit 
der Volkszählung durchgeführt. Diese Koppelung ge­
stattet eine Kombination der Wohnungsdaten mit den 
Ergebnissen über die in den Wohneinheiten iebenden 
Personen, so daß auch differenzierte Informationen zur 
Wohnraumversorgung der Haushalte gegeben sind.

Das Erhebungskonzept der Volkszählung 1987 stellte 
sicher, daß alle Einwohner — auch wenn im Inland mehr 
als eine Wohnung benutzt wurde — in jeder dieser Woh­
nungen statistisch erfaßt wurden. Bei Personen mit mehr 
als einer Wohnung stellte sich nun die Frage, in welcher 
dieser Wohnungen sie zur amtlichen Bevölkerungs­
zahl zu rechnen waren. Dabei hat sich die Methode der 
Zurechnung zwischen den Volkszählungen 1970 und 
1987 verändert. Die im Zusammenhang mit der amt­
lichen 8evölkerungszahl 1987 ermittelte Bevölkerung 
am Ort der Hauptwohnung umfaßt diejenigen Perso­
nen, die im betreffenden Gebiet ihre alleinige Wohnung 
bzw. ihre Hauptwohnung im Sinne des § 12 des Melde­
rechtsrahmengesetzes 1980 haben.

Der Erhebungsumfang der Arbeitsstättenzählung er­
streckt sich auf den gesamten nichtlandwirtschaftlichen 
Bereich, das heißt, es werden alle Arbeitsstätten des Pro­
duzierenden Gewerbes, des Handels, des Verkehrs bis 
hin zum öffentlichen Bereich erfaßt. Ausgeschlossen 
sind dagegen die eigentlichen land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebe, abgesehen von wenigen Arbeitsstätten 
der gewerblichen Land- und Forstwirtschaft, die nach 
dem Steuerrecht als Gewerbebetriebe gelten.

Die Arbeitsstättenzählung 1987 war, wie alle Arbeits­
stättenzählungen zuvor, Bestandteil eines Gesamtzäh­
lungswerks und damit organisatorisch und zeitlich mit 
der Volkszählung verknüpft. Die sehr umfangreiche und 
aufwendige Zählungsorganisation der Volkszählung 
wurde gleichzeitig auch für die Arbeitsstättenzählung 
eingesetzt. Die Zähler hatten nach genauer Anweisung 
jede nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätte festzustel­
len, d.h. jede örtliche Einheit (ein Grundstück oder eine 
abgegrenzte Räumlichkeit), in der eine oder mehrere Per­
sonen unter einheitlicher Leitung regelmäßig haupt- 
oder nebenberuflich erwerbstätig waren. Für jede Ar­
beitsstätte war mit oder ohne Hilfe des Zählers ein Ar­
beitsstättenbogen auszufüllen. Die Nummern der Ar­
beitsstättenbogen wurden zusammen mit den Bogen­
nummern der Volkszählung in eine mit Regionalmerk­
malen versehene Regionalliste eingetragen. Die kombi­
nierte Auswertung von Regionallisten und Erhebungs­
vordrucken ergab schließlich die regionale Zuordnung 
der Arbeitsstätten bis unterhalb der Gemeindeebene.

Nach § 12 des Melderechtsrahmengesetzes ist die 
Hauptwohnung — soweit mehrere Wohnungen benutzt 
werden — die vorwiegend benutzte Wohnung. 'Haupt­
wohnung einer verheirateten Person, die nicht dauernd 
getrennt von ihrer Familie lebt, ist die vorwiegend be­
nutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vor­
wiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt 
der Lebensbeziehungen liegt.

Demgegenüber wurde bei der Ermittlung der Bevölke­
rungszahl bei der Volkszählung 1970 die sogenannte 
Wohnbevölkerung festgestellt. Die Wohnbevölkerung 
umfaßt diejenigen Personen, die in dem angegebenen 
Gebiet ihre ständige Wohnung haben. Personen mit 
mehreren Wohnungen wurden für die Gemeinde gezählt, 
von der aus sie zur Arbeit oder Ausbildung gingen. Für
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VULKJSZAHLUJNCj 1^87 

Personenbogen
D3 Eä3 TSS 1E

Rechtsgrundlage:

Siehe Haushaltsmantelbogen oder Erläuterungsblatt, 
die Bestandteile der Erhebungsvordrucke sind.
Stichtag: 25. Mai 1987Bitte Gemeinde angeben:

o
Falls Sie einen Abschluß an einer allgemeinbildenden bzw. 
berufsbildenden Schule/Hochschule haben :

^ Welchen höchsten allgemeinen 
* Schulabschluß haben Sie ?

^ Geburtsangaben J<^a) Geburtsjahr

1. Januar bis 24. Mai < 
25. Mai bis 31. Dez. <

b) Geburtsmonat Volksschule, Hauptschule < 
Realschule/gleichwertiger Abschluß (z. B. Mittlere Reife) <

Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife < »

>lU
cc

►X
Q Geschlecht männlich ■■ 

weiblich '
<
“ ^ a) Welchen höchsten Abschluß Berufsfachschule .
£2 * an einer berufsbildenden (ohne Berufsschule)

Schule oder
»Q Familienstand ledig * 

verheiratet < 
verwitwet « 

geschieden *

Hochschule haben Sie ?in
Fachschule < 

Fachhochschule (Ing.-Schule, höhere Fachschule) • 
Hochschule (einschließlich Lehrerausbildung) •

b) Welche Hauptfachrichtung hat dieser Abschluß ?

zo>
Q Rechtliche Zugehörigkeit zu 
h einer Religionsgesellschaft

z
Römisch-katholische Kirche - 

Evangelische Kirche > 
Evangelische Freikirche ‘ 

Jüdische Religionsgesellschaft < 
Islamische Religionsgemeinschaft < 

andere Religionsgesellschaften < 
keiner Religionsgesellschaft rechtlich zugehörig >

Ui
z
oCO
CE
Ul

m Falls Sie eine praktische Berufsausbildung 
cc ^ (z. B. Lehre) abgeschlossen haben :o

a) Auf welchen Lehrberuf bezog sich diese 
Ausbildung ?

u.

J<>^ Welche Staatsangehörigkeit haben Sie ?
*

deutsch * 
griechisch < 
italienisch < 

übrige EG-Staaten < 
jugoslawisch < 

türkisch • 
sonstige/keine >

b) Wie lange dauerte diese Ausbildung ? Jahr(e);

^ Bitte Name und Anschrift Ihrer Arbeitsstätte oder 
* Schule/Hochschule angeben.Name;zliJ

I-
z Straße/Hausnummer;

OUi
o

Q Wird von Ihnen noch eine weitere Wohnung 
h (Unterkunft/Zimmer) in der Bundesrepublik

Deutschland einschließlich Berlin (West) bewohnt ?

3
nein • 

ja •

Gemeinde:PLZ

CC
UJ
o ^ Welches Verkehrs- 
g i, mittel benutzen

Sie hauptsächlich 
(längste Strecke) 
auf dem Hinweg 
zur Arbeit oder 
Schule/Hochschule ?

kein Verkehrsmittel (zu Fuß) < 
Fahrrad < 

Pkw '
U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn > 

Eisenbahn • 
Bus, sonst, öffentl. Verkehrsmittel < 

sonstiges (Motorrad, Moped, Mofa) <

- a) Für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben:
Ist die hiesige Wohnung die vorwiegend 
benutzte Wohnung der Familie ?

- b) Für alle übrigen Personen:
Ist die hiesige Wohnung die vorwiegend 
benutzte Wohnung ?

- C) Außerdem für Erwerbstätige, Schüler/Studenten:
Gehen Sie vorwiegend von der hiesigen Wohnung 
aus zur Arbeit oder Schule/Hochschule ?

Vollzeit (über 36 Std.® in der Woche) • 
_ Teilzeit (bis zu 36 Std.^ in der Woche) • 

arbeitslos, arbeitsuchend < 
nicht erwerbstätig < 

Hausfrau, Hausmann <
^ Maßgebend ist die normalerweise - . .., , . c.. j , 

in der Woche geleistete Arbeitszeit Schuler(in), Student(in) <

Erwerbs-, Berufstätigkeit • 
Arbeitslosengeld, -hilfe < 

Rente, Pension <

eigenem Vermögen, Vermietung, Verpachtung, Altenteil < 
Zuwendungen, Unterhalt durch Eltern, Ehegatten usw. < 

sonstigen Unterstützungen (z. B. Sozialhilfe, BAföG) >

nein • 
ja <

M
Falls a

zja; nein < 
ja <

3
lU
C3

nein > 
ja - V)

cc (2) Wieviel Zeit 
^ i, benötigen Sie 
^ normalerweise 

für den Hinweg 
zur Arbeit oder 
Schule/Hochschule ?

entfällt, da auf gleichem Grundstück 
unter 15 Minuten < 

15 bis unter 30 Minuten < 
30 bis unter 45 Minuten < 
45 bis unter 60 Minuten « 

60 Minuten und mehr •

Q Sind Sie F
L

lU
cc

') Auch Landwirte, mithelfende 
Familienangeh., Auszubildende, 
Soldaten, Zivildienstleistende

o
u.Mehrere

Antworten
möglich

^ Sind Sie 
« zur Zeit tätig als

Facharbeiter(in) < 
sonstige(r) Arbeiter(in) < 

Angestellte(r) < 
Auszubildende(r) <

^ Leben Sie überwiegend

*
von

Beamter/Beamtin, Richter(in), Soldat, Zivildienstl. < 
(auch Beamtenanw.) _

Selbständige(r) mit bezahlten Beschäftigten < 
ohne bezahlte Beschäftigte • 

mithelfende(r) Familienangehörige(r) <

lU

NUR VOM STATISTISCHEN LANDESAMT AUSZUFÜLLEN
Geburtsjahr (1 a)
2.,3. u. 4. Stelle

w ^ Zu welchem Wirtschaftszweig (Branche, Behörde) 
™ h gehört der Betrieb (Firma, Dienststelle),
UJ in dem Sie tätig sind ?

Hauptfach­
richtung (10 b)

Erlernter 
Beruf (11 a) Dauer (11 b)

OC
liJ

Arbeitsstätte, Schule/Hochschule (Pendler)
Straße (12)

X
Land (12) Gemeinde (12) Hausnummer (12) ^ Welche Tätigkeit, welchen Beruf üben Sie aus ?

*

Wirtschafts­
zweig (16) Ausgeübte Tätigkeit (17) ^ Falls Sie eine 

1, Nebenerwerbstätigkeit 
ausüben, handelt es 
sich um eine

landwirtschaftliche < 
nichtlandwirtschaftliche •





VULKJSZAHLUMCj
Wohnungsbogen 
mit Gebäudeangaben

03 SSE 3131
Rechtsgrundlage:
Siehe Haushaltsmantelbogen oder Erläuterungsblatt, die 
Bestandteile der Erhebungsvordrucke sind. Stichtag: 25. Mai 1987

Die Wohnung steht leer
Die Wohnung ist von Angehörigen ausländischer Streitkräfte, 
diplomatischer, berufskonsularischer Vertretungen oder der 
Ständigen Vertretung der DDR privatrechtlich gemietet.

Bitte Gemeinde angeben:

Wohnungsangaben
^ Bewohnen Sie die Wohnung/Räume als
*

Q Wie viele Räume der Wohnung haben 
n mindestens 6 Quadratmeter ?

(ohne Küche, Bad, WC, Flur)

7<1 < 4 <
8< >2 > 5 <a) Eigentümer(in), Miteigent, oder Kaufanwärt.

b) Hauptmieter(in) (einschließlich Altenteil)
c) Untermieter(in)

Untermieter(innen) brauchen im Wohnungsbogen 
keine weiteren Fragen zu beantworten.

ccUJ 9 •3 < ‘ 0 < >H
OderLU mehr

sH Falls davon Räume untervermietet oder 
gewerblich genutzt sind:
a) Anzahl der unten/ermieteten Räume 1 •

b) Anzahl der gewerblich genutzten Räume 1 <

Q.
3
< 2 < > 3 <X

Q Ist die Wohnung eine Freizeitwohnung ?
*

Oder mehrtt 3< >2 • >nein lU
Oder mehrsja o Q Wie groß ist die Fläche 

if der gesamten Wohnung ?
(einschließlich Küche, Bad, WC, Flur, Mansarden 
und ähnliches sowie untervermieteter oder 
gewerblich genutzter Räume in der Wohnung)

H
volle QuadratmeterzQ Wann ist der Haushalt in diese 

Wohnung eingezogen ?
Bitte das Einzugsjahr für das am längsten 
hier wohnende Haushaltsmitglied angeben.

vor 1970 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984

UJ
(3
m
ocou.
^ Ist die Wohnung mit Mitteln des 
it sozialen Wohnungsbaus gefördert?

1985 nein > 
ja < >1986

1987

^ Wie hoch ist die Monatsmiete ?
Zur Miete rechnen auch die monatlich aufzu­
wendenden Beträge für Wasser, Kanalisation, 
Straßenreinigung, Müllabfuhr, Treppenhaus­
beleuchtung, Schornsteinreinigung.
Nicht zur Miete rechnen Umlagen für Zentral­
heizung, Warmwasserversorg., Garagenmiete, 
Untermieterzuschlag, Zuschlag für Möblierung.

Q Sind innerhalb der Wohnung Küche
Kochnische
Bad/Dusche

volle DM
Mehrere
Antworten
möglich CE

MMUJ
WC

UJ
SQ a) Wird die Wohnung überwiegend 

* beheizt mit
I-
a
^ a) Handelt es sich um eine Dienst-, 

Werkswohnung, Berufs- oder 
Geschäftsmietwohnung ?

3 nein • >Fern-, Blockheizung < 
Zentralheizung < 
Etagenheizung •

Einzel- oder Mehrraumöfen (auch Elektrospeicher) •

<X ja < •oc
o
u. b) Ist die Wohnung verbilligt,

kostenlos überlassen oder ist die 
Miete wegen finanzieller Vorleistungen
(z. B. Mieterdarlehen) ermäßigt ?

nein < *
ja < >

b) Welcher Brennstoff, welche 
Wärmequelle wird verwendet ? Geis < 

Heizöl - 
Strom < 

Kohle, Holz usw. < 
Fernwärme < 

Sonnenenergie, Wärmepumpe <

FÜR LEERSTEHENDE WOHNUNGEN
^ Seit wie vielen Monaten steht 

die Wohnung leer?

Mehrere
Antworten
möglich 7-12 < *bis 3 < «

13 <4-6 < > »Oder
mehr

Gebäudeangaben: Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Eigentümer(in) oder Verwalter(in) dieses Gebäudes sind.

Q Gebäudeart
*

Q Baujahr des Gebäudes
(Jahr der Bezugsfertigstellung)
Bei Erweiterungs- und 
Umbauten ist das 
ursprüngliche Baujahr 
anzugeben, bei Wieder­
aufbau nach Totalschaden 
das Jahr des Wiederaufbaus.

Wohngebäude < 
(Gebäude mindestens zur Hälfte 

für Wohnzwecke genutzt)
sonstiges Gebäude mit Wohnraum •

bewohnte Unterkunft • 
(z. B. Baracke)

>
> 78 <bis 1900 • 

1901-18 • 
1919-48 - 
1949-57 - 
1958-62 -

• 68 <
• 69 <
• 70 <
• 71 <
> 72 <
> 73 -
• 74 -
> 75 <
> 76 -

> 79 <
> 80 <
• 81 - 
• 82 <

Außerdem bei Wohnheimen:
Wird dieses Gebäude 
vollständig oder teilweise 
als Wohnheim genutzt ?

vollständig < 
teilweise < « 83 -63 <

> 84 • 
. 85 <

64 <Q Wer ist Eigentümer(in), 
Kaufanwärt. bzw. 
Erbbauberechtigte(r) 
des Gebäudes ?

Einzelperson oder Ehepaar, 
Erbengemeinschaft oder 

ähnliche Personengemeinschaft •

65 <
> 86 <66 -
• 87 <67 - > 77 <

Gemeinschaft von Wohnungseigentümern < 
(nur bei Eigentumswohnungen) Q Sind Wohnungen im Gebäude 

^ mit Mitteln des sozialen 
Wohnungsbaus gefördert ?
(nur Erster Förderungsweg)

gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Wohnungs- 
baugenossensch. oder Organ der staatl. Wohnungspolitik <

freies Wohnungsunternehmen < 
sonstige(r) Eigentümer(in) <

keine • 
alle < 

nur ein Teil •

GebäudeFläche (7) Miete (9)

NUR VOM STATISTISCHEN LANDESAMT AUSZUFÜLLEN 0

lA»





Arbeitsstättenbogen 1987 Bogen-Nummer

Stichtag für die Zählung ist der 25. Mai 1987 v______________

Bitte beachten Sie an den mit Q gekennzeichneten Stellen die Erläuterungen auf dem heraustrennbaren Blatt.

0 Arbeitsstätten von Behörden, der Sozialversicherung, von Kir­
chen, Verbänden und sonstigen Organisationen sowäe von deren 
Anstalten und Einrichtungen, brauchen nur die mit gekenn­
zeichneten Fragen zu beantvt/orten. Ausnahme; Arbeitsstätten in 
der Form von öffentlich-rechtlichen Anstalten, Regiebetrieben, 
Eigenbetrieben und sonstigen Sondervermögen, die erwerbswirt­
schaftlich tätig sind und Kostendeckung anstreben, bitte den 
Fragebogen entsprechend den Erläuterungen ausfüllen. (3)

9 Rechtsgrundlage; Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, 
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 
1987) vom 8.11.1985 (BGBl. I S. 2078) in Verbindung mit dem 
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom 
14.3.1980 (BGBl. I S. 289).

# Der Text des Volkszählungsgesetzes 1987 sowie allgemeine Infor­
mationen auch zur Arbeitsstättenzählung sind im Informations­
blatt zur Volkszählung 1987 enthalten.

0 Weitere Hinweise zur Arbeitsstättenzählung entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden Erläuterungsblatt 0 und @.

0 Für jede Arbeitsstätte ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Als 
Arbeitsstätte gilt jede örtliche Einheit, in der eine oder mehrere 
Personen unter einheitlicher Leitung regelmäßig haupt- oder 
nebenberuflich erwerbstätig sind. Ausnahme; Keinen Arbeits­
stättenbogen erhalten Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
sowie der Binnenfischerei, die bei der Besteuerung (Gewerbe 
Umsatz- und Einkommensteuer) nicht als Gewerbebetrieb gelten.

% Rückgabe; Sie können den ausgefüllten Fragebogen
— dem Zähler/der Zählerin aushändigen oder in verschlossenem 

Umschlag übergeben,
— bei der Erhebungsstelle abgeben oder dorthin übersenden. 
Bel Abgabe in verschlossenem Umschlag bitte unbedingt 
Namen, Bezeichnung sowie vollständige Anschrift der Arbeits­
stätte, für die dieser Fragebogen ausgefüllt wird, auf dem 
Umschlag angeben.

1^ Vollständige Anschrift der Arbeitsstätte, für die dieser Fragebogen ausgefüilt wird
(Bitte in Blockschrift oder mit deutlichem Stempeleindruck)

Name, Geschäfts- oder Berufsbezeichnung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Gemeinde

Nur ausfüllen, wenn diese Arbeitsstätte zugleich ZWEIGNiEDERLASSUNG ist — siehe Frage B 3 — 
Anschrift des Unternehmens, zu dem diese Arbeitsstätte als Zweigniederlassung gehört

Name, Geschäfts- oder Berufsbezeichnung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Gemeinde

Nur ausfüllen, wenn diese Arbeitsstätte zugieich HAUPTNIEDERLASSUNG ist — siehe Frage B 2 — 
Anschrift(en) der Zweigniederlassung(en)
(Fails Sie mehr als 3 ZWEIGNIEDERLASSUNGEN haben, fordern Sie bitte vom Zähler/von der Zählerin Ergänzungs- 
biätter an)

Laufende
Nummer Postleitzahl, Gemeinde ®Straße, HausnummerName, Geschäfts- oder Berufsbezeichnung

rz-

1
2
3

Bearbeiter(in) 
dieser Meldung;

Telefon- und 
Apparatnummer:

Um Rückfragen zu erleichtern, bitten 
wir um folgende freiwillige Angaben;
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Erläuterungen zum Fragebogen 
der Arbeitsstättenzählung 1987 

als Bestandteil der Erhebungspapiere
Arbeitsstätten hingegen, die als Zweigniederlassungen 
gelten, müssen nur die Abschnitte A - D ausfüllen. Besteht 
nur eine einzige Arbeitsstätte, sind Angaben zu den 
Abschnitten A - F zu machen. Die betreffenden Anschrif­
ten sind auf Seite 1 des Fragebogens bzw. im Ergänzungs­
blatt anzugeben.

@ Auch wenn Sie in einer Gemeinde mehrere Zweignieder­
lassungen haben, führen Sie diese bitte einzeln auf.

0 Zählungsbereich
Bei der Arbeitsstättenzählung handelt es sich um eine 
stichtagsbezogene, umfassende Bestandsaufnahme. Sie 
liefert in tiefer fachlicher und regionaler Gliederung einen 
Überblick über Zahl und Größe der Arbeitsstätten und 
Unternehmen. Zu diesem Zweck werden vor allem An­
gaben über die tätigen Personen und die von den Arbeits­
stätten und Unternehmen gezahlten Löhne und Gehälter 
erfragt.
Als Arbeitsstätte gilt jede örtliche Einheit (ein Grundstück 
oder eine abgegrenzte Räumlichkeit), in der eine oder 
mehrere Personen unter einheitlicher Leitung regelmäßig 
haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig sind. Somit ist für 
jede Hauptniederlassung, jede Zweigniederlassung, jeden 
Filiatbetrieb, jede Werkstätte, jede Praxis, jede Geschäfts­
stelle. jedes Büro, jede Dienststelle einer Behörde usw. ein 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Die Arbeitsstättenzählung erstreckt sich auf alle Arbeits­
stätten der gewerblichen Landwirtschaft, der Produktion, 
des Handels und Verkehrs, der Banken und Versiche­
rungen, des Gastgewerbes, der Reinigung und Körper- 

5 pflege (z.B. Friseure), der Wissenschaft, Bildung, Kultur
^ und Publizistik (z.B. Schulen, Theater, selbständige Künst­
le ler, Schriftsteller), des Gesundheitswesens (z.B. Arzte und
5 Hebammen, Krankenhäuser), der Rechts- und Wirt-
$ Schaftsberatung (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt­

schaftsberater und -prüfer), der Kirchen, Verbände, sonsti- 
C gen Organisationen ohne Erwerbszweck, der Behörden
^ und der Sozialversicherung.

Arbeitsstätten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
(1) sowie der Binnenfischerei werden bei der Arbeitsstätten- 

Zählung erfaßt, sofern sie bei der Besteuerung (Gewerbe-, 
^ Umsatz- und Einkommensteuer) als Gewerbebetrieb gel-
(Q ten. Dazu gehören z.B.: Betriebe der gewerblichen Gärt-
^ nerei (Landschafts- und Friedhofsgärtnerei), Betriebe der
^ landwirtschaftlichen und der gewerblichen Tierhaltung

(Schweinemästereien, Geflügelfarmen, Hundezüchtereien 
^ u. dgl.) sowie Dienstleistungsbetriebe für die Land- und
^ Forstwirtschaft (Mähdrusch, Schädlingsbekämpfung,
^ Schafschur u. dgl.).
. Auch Hausgewerbetreibende, Zwischenmeister und
(Q Werkvertragspartner gelten als Selbständige und haben
^ deshalb einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
^ Arbeitsstätten von Heimarbeitern werden jedoch nicht

erfaßt. Baustellen und Schiffe gelten nicht als besondere 
V) Arbeitsstätten.
•— Als Unternehmen gilt die kleinste rechtliche Einheit, die
“ aus handels-und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher

führt und den Ertrag ermittelt.
Bestehen Betriebs-, Büro-, Ladengemeinschaften und 
Einkaufszentren aus verschiedenen Unternehmen, so 
müssen auch verschiedene Arbeitsstättenbogen aus­
gefüllt werden.

© Träger der Arbeitsstätte
Hier sollen die Arbeitsstätten der Gebietskörperschaften 
und der Sozialversicherung sowie von Organisationen 
ohne Erwerbszweck ihren Träger angeben, z.B.
Arbeitsstätte
Erholungsheim ..........
Kindergarten ...............
Krankenhaus ...............
Wirtschaftsministerium
Polizei ......................... .
Ordnungsamt .............
Altenpflegeheim ........

Träger
Gewerkschaft 
Kirche 
Rotes Kreuz 
Bund 
Land
Gemeinde 
gesetzliche Renten­
versicherung

© Bitte tragen Sie hier keine Sammelbezeichnungen ein, 
sondern beschreiben Sie die Art der hergestellten, repa­
rierten oder gehandelten Waren möglichst genau, also 
nicht Fahrzeuge, sondern Krafträder, Kraftwagen; nicht 
Metallwaren, sondern Metallmöbel, Beschläge; nicht 
Bekleidung, sondern Herrenoberbekleidung, Wäsche, 
Kopfbedeckung.

® Zu den erbrachten Bauleistungen gehören die Lei­
stungen im Bauhaupt-und Ausbaugewerbe, wie z.B. im 
Hochbau, Straßenbau, Gerüstbau, in der Dachdeckerei 
und Zimmerei, der Klempnerei, Bautischlerei, Fliesen- und 
Plattenlegerei und im Malergewerbe.

® Hierzu gehören die von Handelsvertretern und -Vermittlern 
vermittelten Waren sowie die von Grundstücks-, 
Hypotheken-, Finanzierungsmaklern und Versicherungs­
vertretern u.dgl. vermittelten Leistungen.

© Geben Sie bitte an, ob es sich bei den Transportlei­
stungen z. B. um Leistungen bei der Personen- oder Güter­
beförderung, bei der See- oder Binnenschiffahrt, im Luft­
verkehr, in der Spedition oder Lagerei handelt.

® Hierzu gehören sämtliche Dienstleistungen von Unter­
nehmen und freien Berufen wie z.B. von Sparkassen, 
Krankenversicherungen, Zahnärzten, Restaurants und 
Schankwirtschaften, Pensionen, Damenfriseuren, selb­
ständigen Wissenschaftlern und Sportlern, privaten 
Theatern, Sanatorien, Wäschereien, Chemischen Reini­
gungen, Bestattungsinstituten u.dgl.

® Eine neue wirtschaftliche Tätigkeit liegt dann vor, wenn 
eine erhebliche Änderung des Schwerpunkts des betriebe­
nen Gewerbes, der ausgeübten Tätigkeit bzw. des Auf­
gabengebietes erfolgt ist, z.B. von der Herstellung von 
Oberbekleidung zum Einzelhandel mit Oberbekleidung. 
Bitte beachten Sie dazu die Fragen A 2 a — c.
Bei gleichzeitiger Aufnahme einer neuen wirtschaftlichen 
Tätigkeit und Standortverlagerung bitte nur die Frage nach 
der Neueröffnung der Arbeitsstätte ankreuzen.

® Kreuzen Sie hier bitte an, wenn Ihre Arbeitsstätte die 
Hauptniederlassung einer Firma, eines Unternehmens, 
einer Praxis u. dgl. ist, zu der noch rechtlich unselbständige 
Arbeitsstätten (Zweigniederlassungen©) gehören. Als 
Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus 
das ganze Unternehmen geleitet wird.

® Eine Arbeitsstätte gilt als Zweigniederlassung, wenn sie 
von der Hauptniederlassung räumlich — gegebenenfalls 
auch in derselben Gemeinde — getrennt besteht und recht­
lich unselbständig ist.

I

I

© Weitere Verwendung der Daten
Aus Gründen des Datenschutzes werden die Hilfsmerk­
male (Name, Bezeichnung, Straße und Hausnummer, 
Bearbeiter[in] des Fragebogens und Telefonnummer) zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt von den Erhebungsmerk­
malen getrennt und gesondert aufbewahrt. Sie dürfen 
(ohne Telefonnummer und Bearbeiter[in] des Frage­
bogens) zusammen mit dem Namen der Gemeinde, der 
Zahl der tätigen Personen, der Angabe des Wirtschafts­
zweiges und der Angabe über die Zugehörigkeit zum 
Handwerk für Wirtschafts-, Lohn- und Umweltstatistiken 
sowie zur Aktualisierung der Kartei im Produzierenden 
Gewerbe genutzt werden.

® Wirtschaftliche Arbeitsstätten von Behörden
Arbeitsstätten, die als Hauptniederlassungen der jeweili­
gen öffentlich-rechtlichen Anstalten, Regiebetriebe, 
Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermögen zu behan­
deln sind, bitte die Abschnitte A - H vollständig ausfüllen.



Bundesgebiet aufhalten. Die in der Bundesrepublik 
anwesenden nichtdeutschen Flüchtlinge, die den Status 
eines heimatlosen Ausländers oder ausländischen Flücht­
lings besitzen, zählen zu den Ausländern. Personen, die 
sowohl die deutsche als auch eine fremde Staatsange­
hörigkeit haben, gelten als deutsche Staatsangehörige.

® Tätige Personen
Als tätige Personen gelten alle voll- und teilzeitbeschäftig­
ten Personen, die am Stichtag in einem Arbeitsverhältnis 
stehen und in der Lohn- und Gehaltsliste geführt werden, 
einschließlich tätiger Inhaber und unbezahlt mithelfender 
Familienangehöriger, unabhängig von der Arbeitszeit, die 
sie in der Arbeitsstätte tätig sind.
Mitzuzählen sind auch Vertreter und Reisende sowie das 
Personal auf Bau- und Montagestellen, auf Fahrzeugen 
und Schiffen.
Nicht zu melden sind Personen, die zur Ableistung des 
Grundwehrdienstes oder des zivilen Ersatzdienstes ein­
berufen sind, im Ausland beschäftigte Personen und 
Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Arbeitsstätten in 
der meldenden Arbeitsstätte Montage- oder Reparatur­
arbeiten durchführen. Nicht mitzuzählen sind auch 
Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen gegen Ent­
gelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüber­
lassungsgesetz überlassen wurden (Leiharbeitnehmer wie 
Fremdlöhner, Zeitbeschäftigte für Bürotätigkeiten usw.). 
Bei Arbeitsstätten, die an Arbeitsgemeinschaften des Bau­
gewerbes beteiligt sind, müssen die Angaben einschließ­
lich „Arge-Anteile" gemacht werden.
Heimarbeiter werden nicht erfaßt.

@ Löhne und Gehälter für 1986
Die Summe der Löhne und Gehälter bezieht sich auf das 
Kalenderjahr 1986. Sollte die Angabe nur für das 
Geschäftsjahr möglich sein, sind die Angaben für das 
letzte Geschäftsjahr zu machen, das bis Mai 1987 zu Ende 
ging.

Bei den Löhnen und Gehältern sind einzubeziehen alle 
tariflichen oder frei vereinbarten Zulagen (z.B. Akkord 
Nachtarbeits- und Schmutzzulagen, Mietzuschüsse, 
Kinderzulagen, Fahrkartenzuschüsse, Essengeld), Natural­
vergütungen, Vergütungen für ausgefallene Arbeitszeit 
(insbesondere Urlaubsgeld), Zuschüsse der Arbeitgeber 
zum Krankengeld, Urlaubsbeihilfen, Entschädigungen für 
nicht gewährten Urlaub, Gratifikationen, Gewinnbeteili­
gungen, Erfolgsprämien, Erfindergeld, vermögenswirk­
same Leistungen im Sinne von § 2 des Gesetzes zur För­
derung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. 
Vergütungen für Heimarbeiter sind nicht zu melden.
Nicht einzubeziehen sind Pflichtbeiträge der Arbeitgeber 
zur Sozialversicherung, Zahlungen auf Grund des Kinder­
geldgesetzes, allgemeine soziale Aufwendungen (z.B. für 
Kantinen, Werkskindergärten, Erholungsheime usw.), 
Spesenersatz, Bergmannsprämien für Bergleute unter 
Tage, Ruhegehälter und Betriebspensionen, Auslösungen 
im Baugewerbe sowie Umzugskostenvergütungen.

® Stichtag ist der 25. Mai 1987
Sind die tätigen Personen zu diesem Tag nichtzu ermitteln, 
nehmen Sie bitte als Stichtag den nächstmöglichen Zeit­
punkt vor oder nach dem 25. Mai 1987.

® Unbezahlt mithelfende Familienangehörige
Mithelfende Familienangehörige, die in einem Lohn-, 
Gehalts- oder Ausbildungsverhältnis stehen, sind nicht 
hier, sondern unter C 4 — 7 und bei Hauptniederlassungen 
auch unter G 1 c zu melden.

@ Rechtsform des Unternehmens
Hierzu gehören auch die mit dem Zweck der Kosten­
deckung betriebenen erwerbswirtschaftlich geführten 
Unternehmen ohne eigenständige Rechtsform (Regie­
betriebe, Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen) 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

® Angestellte
Angestellte sind Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht zur 
Angestelltenversicherung unterliegen oder auf Grund 
besonderer Vorschriften von dieser befreit sind. Betriebs­
leiter, Direktoren, Vorstandsmitglieder und andere 
leitende Kräfte, die nicht Inhaber sind, sondern im Ange­
stelltenverhältnis stehen, sind hier mitzuzählen.

® Angaben über das gesamte Unternehmen
Die Angaben sind über das gesamte Unternehmen als 
rechtlich selbständige Einheit einschließlich aller 
Zweigniederlassungen im Inland — auch land- und forst­
wirtschaftlicher Art — zu machen. Zweigniederlassungen 
im Ausland werden hingegen nicht erfaßt. Bei Unterneh­
men, die sich an Arbeitsgemeinschaften des Baugewerbes 
beteiligen, sind die „Arge-Anteile" einzubeziehen.
— Die tätigen Personen des gesamten Unternehmens in 

Abschnitt G setzen sich aus den tätigen Personen in der 
Hauptniederlassung (Abschnitt C) und den tätigen Per­
sonen in den Zweigniederlassungen (Abschnitt H) 
zusammen.
In Abschnitt H sind dietätigen Personen je Zweignieder­
lassung nur in einer Position ausgewiesen. Deshalb 
müssen sie in männliche und weibliche tätige Inhaber, 
unbezahlt mithelfende Familienangehörige und Arbeit­
nehmer aufgeteilt werden. Zusammen mit den entspre­
chenden Positionen in Absphnitt C erhalten Sie als 
Summe die für das gesarrite Unternehmen einzu­
tragenden Zahlen. Die Arbeitnehmer setzen sich in 
Abschnitt C aus den Positionen 3-7 zusammen.

— Die Bruttolöhne und -gehälter des gesamten Unter­
nehmens in Abschnitt G erhalten Sie ebenfalls als 
Summe der Löhne und Gehälter der Hauptniederlas­
sung (Abschnitt D) und der Löhne und Gehälter der 
Zweigniederlassungen (Abschnitt H).

® Facharbeiter/Gesellen
Facharbeiter/Gesellen sind Arbeitnehmer, die der Arbei­
terrentenversicherung unterliegen oderauf Grund beson­
derer Vorschriften von dieser befreit sind und wegen ihrer 
Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt 
werden, die als besonders schwierig oder verantwortungs­
voll gelten. Die Befähigung kann durch eine abgeschlos­
sene praktische Berufsausbildung, einen gleichwertigen 
Berufsfachschulabschluß oderdurch langjährige Beschäf­
tigung mit gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender 
Entlohnung erworben sein (z.B. Vorarbeiter). Arbeiter­
rentenversicherungspflichtige Meister sind hier ebenfalls 
zu erfassen.

® Auszubildende
Hierzu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, 
landwirtschaftlich und technisch Auszubildende in allen 
Ausbildungsbereichen und im öffentlichen Dienst, einschl. 
Anlernlinge, Umschüler, Volontäre und Praktikanten, 
jedoch ohne Beamte im Vorbereitungsdienst.

@ Teilzeitbeschäftigte
Als Teilzeitbeschäftigte gelten alle am Stichtag tätigen 
Personen, die zur Ableistung einer kürzeren als der orts-, 
branchen- oder betriebsüblichen Wochenarbeitszeit ein­
gestellt sind. Tätige Inhaber und unbezahlt mithelfende 
Familienangehörige sind entsprechend zu beurteilen. 
Kurzarbeit gilt nicht als Teilzeitbeschäftigung.

@ Zu den Arbeitnehmern zählen Beamte, Angestellte, 
Facharbeiter, Gesellen, sonstige Arbeiter und Auszu­
bildende.

® In Abschnitt H sind alle inländischen Zweignieder­
lassungen aufzuführen, auch solche land- und forstwirt­
schaftlicher Art.

® Ausländer
Ausländer sind alle Personen ohne deutsche Staats­
angehörigkeit einschl. der Staatenlosen und der Personen 
mit „ungeklärter" Staatsangehörigkeit, die sich im

® Bitte geben Sie hier die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer 
Zweigniederlassung(en) in Anlehnung an die Fragen 
A 2 a - c an.



Bogen-Nummer
Allgemeine Angaben über die Arbeitsstätte,A Satz­

stelle

1 -7für die dieser Fragebogen ausgefüllt wird
Träger der Arbeitsstätte — nur bei Anstalten oder Einrichtungen von Behörden 
oder der Sozialversicherung sowie von Kirchen, Verbänden und sonstigen Organi­
sationen ® :

#1 Bitte nicht ausfülleni

Satzart ^ 8

Wirtschaftsklasse

Wirtschaftliche Tätigkeit der Arbeitsstätte
Genaue Bezeichnung des betriebenen Gewerbes, der ausgeübten Tätigkeit bzw. 
des Aufgabengebietes:

2
der Arbeitsstätte

a 9-13

des Unternehmens
14-18

Mit folgenden zusätzlichen Angaben ermöglichen Sie uns die Zuordnung Ihrer Arbeits­
stätte zu den einzelnen Wirtschaftszweigen. Nennen Sie bitte die
— hergestellten, erzeugten oder gewonnenen Güter oder Waren ® :

b

b 1

— reparierten Waren ® :b 2

— erbrachten Bauleistungen ® :b 3

Falls Sie in einer Zeile 
mehrere Angaben 
gemacht haben, 
unterstreichen Sie 
bitte die hauptsächlich 
hergestellte Ware oder 
erbrachte Leistung.

— im Großhandel gehandelten Waren ® ;b 4

— Im Einzelhandel gehandelten Waren ® :b 5

— vermittelten Waren und vermittelten Leistungen ® :b 6

— erbrachten Transportleistungen ® :b 7

— erbrachten sonstigen Tätigkeiten, Dienstleistungen ® :b 8

Falls Sie in mehreren Zeilen Angaben gemacht haben, kreuzen Sie bitte unten die Nummer der Zeile an, die den 
Schwerpunkt Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit beschreibt:

c

b 8b 6 b 7b3 b4 b 5b 1 b2



0 3 Eröffnung dieser Arbeitsstätte (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
Wann wurde die unter A 2 angegebene wirtschaftliche Tätigkeit an diesem Standort aufgenommen (Eröffnung)?a

1960-
1969 1970 - 1980

vor 1981 1982 1983 1984 1985 1986 19871960
11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wenn nach 1980 eröffnet:
Handelt es sich um eine Neueröffnung der Arbeitsstätte 7 
(Neugründung oder neue wirtschaftliche Tätigkeit) ®

b

12 1

12 2
oder eine Standortverlagerung innerhalb der Gemeinde?

12 3
oder eine Standortverlagerung aus einer anderen Gemeinde?

NisdGrlSSSUnySdrt (zutreffendes bitte ankreuzen!)
Arbeitsstätten von Behörden, der Sozialversicherung, von Kirchen, Verbänden und sonstigen Organisationen sowie deren 
Anstalten und Einrichtungen brauchen diese Frage nicht zu beantworten.

B

8 1
15 1

Besteht die Firma (Unternehmen, Praxis, Büro u.dgl.) nur aus dieser einzigen Arbeitsstätte?1

8 2
Wenn B 1 nicht zutrifft, wird das aus mehreren Arbeitsstätten bestehende Unternehmen von dieser Arbeits­
stätte aus geleitet (Hauptniederlassung) ? ® .........................................................................

2
15 2

Wenn B 1 und B 2 nicht zutreffen, bitte das Feld zu B 3 ankreuzen und die Anschrift auf Seite 1 und den 
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens eintragen, zu dem diese Arbeitsstätte als
Zweigniederiassung gehört. ® .............................................................................................

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit des gesamten Unternehmens in Anlehnung an die Fragen A 2a - c.

3 B 3
15 3

c Tätige Personen ® in dieser Arbeitsstätte am 25. Mai 19S7 ®
einschließlich der vorübergehend Abwesenden, Kranken und Urlauber

Anzahl

männlich weiblich

16 17
Tätige Inhaber1

18 19
Unbezahlt mithelfende Familienangehörige ®2

20 21
3 Beamte/Richter, Beamtenanwärter (im öffentl.-rechtl. Dienstverhältnis)

24 25
Angestellte (ohne Auszubildende) ®

26 27^ 5 Facharbeiter, Gesellen (ohne Auszubildende, ohne Heimarbeiter) ® ...
28 29^ 6 Sonstige Arbeiter (ohne Heimarbeiter)
30 31^ 7 Auszubildende (auch Anlernlinge, Praktikanten u. Volontäre) ®
32 33^ 8 Tätige Personen insgesamt ....

34 35
von den tätigen Personen insgesamt sind Teilzeitbeschäftigte ®

36 37^10 von den Arbeitnehmern unter 4-7 sind Ausländer @

D Löhne und Gehälter in dieser Arbeitsstätte in vollen DM
38# 1 Bruttolöhne und -gehälter im Kalenderjahr 1986 ®

# 2 Bitte kreuzen Sie nebenstehendes Feld an, wenn im Kalenderjahr 1986 
keine Löhne und Gehälter zu zahlen waren .................................................. 39 1



I
Diese Seite nur ausfüllen,

Frage B 1 (einzige Arbeitsstätte) oder B 2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist!wenn

HsndWGrkSSiQGnSChsft (Zutreffendes bitte ankreuzen!)E
ja 40 1Ist der Inhaber/die Inhaberin oder der Leiter/die Leiterin mit 

einem handwerklichen Haupt- oder Nebenbetrieb in die Handwerks­
rolle eingetragen 7
(Handwerksähnliche Gewerbe bitte nicht berücksichtigen)

1

1!
40 2nein

Wenn ja: Die Eintragung im Sinne der Handwerksordnung gilt2

141für einen handwerklichen Hauptbetrieba

241für einen oder mehrere handwerkliche Nebenbetriebeb

RSChtSfOrm dGS UntGrnGhmGnS (Zutreffendes bitte ankreuzen!)F

Nur eine Person als Inhaber(in)1 ,if

Mehrere Personen als Inhaber (z.B. Sozietät, Gesellschaft bürgerlichen Rechts), 
Jedoch nicht in einer der nachstehend genannten Rechtsformen ....................

2
42 02

I42 03OHG3

Si"42 04KG4

. 1 i
42 05

GmbH und Co KG5

42 06GmbH6

42 07
AG bzw. KGaA7

42 08
Eingetragene Genossenschaft8

42 09
Sonstige private Rechtsform, z.B. eingetragener Verein, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit9

Wirtschaftliche Unternehmen von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts ® ...............................................................................................................................................................................

10
42 10



Diese Seite nur ausfüllen, wenn Frage B 2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist!

Angaben über das gesamte Unternehmen ®G Anzahl

männlich weiblich
HS-Tätige Personen ® im Unternehmen am 25. Mai 1987 ®1

44
Tätige Inhabera

46
Unbezahlt mitheifende Familienangehörige ®b

48 49
Arbeitnehmer ®c

50 51
d Tätige Personen insgesamt .. ..

in vollen DM

Bruttolöhne und -gehälter im Unternehmen im Kalenderjahr 1986 ®2 52

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens in Anlehnung an die Fragen A 2a - c.3

T

Anzahl der inländischen Zweigniederlassungen, die zum Unternehmen gehören 
Machen Sie bitte in Abschnitt H für diese Zweigniederlassungen weitere Angaben.

4
63

H Zweigniederlassungen des Unternehmens ® Bogen-Nummer Satz-
stelle

Hier sind für die unter G 4 angegebenen Zweigniederlassungen Angaben 
zu machen. Wichtig: Reihenfolge von Seite 1 beibehalten! 1 -7

8Satzart 7

Wirtschaftliche Tätigkeit @
(Betriebenes Gewerbe, ausgeübte Tätigkeit):

laufende
Nummer

Bitte nicht 
ausfüllen I

9-121
laufende Nummer

13-20

Kreis GemeindeLand

Wirtschaftsklasse 
der Arbeitsstätte 21 -25

1 26-30Anzahl

PTätige Personen ® insgesamt am 25. Mai 1987 ® 
Bruttolöhne und -gehälter im Kalenderjahr 1986 ® in vollen DM 31 -40

I 411
Bitte kreuzen Sie nebenstehendes Feld an, wenn 1986 keine Löhne und Gehälter zu zahlen waren.

Wirtschaftliche Tätigkeit ®
(Betriebenes Gewerbe, ausgeübte Tätigkeit):

laufende
Nummer

Bitte nicht 
ausfüllen!

2 42-45
laufende Nummer

46-53
Land Kreis Gemeinde

I Wirtschaftsklasse 
der Arbeitsstätte 54-58

2 Tätige Personen ® insgesamt am 25. Mai 1987 ® 
Bruttolöhne und -gehälter im Kalenderjahr 1986 ®

59-63Anzahl

64-73
in vollen DM

1 74
Bitte kreuzen Sie nebenstehendes Feld an, wenn 1986 keine Löhne und Gehälter zu zahlen waren.

laufende
Nummer

Wirtschaftliche Tätigkeit ®
(Betriebenes Gewerbe, ausgeübte Tätigkeit):

Bitte nicht 
ausfüllen!

3 9-12
laufende Nummer

13-20

Kreis GemeindeLand

Wirtschaftsklasse 
der Arbeitsstätte 21-25

3 26-30Anzahl
Tätige Personen ® insgesamt am 25. Mai 1987 ® 

Bruttolöhne und -gehälter im Kalenderjahr 1986 @ 31 -40in vollen DM
411

Bitte kreuzen Sie nebenstehendes Feld an, wenn 1986 keine Löhne und Gehälter zu zahlen waren.



Definitionen und Erläuterungen der Volks- und Berufszählung

Qualifikation. Maßgebend ist die Vereinbarung im Ar­
beitsvertrag, die nicht in allen Fällen mit der Rentenver­
sicherungspflichtzugehörigkeit übereinstimmt. Es wird 
unterschieden zwischen Facharbeitern und sonstigen Ar­
beitern.

Der Nachweis von Definitionen und Erläuterungen wurde 
auf die wichtigsten in den Karten und Schaubildern vor­
kommenden Begriffe beschränkt. Aus Gründen der Über­
sichtlichkeit wurden die Begriffe alphabetisch angeord­
net. Drucktechnische Hervorhebungen in den Texten 
sind als Querverweise zu verstehen.

Facharbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer Fach­
kenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt wer­
den, die als besonders schwierig und verantwortungsvoll 
gelten. Die Befähigung kann durch eine abgeschlossene 
praktische Berufsausbildung, einen gleichwertigen Be­
rufsfachschulabschluß oder durch langjährige Beschäfti­
gung mit gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender Ent­
lohnung erworben worden sein. Zu den Facharbeitern zäh­
len auch Gesellen und Vorarbeiter.

Andere Religionsgesellschaft

Hierzu zählen alle nicht gesondert ausgewiesenen Reli­
gionsgesellschaften, z.B.

— die Qstkirchen: Orthodoxe Kirche (z.B. Griechisch-Or­
thodoxe Kirche),

— Orientalische Kirche und Sondergruppen,
— die Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen,
— die christlich orientierten Sondergemeinschaften wie 
die Adventisten, Bibelforscher, Zeugen Jehovas, Christ­
liche Wissenschaft, die Katholisch-Apostolische Kir­
che, Neuapostolische Kirche,

— die nichtchristlichen Volks- und Weltreligionen (z.B. 
Buddhismus) sowie

— die freireligiösen und Weltanschauungsgemeinschaf­
ten.

Zu den sonstigen Arbeitern gehören z.B. angelernte und 
ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Hausgehilfinnen (so­
fern sie nicht in der Angestelltenversicherung pflichtver­
sichert sind).

Ausländer

Zu den Ausländern werden alle Personen gerechnet, die 
nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des GG sind. 
Nicht zu den Ausländern zählen demnach die Übersiedler 
aus der DDR und alle Personen deutscher Volkszugehörig­
keit, wie die deutschstämmigen Aussiedler aus den Ost­
blockstaaten. Ebenfalls nicht zu den Ausländern zählen 
Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit 
besitzen. Dagegen werden Staatenlose und Personen mit 
ungeklärter Staatsangehörigkeit zu den Ausländern ge­
zählt.

Angestellte

Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehalts­
empfänger, d.h. alle kaufmännischen und technischen An­
gestellten sowie Verwaltungsangestellte, auch wenn sie in 
leitender Stellung (Direktor, Prokurist) tätig sind. Maß­
gebend für die Zuordnung ist der Arbeitsvertrag und nicht 
die Art der Versicherung, so daß z.B. Personen, die auf­
grund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit vom 
Arbeiter - in das Angestelltenverhältnis übernommen 
wurden, als Angestellte gelten, auch wenn sie weiterhin 
Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeiter abführen. Ausländerhaushalte

Haushalte, deren Bezugsperson nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt.Angestellte mit Beamtenbesoldung, z.B. bei Sozialver­

sicherungsträgern oder kommunalen Spitzenverbänden, 
gelten ebenfalls als Angestellte. Haushaltsgehilfinnen 
sind dagegen nur dann Angestellte, wenn sie in der Ange­
stelltenversicherung pflichtversichert sind. Andernfalls 
zählen sie zu den sonstigen Arbeitern.

Auszubildende

Die Auszubildenden sind entsprechend dem von ihnen an­
gegebenen Ausbildungsberuf in kaufmännisch-technisch 
Auszubildende und in gewerblich Auszubildende unter­
gliedert. Als gewerbliche Ausbildungsberufe gelten sol­
che, die normalerweise in einen Arbeiterberuf einmünden. 
Als kaufmännische, technische oder Verwaltungsausbil­
dungsberufe gelten hingegen solche, die normalerweise 
in einen Angestelltenberuf einmünden.

Gemeindeschwestern zählen wie Nonnen oder Ordens­
brüder als Angestellte. Mit Ausnahme der Geistlichen der 
Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche, die 
Beamte sind, zählen alle Geistlichen und Sprecher von 
Religionsgesellschaften zu den Angestellten.

Arbeiter

Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von 
der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode und der

Zu den Auszubildenden zählen auch Anlernlinge, Um­
schüler, Volontäre, Praktikanten und Schwesternschüle­
rinnen, nicht jedoch Beamte im Vorbereitungsdienst.
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Beamte

Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-und 
Treueverhältnis. Sie sind bei Dienststellen des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden, der Bundesbahn und 
-post sowie sonstigen juristischen Personen des öffent­
lichen Rechts tätig.

Wohnung bzw. ihre Hauptwohnung im Sinne des § 12 des 
Melderechtsrahmengesetzes vom 16. August 1980 
(BGBl. I S. 1429) haben.

Nach § 1 2 des Melderechtsrahmengesetzes ist die Haupt­
wohnung die vorwiegend benutzte Wohnung. Hauptwoh­
nung einer verheirateten Person, die nicht dauernd ge­
trennt von ihrer Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte 
Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebens­
beziehungen liegt.

Auch Beamtenanwärter, Referendare, Angehörige der 
Polizei, des Bundesgrenzschutzes sowie Geistliche der 
Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche sind 
Beamte. Geistliche anderer Religionsgesellschaften da­
gegen gelten als Angestellte. Viele Banken und Versiche­
rungen bezeichnen ihre Angestellten oft als Sekretäre 
oder Inspektoren oderauch als Bank- oder Versicherungs­
beamte. Es handelt sich aber nur dann um Beamte, wenn 
der Arbeitgeber eine "juristische Person des öffentlichen 
Rechts" ist (z.B. Deutsche Bundesbank, Landeszentral­
bank) und ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis vor­
liegt.

Bevölkerung am Familienwohnsitz

Hierzu rechnen alle Personen in Privathaushalten, die in 
der jeweiligen Gemeinde ihren alleinigen Wohnsitz haben. 
Personen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften 
werden nur am Wohnsitz ihrer Familienangehörigen 
nachgewiesen. Hierbei gelten folgende Regelungen:

— Ledige Personen, die eine weitere, im Bundesgebiet ge­
legene Wohnung oder Unterkunft besitzen und ihren 
Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften ihrer 
Eltern bestreiten, bleiben an demjenigen Wohnsitz un­
berücksichtigt, an dem sie alleine leben.

— Analog werden verheiratete Personen in den Gemein­
den, in denen sie nur eine Nebenwohnung haben, nicht 
zur Bevölkerung am Familienwohnsitz gezählt.

Wahlbeamte gelten während ihrer Amtszeit als Beamte.

Den Beamten sind neben den Richtern auch die Soldaten 
und Zivildienstleistenden zugeordnet.

Berufliche Gliederung

Den Schaubildern mit beruflicher Gliederung liegt das 
"Schlüsselverzeichnis" der Berufsbenennungen für die 
"Berufszählung 1987" und die "Klassifizierung der Berufe, 
Ausgabe 1975" zugrunde. Das Schlüsselverzeichnis 
unterscheidet etwa 25 000 Berufsbenennungen, die ent­
sprechend der Klassifizierung der Berufe zu 328 Berufs­
ordnungen, 86 Berufsgruppen, 33 Berufsabschnitten und 
6 Berufsbereichen zusammengefaßt sind. Etwa 3 500 
Schlüsselziffern sind aufgrund der Angaben der Befragten 
zusätzlich für neue Berufsbenennungen vergeben wor­
den. Die berufliche Gliederung ist dementsprechend 
aktualisiert.

Bevölkerung in Privathaushalten

Gesamtheit der in Privathaushalten lebenden Personen. 
Sie unterscheidet sich von der Wohnberechtigten Bevöl­
kerung um Personen ohne eigene Haushaltsführung in 
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften und Perso­
nen in wohnberechtigten Haushalten, deren Haushalts­
mitglieder am betreffenden Ort sämtlich nicht zur Wohn­
bevölkerung zählen.

Bevölkerungsdichte
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung je km^ Fläche.Berufsfachschule

Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufs­
ausbildende Schulen deren freiwilliger Besuch in der 
Regel ganz oder teilweise den Pflichtbesuch einer Berufs­
schule ersetzen kann. Zu den Berufsfachschulen gehören 
u.a. Handelsschulen, höhere Handelsschulen, Verwal­
tungsschulen, Sprachen- und Dolmetscherschulen, Haus­
haltsschulen, Schulen für Kinderpflegerinnen, Schulen für 
Arzthelferinnen, Kunstschulen und Schauspielschulen.

Bezugsperson des Haushalts

Hierbei handelt es sich um die Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt.

Erlernter Beruf

(abgeschlossene praktische Berufsausbildung)
Eine Sonderform für Behinderte ist wie die Berufsfach­
schule zu behandeln. Hierbei handelt es sich um Angaben zur abgeschlossenen 

praktischen Berufsausbildung, die sich auf anerkannte 
Ausbildungsberufe beziehen. Eingeschlossen sind sowohl 
aktuelle als auch inzwischen überholte anerkannte "Lehr-, 
Anlern- und Ausbildungsberufe in der Gliederung nach 
Berufsbenennungen der Klassifizierung der Berufe".

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Zur Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung gehören die­
jenigen Personen, die im betreffenden Gebiet ihre alleinige
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— Ausländische Kirchen, die nicht der evangelischen /f/r- 
c/ie zugerechnet werden (z.B. Free Church, Presbyteria­
ner und Quäker).

Erwerbslose

Als Erwerbslose gelten Personen, die nicht in einem Ar­
beitsverhältnis stehen, sich aber um eine Arbeitsstelle be­
mühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Ar­
beitslose gemeldet sind oder nicht. Evangelische Kirche

Zur "Evangelischen Kirche in Deutschland" (EKD) zählen
— die Evangelischen Landeskirchen,
— der Bund Evangelisch-reformierter Kirchen in der Bun­
desrepublik Deutschland,

— die Europäisch-Festländische Bruder-Unität (Herrnhu­
ter Brüdergemeinde),

— Ausländische Kirchen (z.B. Church of England).

Insofern ist der Begriff der Erwerbslosen umfassender als 
der Begriff der Arbeitslosen. Andererseits zählen Arbeits­
lose, die vorübergehend geringfügige Tätigkeiten aus­
üben, nach dem geltenden Erwerbskonzept des Interna­
tionalen Arbeitsamtes (ILO) nicht zu den Erwerbslosen, 
sondern zu den Erwerbstätigen.

Erwerbspersonen

Alle Personen, die entweder Erwerbstätige oder 
Erwerbslose sind, gelten als Erwerbspersonen.

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Anzahl der Personen in Privathaushalten je Privathaus­
halt.

Erwerbstätige

Als Erwerbstätige gelten Personen, die in einem Arbeits­
verhältnis stehen (einschließlich Soldaten und Mithel­
fehde Familienangehörige) oder selbständig ein Gewer­
be oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen freien 
Beruf ausüben, unabhängig von der Bedeutung des Ertra­
ges dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne 
Rücksicht auf die von ihnen tatsächlich geleistete oder 
vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit. Auch Auszubil­
dende zählen zu den Erwerbstätigen; Hausfrauen sowie 
ehrenamtlich Tätige gehören nach dem international gel­
tenden Erwerbskonzept dagegen nicht zu den Erwerbs­
tätigen.

Fachschule

Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen und können 
freiwillig nach einer bereits erworbenen ausreichenden 
praktischen Berufsausbildung oder -erfahrung von nicht 
mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen nach vollende­
tem 18. Lebensjahr besucht werden. In Lehrgängen mit 
Vollzeit- und Teilzeitunterricht dienen sie der beruflichen 
Weiterbildung und Ausbildung für höher qualifizierte 
Berufe.

Familienstand

Verheiratete, die dauernd getrennt leben, ohne geschie­
den zu sein, zählen als verheiratet. Alle in Scheidung 
lebenden Personen gelten als verheiratet, solange das 
Scheidungsurteil noch nicht rechtskräftig ist.

Erwerbstätige am Arbeitsort
Erwerbstätige am Wohnort sowie die aus anderen Ge­
meinden einpendelnden Erwerbstätigen.

Geschiedene, deren früherer Ehepartner gestorben ist, 
gelten als geschieden, nicht als verwitwet.Erwerbstätige am Wohnort

Erwerbstätige, die in der betreffenden Gemeinde zur 
Wohnbevölkerung gehören.

Personen, deren Ehegatte für tot erklärt worden ist, gelten 
als verwitwet.

Erwerbsquote

Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung. 
Die altersspezifische Erwerbsquote gibt den Anteil der Er­
werbspersonen eines bestimmten Alters an der Gesamt­
zahl der Personen im betreffenden Alter wieder.

Von Personen, deren Ehe für nichtig erklärt wurde, war der 
Familienstand vor der Ehe anzugeben.

Hauptfachrichtung(sgruppe)

Die von den Absolventen einer berufsbildenden Schule 
oder Hochschule (auch Lehrerausbildung) angegebenen 
Hauptfachrichtungen wurden nach dem "Signierschlüssel 
für das Signieren der Hauptfachrichtung des Abschlusses 
an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule bei der 
Volks- und Berufszählung 1987" verschlüsselt. Er ist nach 
86 Hauptfachrichtungen und 10 Hauptfachrichtungs­
gruppen gegliedert.

Erwerbstätigenquoten

Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung.

Altersspezifische Erwerbstätigenquoten erhält man, wenn 
Erwerbstätige eines bestimmten Alters zur Gesamtzahl 
der Personen im betreffenden Alter in Bezug gesetzt wer­
den.

Haushalte

Personen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften, ins­
besondere ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanzieren 
(Mehrpersonenhaushalt). Wer allein wirtschaftet, bildet

Evangelische Freikirche
Zur "Evangelischen Freikirche" zählen 
— Deutsche Freikirchen (z.B. Lutherische Freikirchen, Re­
formierte freie Gemeinden) und
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einen eigenen Haushalt (Einpersonenhaushalt), und zwar 
auch dann, wenn er mit anderen Personen eine gemein­
same Wohnung hat.

Nebenwohnung

Hat eine Person neben der Hauptwohnung noch eine oder 
mehrere Wohnungen, dann handelt es sich um eine 
Nebenwohnung. Bei einer weiteren Wohnung (Unter­
kunft/Zimmer) kann es sich auch um möblierte Zimmer am 
Arbeite- oder Ausbildungsort, auch in Baracken, Arbeiter­
wohnheimen und Internaten handeln.

Haushaltszusammensetzung

Außer nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder können 
die Haushalte u.a. danach unterteilt werden, ob in ihnen 
verheiratete Paare leben oder nicht (ggf. zusammen mit 
weiteren Personen). Für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende zählt die 

Kaserne nicht als weitere Wohnung. Eine Unterkunft auf 
einem Schiff zählt ebenfalls nicht als weitere Wohnung, es 
sei denn, es handelt sich um ein festverankertes Wohn- 
schiff.

Aussagen über verwandtschaftliche Beziehungen sind 
hierbei jedoch nicht möglich, da entsprechende Angaben 
in der Volkszählung 1987 nicht erfragt wurden.

Aus der jeweiligen Haushaltszusammensetzung ergeben 
sich auch Anhaltspunkte über die Größenordnung von 
"Wohngemeinschaften" bzw. "Nichtehelichen Lebensge­
meinschaften".

Nichterwerbspersonen

Alle Personen, die keinerlei auf Erwerb gerichtete Tätigkeit 
ausüben oder suchen. Hierzu zählen auch Hausfrauen so­
wie ausschließlich ehrenamtlich Tätige.

Zur Ermittlung derZahl der Haushalte mit und ohne Kinder 
werden sowohl die Haushalte mit verheiratetem(n) 
Paar(en) als auch diejenigen ohne verheiratete Paare da­
nach unterteilt, ob in ihnen ledige Personen unter 18 Jah­
ren leben.

Pendler

Als Pendler gelten Erwerbstätige (Berufspendler), Schü­
ler und Studierende (Ausbildungspendler), deren Ar- 
beits- bzw. Ausbildungsstätte nicht auf dem Wohngrund- 
stück liegt. Je nachdem, ob sich die Arbeite- bzw. Ausbil­
dungsstätte in der gleichen oder einer anderen Gemeinde 
befindet, handelt es sich um innergemeindliche Pendler 
oder um Pendler über die Gemeindegrenze. Liegt die Ziel­
gemeinde in einem anderen Kreis, wird auch die Bezeich­
nung Pendler über die Kreisgrenze verwandt, entspre­
chend auch Pendler über die Grenze des Bundeslandes 
oder ins Ausland.

Mithelfende Familienangehörige

Als Mithelfende Familienangehörige gelten Haushalts­
mitglieder, die in einem landwirtschaftlichen oder ge­
werblichen Betrieb eines anderen Haushaltsmitgliedes 
oder im Betrieb eines nicht im gleichen /faws/ia/f wohnen­
den Familienangehörigen mitarbeiten, aber weder Lohn 
noch Gehalt empfangen, noch Sozialversicherungsbei­
träge entrichten.

Pendler, die von der "hiesigen" Wohnung zur Arbeits­
stätte oder Schule/Hochschule fahren, gelten als Tages­
pendler. Der von Tagespendlern zurückgelegte Weg ist 
der täglich gefahrene Weg zwischen Wohnung und Ar­
beitsstätte bzw. Ausbildungsstätte. Fährt ein Pendler von 
einer anderen Wohnung aus zur Arbeitsstätte/Schule/ 
Hochschule, zählt er für die "hiesige" Wohnung als Fern­
pendler.

Nebenerwerbstätigkeit

Als Nebenerwerbstätigkeit zählt jede weitere Erwerbs­
tätigkeit (auch jede gelegentliche bzw. unentgeltliche Mit­
hilfe im Betrieb eines Familienangehörigen), die neben der 
hauptsächlichen Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, z.B. die 
Nebentätigkeit eines hauptberuflichen Schlossers in der 
eigenen Landwirtschaft.

Je nachdem, ob es sich um Erwerbstätige oder Schüler/ 
Studenten handelt, wird zwischen Berufspendlern und 
Ausbildungspendlern unterschieden. Personen, die so­
wohl eine Arbeitsstätte als auch eine Schule aufsuchen 
(z.B. Erwerbstätige, die nach Dienstschluß eine Abend­
schule besuchen), zählen grundsätzlich zu den Berufs­
pendlern.

Es ist dabei unerheblich, ob die Nebenerwerbstätigkeit im 
gleichen oder in einem anderen Beruf ausgeübt wird.

In Zweifelsfällen ist die Zahl der normalerweise für die ein­
zelnen Tätigkeiten geleisteten Arbeitsstunden maßgeb­
lich für die Unterscheidung zwischen Haupt- und Neben­
erwerbstätigkeit.

Wird die eine Tätigkeit als Selbständiger, die andere als 
abhängig Beschäftigter ausgeübt (z.B. als selbständiger 
Landwirt und als Waldarbeiter) und bestehen Zweifel 
darüber, welche der beiden Tätigkeiten als hauptsächliche 
zu betrachten ist, so gilt diejenige Tätigkeit als hauptsäch­
liche, für die eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht (im genannten Beispiel in 
der Regel die Tätigkeit als Waldarbeiter).

Nach der Richtung der Pendelwanderung wird zwischen 
Auspendlern und Einpendlern unterschieden. Personen, 
die von der Wohnsitzgemeinde in eine andere Gemeinde 
zur Arbeit bzw. Ausbildung fahren, gelten als Auspendler. 
Von der Zielgemeinde aus betrachtet, sind sie Einpendler.

Werden innergemeindliche Berufs- oder Ausbildungs­
pendler nach Herkunftsgemeindeteil oder nach Zielge-

XXIV



meindeteil nachgewiesen, so werden sie als innerge­
meindliche Berufsauspendler bzw. Ausbildungsauspend­
ler oder als innergemeindliche Berufseinpendler bzw. 
Ausbildungseinpendler bezeichnet.

Römisch-katholische Kirche
Zur Römisch-katholischen Kirche zählen nur die Mitglie­
der dieser Kirche. Mitglieder der altkatholischen Kirche 
und verwandter Gruppen zählen zu den anderen Reli- 
gionsgesel/schaften.Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haus­

halts beiträgt

Hierbei wird davon ausgegangen, daß die überwiegend 
zum Unterhalt eines Haushalts beitragende Person in der 
Regel auch diejenige ist, die den sozialen Status und die 
Lebensverhältnisse des Haushalts bzw. der Haushalts­
mitglieder bestimmt und sich daher als Bezugsperson für 
die sozio-ökonomische Zuordnung der Haushalte eignet. 
Diese Definition der Bezugsperson, die den bei früheren 
Volkszählungen üblichen Begriff des Haushaltsvorstan­
des ersetzt, ist inzwischen international üblich.

Schüler und Studierende am Familienwohnsitz

Schüler und Studierende, die zur Bevölkerung am Fami­
lienwohnsitz gehören.

Schüler und Studierende am Schulort

Schüler und Studierende, die am Ort der Schule bzw. 
Hochschule zur Wohnbevölkerung gehören oder aus 
anderen Gemeinden einpendeln.

Schüler und Studierende am Wohnort

Schüler und Studierende, die in der betreffenden Gemein­
de zur Wohnbevölkerung gehören.Die überwiegend zum Lebensunterhalt des Haushalts bei­

tragende Person wurde insbesondere aufgrund der An­
gaben zum/zur Alter, Geschlecht, Quelle des überwiegen­
den Lebensunterhalts, Erwerbsbeteiligung, Vollzeit-/Teil- 
zeiterwerbstätigkeit und Stellung im Beruf bestimmt.

Selbständige

Zu den Selbständigen gehören u.a. auch tätige Eigen­
tümer, Miteigentümer oder Pächter von Arbeitsstätten, 
selbständige Handwerker, selbständige Handelsvertreter, 
die freiberuflich Tätigen u.ä. Personen, jedoch nicht Perso­
nen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis stehen und 
lediglich innerhalb ihres Arbeitsbereiches selbständig dis­
ponieren können (z.B. die selbständige Filialleiterin). Als 
Selbständige gelten auch Abgeordnete in den Parlamen­
ten des Bundes und der Länder sowie Zwischenmeister, 
Hausgewerbetreibende und Werkvertragspartner.

Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunter­
künften

Hierbei handelt es sich um Personen, die in Gemein­
schafts- bzw. Anstaltsunterkünften keinen eigenen Haus­
halt führen. Personen in Wohnheimen führen dagegen 
einen eigenen Haushalt auch dann, wenn sie an der Ge­
meinschaftsverpflegung und sonstigen Gemeinschafts­
einrichtungen teilnehmen.

Soldaten

Zu den Soldaten zählen Berufssoldaten, die sich auf 
Lebenszeit zum Wehrdienst verpflichtet haben, Soldaten 
auf Zeit (Verpflichtung bis höchstens 1 5 Jahre) sowie 
Grundwehrdienstleistende. Wehrübende zählen 
Unterschied zur Volkszählung 1970 - nicht als Soldaten.

Personen mit eigenem Einkommen

Zu den Personen mit eigenem Einkommen zählen alle Per­
sonen, die überwiegend von einer der folgenden Einkom­
mensquellen leben: im

— Erwerbs-, Berufstätigkeit
— Arbeitslosengeld, -hilfe
— Rente, Pension
— eigenem Vermögen, Vermietung, Verpachtung, Alten-

Soldaten gelten grundsätzlich als Erwerbstätige und 
werden der Wirtschaftsgruppe "Gebietskörperschaften" 
zugeordnet. Hinsichtlich der Stellung im Beruf werden sie 
zusammen mit den Beamten nachgewiesen.teil

— Unterstützungen (z.B. Sozialhilfe, BAföG)
Staatsangehörigkeit

Personen, die nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 116 Abs. 1) den Personen mit deut­
scher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind z.B. Vertrie­
bene und Flüchtlinge deutscher Volkszugehörigkeit, zäh­
len als Deutsche, ebenso Spätaussiedler.

Nicht dazu gehören Personen, deren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Eltern, Ehegatten usw. bestritten wird.

Privathaushalte

Als Privathaushalte werden ähnlich wie bei der Wohnbe- 
rechtigten Bevö/Areri/ny grundsätzlich alle Haushalte an 
jedem Wohnort gezählt, d.h. solche mit mehreren Wohn­
sitzen entsprechend auch mehrfach. Wohnberechtigte 
Haushalte gelten an einem Ort jedoch dann nicht als Pri­
vathaushalte, wenn ausnahmslos alle Haushaltsmitglie­
der dort nicht zur Wohnbevölkerung (z.B. Ferienwohn- 
einheitenZ-wohnungen) rechnen. Personen in Anstalten 
führen definitionsgemäß keinen eigenen Haushalt.

Personen, die neben der deutschen noch eine weitere 
Staatsangehörigkeit haben, gelten ebenfalls als Deutsche.

Tagbevölkerung

Die Tagbevölkerung unterscheidet sich von der Wohnbe­
völkerung dadurch, daß sie um die Zahl der Auspendler 
vermindert und um die Zahl der Einpendler erhöht ist.
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Wohnberechtigte Bevölkerung

Zur Wohnberechtigten Bevölkerung zählen diejenigen 
Personen, die im betreffenden Gebiet eine Wohnung 
haben, unabhängig davon, ob es sich um eine Haupt- oder 
Nebenwohnung handelt.

Wirtschaftliche Gliederung

Die wirtschaftliche Gliederung bezieht sich auf den Be­
trieb, in dem der Erwerbstätige beschäftigt ist. Umfaßt 
der Betrieb mehrere Abteilungen mit unterschiedlichem 
Produktionsprogramm (z.B. Gießerei und Straßenfahr­
zeugbau) oder ist er in anderer Beziehung gegliedert (z.B. 
Autohandel und Autoreparatur), so ist die überwiegende 
wirtschaftliche Tätigkeit des Betriebes als Ganzes (Be­
triebsschwerpunkt) maßgeblich. Wohnbevölkerung

Die Wohnbevölkerung umfaßt diejenigen Personen, die in 
dem angegebenen Gebiet ihre ständige Wohnung haben. 
Personen mit mehreren Wohnungen werden für die Ge­
meinde gezählt, von der aus sie zur Arbeit oder Ausbil­
dung gehen. Für nichterwerbstätige bzw. nicht in Ausbil­
dung stehende Personen erfolgt die Zuordnung nach dem 
Ort ihres überwiegenden Aufenthaltes.

Den Karten und Schaubildern mit wirtschaftlicher Gliede­
rung liegt die "Systematik der Wirtschaftszweige, Aus­
gabe 1979, Fassung für die Berufszählung" zugrunde. Die 
Systematik unterscheidet 4 Wirtschaftsbereiche, 
10 Wirtschaftsabteilungen, 42 Wirtschaftsunterabteilun­
gen und 100 Wirtschaftsgruppen. Von den 42 Wirt­
schaftsunterabteilungen sind 23 zugleich Wirtschafts­
gruppen. Die Verschlüsselung des Wirtschaftszweiges er­
folgte nach den Klartextangaben im Fragebogen. (Bevölkerungsbegriff der VZ 1970)
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Definitionen und Erläuterungen der Gebäude- und Wohnungszählung

schlossene praktische Berufsausbildung, einen gleich­
wertigen Berufsfachschulabschluß oderdurch langjähri­
ge Beschäftigung mit gleichwertigen Arbeiten bei ent­
sprechender Entlohnung erworben worden sein. Zu den 
Facharbeitern zählen auch Gesellen und Vorarbeiter.

Der Nachweis von Definitionen und Erläuterungen wurde 
auf die wichtigsten in den Karten und Schaubildern vor­
kommenden Begriffe beschränkt. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit wurden die Begriffe alphabetisch an­
geordnet. Drucktechnische Hervorhebungen in den 
Texten sind als Querverweise zu verstehen.

Zu den sonstigen Arbeitern gehören z.B. angelernte und 
ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Hausgehilfinnen (so­
fern sie nicht in der Angestelltenversicherung pflichtver­
sichert sind).

Angestellte

Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehalts­
empfänger, d.h. alle kaufmännischen und technischen 
Angestellten sowie Verwaltungsangestellte, auch wenn 
sie in leitender Stellung (Direktor, Prokurist) tätig sind. 
Maßgebend für die Zuordnung ist der Arbeitsvertrag und 
nicht die Art der Versicherung, so daß z.B. Personen, die 
aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit vom 
Arbeiter- in das Angestelltenverhältnis übernommen 
wurden, als Angestellte gelten, auch wenn sie weiterhin 
Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeiter zahlen.

Ausländerhaushalte

Haushalte, deren Bezugsperson nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt.

Als Ausländer gelten alle Personen, die nicht Deutsche 
im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind. Dazu 
zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit un­
geklärter Staatsangehörigkeit.

Angestellte mit Beamtenbesoldung, z.B. bei Sozialver­
sicherungsträgern oder kommunalen Spitzenverbänden, 
gelten ebenfalls als Angestellte. Hausgehilfinnen sind 
dagegen nur dann Angestellte, wenn sie in der Angestell­
tenversicherung pflichtversichert sind. Andernfalls zäh­
len sie zu den sonstigen Arbeitern.

Ausländische Streitkräfte
Die von Angehörigen ausländischer Streitkräfte privat­
rechtlich gemieteten Wohneinheiten und Gebäude 
wurden gezählt. Auskunftspflichtig dafür waren Eigen- 
fü/ner/Verwalter. Soweit diese Wohneinheiten in be­
stimmten Karten und Schaubildern nicht enthalten sind, 
wird durch eine entsprechende Fußnote darauf hinge­
wiesen. Haushalts- bzw. Personenangaben dieses Perso­
nenkreises sind nicht in den vorliegenden Karten und 
Schaubildern enthalten.

Gemeindeschwestern zählen wie Nonnen oder Ordens­
brüder als Angestellte. Mit Ausnahme der Geistlichen 
der Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche, die 
Beamte sind, zählen alle Geistlichen und Sprecher von 
Religionsgesellschaften zu den Angestellten.

Arbeiter

Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von 
der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode und 
der Qualifikation. Maßgebend ist die Vereinbarung im 
Arbeitsvertrag, die nicht in allen Fällen mit der Renten­
versicherungspflichtzugehörigkeit übereinstimmt. Es 
wird unterschieden zwischen Facharbeitern und sonsti­
gen Arbeitern.

Ausstattungstyp

Durch Kombination bestimmter Ausstattungsmerkmale 
einer Wohneinheit (Heizung, Bad, Art und Lage der 
Toilette) wurden bei der Aufbereitung vier Ausstattungs­
typen gebildet und zwar Wohneinheiten

— mit Bad/Dusche, WC und Sammetheizung,

— mit Bad/Dusche und WC, ohne Sammelheizung,
Facharbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer Fach­
kenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt 
werden, die als besonders schwierig und verantwor­
tungsvoll gelten. Die Befähigung kann durch eine abge-

— ohne Bad/Dusche, mit WC,

— mit sonstiger Ausstattung.
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Bad/Dusche ge Wohnung bzw. ihre Hauptwohnung im Sinne des § 12 
des Melderechtsrahmengesetzes vom 16. August 1980 
(BGBl. I S. 1429) haben.

Zur Badeinrichtung gehört, daß mindestens eine Bade­
wanne (notfalls auch Sitzbadewanne) oder eine Dusche 
mit Bodenwanne vorhanden ist und in dem Raum selbst 
eine Abflußmöglichkeit für das Wasser besteht.

Nach § 12 des Melderechtsrahmengesetzes ist die 
Hauptwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung. 
Hauptwohnung einer verheirateten Person, die nicht 
dauernd getrennt von ihrer Familie lebt, ist die vorwie­
gend benutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist 
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwer­
punkt der Lebensbeziehungen liegt.

Baujahr des Gebäudes

Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugs­
fertigstellung. Bei Gebäuden, die durch Schäden teil­
weise unbenutzbar geworden waren und wiederherge­
stellt wurden, sowie bei total renovierten Gebäuden und 
Erweiterungsbauten gilt das Jahr der ursprünglichen Er­
richtung. Bei total zerstörten und wiederaufgebauten 
Gebäuden ist das Jahr des Wiederaufbaus als Baujahr 
maßgebend.

Bezugsperson des Haushalts
Hierbei handelt es sich um die Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt.

Blockheizung

Eine Blockheizung liegt vor, wenn ein Häuserblock von 
einem zentralen Heizsystem aus beheizt wird und die 
Heizquelle an einem der Gebäude angebaut ist oder sich 
in unmittelbarer Nähe dieser Gebäude befindet.

Beamte

Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- 
und Treueverhältnis. Sie sind bei Dienststellen des Bun­
des, der Länder und der Gemeinden, der Bundesbahn 
und -post sowie sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts tätig.

Brennstoff

Zur Frage nach dem Brennstoff, der Wärmequelle, waren 
mehrere Angaben möglich, z.B. wenn für Einzelofen­
heizung verschiedene Brennstoffe (u.a. Kohle, Strom) 
verwendet werden oder wenn zu einer mit Heizöl betrie­
benen Anlage zusätzliche Wärmequellen verwendet 
werden.

Auch Beamtenanwärter, Referendare, Angehörige der 
Polizei, des Bundesgrenzschutzes sowie Geistliche der 
Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche sind 
Beamte. Geistliche anderer Religionsgesellschaften 
dagegen gelten als Angestellte. Viele Banken und Ver­
sicherungen bezeichnen ihre Angestellten oft als Se­
kretäre oder Inspektoren oder auch als Bank- oder Ver­
sicherungsbeamte. Es handelt sich aber nur dann um 
Beamte, wenn der Arbeitgeber eine "juristische Person 
des öffentlichen Rechts" ist (z.B. Deutsche Bundesbank, 
Landeszentralbank) und ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis vorliegt.

Dienst-, Werks-, Berufsmiet-, Geschäftsmiet­
wohnungen

Dienst- und Werkswohnungen sind Wohnungen, die 
vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern überlassen werden. 
Nicht dazu gehören Wohnungen für Bedienstete der 
öffentlichen Hand.

Wahlbeamte gelten während ihrer Amtszeit als Beamte. 
Den Beamten sind neben den Richtern auch die Soldaten 
und Zivildienstleistenden zugeordnet.

Eine Berufsmietwohnung liegt vor, wenn freiberuflich 
Tätige (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater) oder 
Kleingewerbetreibende (z.B. Schneider) einen Teil ihrer 
Wohnung zur Ausübung ihres Berufes nutzen.

Beheizungsart

Es werden unterschieden:

— Fernheizung

— Biockheizung

— Zentralheizung

— Etagenheizung
— Einzel- oder Mehrraumöfen

Eine Geschäftsmietwohnung liegt vor, wenn eine Miet­
wohnung mit einem Verkaufs- und Ausstellungsraum 
verbunden ist bzw. wenn ein oder mehrere Zimmer als 
Verkaufsräume genutzt werden.

Durchschnittiliche Miete
Bei den durchschnittlichen m^-Mieten handelt es sich 
um gewogene arithmetische Mittelwerte, wobei die 
Flächen der Wohnung als Gewichte eingehen.

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Zur Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung gehören die­
jenigen Personen, die im betreffenden Gebiet ihre alleini-
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Etagenheizung

Bei einer Etagenheizung werden die Räume einer Woh­
nung o(\er sonstigen Wohneinheit^on einer nur für die­
se Wohnung/sonstige Wohneinheit bestimmten Heiz­
quelle aus beheizt.

Eigentümer

Zu den Eigentümern zählen Gebäudeeigentümer und 
Eigentümer der Wohneinheit.

Ein Haushalt ist Gebäudeeigentümer, wenn einem oder 
mehreren Mitgliedern dieses Haushalts das Eigentum an 
dem Gebäude oder an der Unterkunft, in der der Haus­
halt wohnt, ganz oder teilweise (z.B. Erbengemein­
schaft) rechtlich zusteht, d.h. im Grundbuch eingetragen 
oder zur Eintragung vorgesehen ist.

Ferienhäuser

Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinhei­
ten.

Ein Haushalt ist Eigentümer der Wohneinheit, wenn 
wenigstens ein Mitglied des Haushalts das Eigentum an 
der von ihm bewohnten Wohneinheit (nicht am Gebäu­
de) hat und dieses Recht im Grundbuch eingetragen oder 
zur Eintragung vorgesehen ist.

Fernheizung

Bei der Fernheizung werden größere Wohnbezirke von 
einem entfernten, zentralen Heizwerk aus beheizt.

EigentümerwohneinheitenZ-wohnungen

Das sind Wohneinheiten/Wohnungen, die vom Eigen­
tümer des Gebäudes oder der Wohnung selbst be­
wohnt werden.

Finanzielle Vorleistung des Mieters

Bei den finanziellen Vorleistungen, die vom Mieter einer 
Wohnung selbst oder von einem anderen zu seinen Gun­
sten an den Vermieter (Bauherrn) gezahlt wurden, kann 
es sich um einen sog. abwohnbaren Baukostenzuschuß 
in der Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieter­
darlehens handeln. Eine Mietvorauszahlung liegt vor, 
wenn der Mieter mit dem Bauherrn vereinbart hat, daß 
durch den Baukostenzuschuß die Miete für eine be­
stimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Das Mieter­
darlehen ist ein Darlehen des Mieters an den Vermieter, 
das durch Verrechnung mit der Miete getilgt wird.

Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen sind alle Wohneinheiten, an de­
nen durch Eintragung im Wohnungsgrundbuch Sonder­
eigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz vom 
15.3.1951 (BGBl. I S. 175) begründet worden ist. Das 
Gebäude ist Eigentum einer Gemeinschaft von Woh­
nungseigentümern.

Eine finanzielle Vorleistung liegt auch dann vor, wenn der 
Mieter die Modernisierung der Wohnung vertraglich 
übernommen hat und deshalb für eine bestimmte Zeit 
die Miete ermäßigt oder nicht erhöht wird.

Einzelöfen

Einzelöfen (z.B. Kohle-, Nachtspeicheröfen) beheizen je­
weils nur den Raum, in dem sie stehen. In der Regel sind 
sie fest installiert. Finanzielle Vorleistungen vermindern die Miete; es han­

delt sich dann um ermäßigt überlassenen Wohnraum.
Erbengemeinschaft

Eine Erbengemeinschaft liegt vor, wenn mehrere natür­
liche Personen ein Gebäude gemeinsam geerbt haben. Fläche der Wohneinheit/Wohnung

Die Gesamtfläche der WohneinheitlWohnung setzt 
sich zusammen aus der Fläche

Erwerbstätige

Als Erwerbstätige gelten Personen, die in einem Arbeits­
verhältnis stehen (einschließlich Soldaten und mithel­
fende Familienangehörige) oder selbständig ein Ge­
werbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen 
freien Beruf ausüben, unabhängig von der Bedeutung 
des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt 
und ohne Rücksicht auf die von ihnen tatsächlich gelei­
stete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit. Auch 
Auszubildende zählen zu den Erwerbstätigen; Haus­
frauen sowie ehrenamtlich Tätige gehören nach dem 
international geltenden Erwerbskonzept nicht zu den Er­
werbstätigen.

— aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des 
Wohnungsabschlusses (z.B. Mansarden),

— der Küche,
— des Badezimmers, derToilette(n), Besen-, Speise- und 
Abstellkammer, Veranda, des Flurs, Balkons,

— der gewerblich genutzten Wohnräume.

Unter einer Schräge liegende Flächen werden nur halb 
gerechnet, Baikone nur zu einem Viertel. Keller- und 
Bodenräume (Speicher), soweit sie nicht zu Wohn­
zwecken ausgebaut sind, bleiben unberücksichtigt.
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FreizeitwohneinheitenZ-wohnungen

FreizeitwohneinheitenZ-wohnungen sind Wohneinhei­
ten/Wohnungen, die vom Eigentümer oder Mieter als 
"Zweitwohnung" primär für Erholungszwecke über das 
Wochenende oder im Urlaub (Ferien) bewohnt werden. 
Nicht als FreizeitwohneinheitenZ-wohnungen gelten 
Wohneinheiten, die ähnlich wie ein Hotelzimmer nur 
kurzfristig von einem Hausha/t gemietet werden und in 
die anschließend andere Haushalte in stetem Wechsel 
einziehen.

bildern nachgewiesen werden, handelt es sich stets um 
die wohnberechtigte Bevölkerung (vgl. Privathaus­
halte). Enthalten sind auch Haushalte, die ausnahmslos 
aus Personen bestehen, die nicht zur Wohnbevölke­
rung zählen.

Heizenergie

(siehe unter Brennstoff).

Inhaber der Wohneinheit

Inhaber von Wohneinheiten sind grundsätzlich ent­
weder Hauptmieter einer Wohneinheit, die einen Miet­
vertrag mit dem Eigentümer des Gebäudes oder der 
Wohneinheit abgeschlossen haben oder Eigentümer. 
Untermieter in einer Wohneinheit gelten nicht als deren 
Inhaber.

Gebäude

Gebäude sind für längere Dauer errichtete Bauwerke und 
enthalten Wohn-, Aufenthaltsräume undZoder Räume 
für Arbeitsstätten und andere Nutzungen. Als ein (einzel­
nes) Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude oder bei 
zusammenhängender Bebauung — z.B. Doppel-, Grup­
pen- und Reihenhäuser — jedes Gebäude, das durch eine 
vom Dach bis zum Keller reichende Brandmauer von 
anderen Gebäuden getrennt ist.

Mehrraumöfen

Ein Mehrraumofen (z.B. Kachelofen) beheizt gleichzeitig 
mehrere Räume (auch durch Luftkanäle).In den Karten und Schaubildern der Gebäude- und Woh­

nungszählung werden unter dem Begriff "Gebäude" alle 
Wohngebäude und alle sonstigen Gebäude mit 
Wohnraum nachgewiesen. Unterkünfte gelten nicht 
als Gebäude. Nicht gezählt wurden Gebäude, die aus­
schließlich administrativen oder gewerblichen Zwecken 
dienen.

Miete

Als Miete wird der monatliche Betrag ausgewiesen, der 
mit dem Vermieter für die Überlassung der ganzen Woh­
nung oder sonstigen Wohneinheit zum Zeitpunkt der 
Zählung vereinbart war. Dabei ist es gleichgültig, ob die 
Miete tatsächlich gezahlt wurde oder nicht.

Gewerblich genutzte Räume

Das sind zum Wohnen bestimmte Räume, die am Befra­
gungstag jedoch gewerblich genutzt wurden.

Zur Miete rechnen auch die monatlich aufzuwendenden 
Beträge für Wasser, Kanalisation, Straßenreinigung, 
Müllabfuhr, Treppenhausbeleuchtung und Schornstein­
reinigung.

Hauptmieter

Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur Wohnungsnut­
zung durch Mietvertrag (auch mündliche Vereinbarung) 
mit dem Eigentümer des Gebäudes, der Wohneinheit 
erworben hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob für die Woh- 
rruriflrAA/ohneinheit zur Zeit tatsächlich Miete gezahlt 
wird oder nicht. Hierunter fällt auch der Mietkauf; ebenso 
sind Haushalte in Wohnheimen Hauptmieter, sofern 
sie nicht Eigentümer der Wohneinheit'sind.

Mithelfende Familienangehörige

Als mithelfende Familienangehörige gelten Haushalts­
mitglieder, die in einem landwirtschaftlichen oder ge­
werblichen Betrieb eines anderen Haushaltsmitgliedes 
oder im Betrieb eines nicht im gleichen Haushalt ^loh­
nenden Familienangehörigen mitarbeiten, aber weder 
Lohn noch Gehalt empfangen, noch Sozialversiche­
rungsbeiträge entrichten.

Nichterwerbstätige

Als Nichterwerbstätige gelten Personen, die keinem Er­
werb nachgehen, einschließlich derjenigen, die sich — 
ohne eine Erwerbstätigkeit anzugeben — als arbeitslos 
bezeichnet haben.

Haushalte

Personen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften, ins­
besondere ihren Lebensunterhalt gemeinsam finan­
zieren (Mehrpersonenhaushalt). Wer allein wirtschaftet, 
bildet einen eigenen Haushalt und zwar auch (Einper­
sonenhaushalte) dann, wenn er mit anderen Personen 
eine gemeinsame Wohnung hat. Öffentliche Förderung

Für öffentlich geförderte Wohnungen müssen bei einer 
Neuvermietung Mieter einen Wohnberechtigungsschein

Bei Personen im Haushaltszusammenhang, die in ge- 
bäude- und wohnungsstatistischen Karten und Schau-
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der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbehörde (z.B. 
Wohnungsamt, Sozialamt) vorlegen.

Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haus­
halts beiträgt

Hierbei wird davon ausgegangen, daß die überwiegend 
zum Unterhalt eines Haushalts beitragende Person in 
der Regel auch diejenige ist, die den sozialen Status und 
die Lebensverhältnisse des Haushalts bzw. der Haus­
haltsmitglieder bestimmt und sich daher als Bezugs­
person für die sozio-ökonomische Zuordnung der Haus­
halte eignet. Diese Definition der Bezugsperson, die den 
bei früheren Volkszählungen üblichen Begriff des Haus­
haltsvorstandes ersetzt, ist international üblich.

Als öffentlich, d.h. mit Mitteln des sozialen Wohnungs­
baus gefördert, gelten nur solche Wohnungen, die nach 
der Währungsreform (20. Juni 1948) fertiggestellt wor­
den sind und für die öffentliche Mittel (des Bundes, des 
Landes oder der Gemeinde) zur Errichtung von Sozial­
wohnungen bewilligt wurden (sog. Erster Förderungs­
weg).

Hierzu zählen u.a.

Die überwiegend zum Lebensunterhalt des Haushalts 
beitragende Person wurde insbesondere aufgrund der 
Angaben zum/zur Alter, Geschlecht, Quelle des über­
wiegenden Lebensunterhalts, Erwerbsbeteiligung, Voll- 
zeit-/Teilzeiterwerbstätigkeit und Steilung im Beruf be­
stimmt.

— Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Regel öf­
fentliche Baudarlehen oder Landesbaudarlehen ge­
nannt).

— Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden 
Aufwendungen (Annuitätshilfen, Aufwendungszu­
schüsse oder -dariehen, Zinszuschüsse).

Sind für Mietwohnungen die öffentlichen Mittel vorzeitig 
zurückgezahlt worden, so gelten die meisten Wohnun­
gen noch bis zu 8 Jahren als öffentlich gefördert. Bei Ei­
genheimen und Eigentumswohnungen entfällt in der 
Regel die öffentliche Bindung mit Rückzahlungen oder 
Ablösung der Förderungsmittel; bei Eigentumswohnun­
gen, die durch Umwandlung entstanden sind, entfällt die 
Bindung nur, wenn Eigentümer a\s Berechtigte im sozia­
len Wohnungsbau die Wohnung selbst nutzen. Über das 
Ende der Bindungen erhalten Eigentümer eine Bestäti­
gung der zuständigen Stelle.

Privathaushalte

Als Privathaushalte werden ähnlich wie bei der wohnbe- 
rechtigten Bevölkerung grundsätzlich alle Haushalte 
an jedem Wohnort gezählt, d.h. solche mit mehreren 
Wohnsitzen entsprechend auch mehrfach. Wohnbe- 
rechtigte Haushalte gelten an einem Ort jedoch dann 
nicht als Privathaushalte, wenn ausnahmslos alle Haus­
haltsmitglieder dort nicht zur Wohnbevölkerung (z.B. 
bei Ferienwohneinheitenf-wohnungen) rechnen.

Bei Haushalten in bevölkerungsstatistischen Nachwei­
sungen handelt es sich um Privathaushalte.Nicht zu den öffentlichen Mitteln im oben genannten

Sinne zählen
— Aufwendungsdarlehen nach dem Regionalprogramm 

des Bundes (sog. Zweiter Förderungsweg),

— Aufbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz,

— Wohnungsfürsorgemittel für öffentlich Bedienstete 
des Bundes, der Länder oder der Gemeinden,

— Mittel zur Förderung der Modernisierung oder für Maß­
nahmen zur Einsparung von Heizenergie,

— 7b-Abschreibungen und sonstige Steuervergünsti­
gungen, Bausparprämien.

Räume, Raumzahl

Als Räume einer Wohneinheit/Wohnung zählen Wohn- 
und Schlafräume mit 6 und mehr m^ Wohnfläche sowie 
alle Küchen (diese ohne Rücksicht auf die Größe) und ge­
werblich genutzte Räume (zweckentfremdete Wohn- 
’räume) mit 6 und mehr m^ Fläche. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Räume vom Inhaber der Wohneinheit/Woh­
nung selbst bewohnt oder z.T. untervermietet sind.

Im Unterschied dazu sind beim Nachweis der selbstbe­
wohnten Räume die untervermieteten und die gewerb­
lich genutzten Räume nicht enthalten.

Ofenheizung

Hierbei handelt es sich um Einzel-oder Mehrraumofen­
heizung, die nach verschiedenen Heizsystemen betrie­
ben werden. Hierzu zählen

Reine Mietwohnungen

Als reine Mietwohnungen gelten alle vermieteten Woh­
nungen mit Ausnahme von

— Einzelne Kohle- oder Ölöfen
— Dienst-, Werks-, Hausmeister- und Stiftswo/im/n- 

gen.— Gas- oder Elektroöfen, die am Netz bzw. Leitung ange­
schlossen und damit zentral versorgt sind

— Kachelöfen, die über die Luftkanäle mehrere Räume 
beheizen.

— Berufs- und Geschäftswohnungen,

— Mietwohnungen ausländischer Streitkräfte,

XXXI



— Regionstypen
Wichtigster Baustein in diesem Bezugssystem sind die 
Raumordnungsregionen, quasi die oberzentralörtlichen 
Einzugsbereiche. Sie eignen sich vorzugsweise für die 
Analyse interregionaler Unterschiede in den Lebensbe­
dingungen. Die siedlungsstrukturelle Typisierung dieser 
Regionen nach den Kriterien Zentralität und Verdichtung 
führt zu drei unterschiedlichen siedlungsstrukturellen 
Regionstypen:

— verbilligt, wegen finanzieller Vorleistungen ermä­
ßigt oder kostenlos überlassene Wohnungen,

— völlig untervermietete Wohnungen.

Dagegen sind die Wohnungen für Bedienstete der 
öffentlichen Hand in den Zahlenangaben über reine Miet­
wohnungen enthalten.

Sammelheizung

Hierzu zählen Fern-, Block-, Zentral- und Etagen­
heizung.

- Regionen mit großen Verdichtungsräumen 
darunter; altindustrialisiert 
darunter: nicht altindustrialisiert

Selbständige

Zu den Selbständigen gehören u.a. auch tätige Eigen­
tümer, Miteigentümer oder Pächter von Arbeitsstätten, 
selbständige Handwerker, selbständige Handelsver­
treter, die freiberuflich Tätigen u.ä. Personen, jedoch 
nicht Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhält­
nis stehen und lediglich innerhalb ihres Arbeitsbereichs 
selbständig disponieren können (z.B. die selbständige 
Filialleiterin). Als Selbständige gelten auch Abgeordnete 
in den Parlamenten des Bundes und der Länder sowie 
Zwischenmeister, Hausgewerbetreibende und Werkver­
tragspartner.

— Regionen mit Verdichtungsansätzen

— Ländlich geprägte Regionen

— Kreistypen
Innerhalb der drei Regionstypen werden 6 Kreistypen 
unterschieden, deren Abgrenzung stark von der Merk­
malskombination des jeweiligen Regionstyps abhängig
ist.

In den Regionen mit großen Verdichtungsräumen wer­
den drei Kreistypen ausgegliedert. Neben den Kern­
städten (kreisfreie Großstädte) werden diejenigen Kreise 
dem Kreistyp "hochverdichtetes Umland" zugeordnet, 
die oberhalb eines aus verschiedenen Merkmalen (Sied­
lungsdichte, Wohnungsdichte, Arbeitsplatzdichte) be­
rechneten mittleren Verdichtungsindexes des Regions­
typs liegen. Die restlichen Kreise bilden die Elemente des 
Kreistyps "ländliches Umland"; ihre Werte liegen unter­
halb des Regionsmittels des Verdichtungsindexes.

Siedlungsstrukturelle Gebietstypen
(Stadt-/Landgliederung)

Die Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
(BfLR) hat für Zwecke der Informationsaufbereitung und 
-darstellung im Rahmen der laufenden Raumbeobach­
tung siedlungsstrukturelle Gebietstypen auf verschiede­
nen Ebenen (Raumordnungsregionen, Kreise, Gemein­
den) abgegrenzt. Die Überlegungen zur Abgrenzung der 
siedlungsstrukturellen Gebietstypen gingen davon aus, 
daß die Siedlungsstruktur von grundlegender Bedeu­
tung für die regionale Entwicklung und die Ausbildung 
regionaler Lebensbedingungen ist. Vor allem die Merk­
male "Zentralität" und "Verdichtung" können als zentrale 
Bestimmungsfaktoren der regionalen Entwicklung für 
raumordnungspolitische Fragestellungen angesehen 
werden.

In den Regionen mit Verdichtungsansätzen wird nur 
nach Kernstädten und deren Umland unterschieden; die 
Kreise in ländlichen Regionen erfahren keine weitere Dif­
ferenzierung.

Die siedlungsstrukturellen Gebietstypen (Regions-, 
Kreis- und Gemeindetypen) sind grenzscharf mit den 
administrativen Gebietsabgrenzungen (Landes-, Kreis- 
und Gemeindegrenzen), so daß entsprechende statisti­
sche Informationen der amtlichen Statistik genutzt wer­
den können.

Bei der Differenzierung nach Zentralität eignen sich die in 
den Programmen und Plänen der Länder ausgewiesenen 
zentralörtlichen Funktionen (z.B. Oberzentrum, Mittei­
zentrum) und in Wissenschaft und Praxis etablierten 
Schwellenwerte (z.B. Einwohnerzahl von mindestens 
100 000 als Abgrenzungskriterium für eine Großstadt). 
Das Merkmal "Verdichtung" wird bei den Regionstypen 
durch Schwellenwerte für die Bevölkerungsdichte (Zahl 
der Einwohner pro qkm) operationalisiert, bei den Kreis­
typen durch einen mehrdimensionalen Verdichtungs­
index.

— Gemeindetypen

Die Gemeindetypisierung berücksichtigt sowohl die 
Lage im großräumigen siedlungsstrukturellen Kontext 
(Lage im Regionstyp) als auch die innerregionalen Be­
zugsbedingungen (Lage im Kreistyp). Einzig die Kern­
städte in Regionen mit großen Verdichtungsräumen 
werden nach ihrer Größe differenziert (Kernstädte über 
500 000 Einwohner und Kernstädte mit einer Einwoh­
nerzahl zwischen 100 000 und 500 000), um dem be­
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sonderen Charakter der Funktionen von und der Lebens­
bedingungen in großen Großstädten gerecht zu werden.

Sonnenenergie

Zur Nutzung der Sonnenenergie werden in der Regel 
Sonnenkollektoren, die Sonnenlicht und solare Wärme­
strahlung absorbieren und in Form nutzbarer Wärme­
energie an einen flüssigen Wärmeträger weitergeben, 
seltener auch Solarzellen eingesetzt.

Die Differenzierung der Gemeinden innerhalb der sonsti­
gen Kreistypen erfolgt nach der zentralörtlichen Funktion 
der Gemeinde. Auf die politische Gemeindegröße als Ab­
grenzungskriterium wird verzichtet, um die Nachteile der 
mangelnden Vergleichbarkeit administrativer Gegeben­
heiten in den Bundesländern zu eliminieren. Die Gemein­
degröße geht nun indirekt über die jeweilige Zentralität in 
die Typik ein. Diese Zentralität orientiert sich an vorhan­
denen Einrichtungen und Plänen und beschreibt die 
Lebensverhältnisse und ihre wahrscheinliche Fortent­
wicklung plastischer als das alleinige Merkmal der Ge­
meindegröße.

Sonstige Gebäude mit Wohnraum

Gebäude, die mindestens eine Wohnung oder sonstige 
Wohneinheit enthalten, aber überwiegend für Nicht­
wohnzwecke, z.B. für gewerbliche, soziale, kulturelle 
oder Verwaltungszwecke, genutzt werden. Beispiele da­
fürsind: Hausmeisterwohnungen in Fabrik- oder Verwal­
tungsgebäuden, Schulen, Hotels, Krankenhäusern, Ge­
schäfts- und Bürogebäuden.Es werden zwei Typisierungsmodelle unterschieden, die 

wiederum der Forderung nach Integrierbarkeit gerecht 
werden: Typik II bildet die Grundelemente der zentralört­
lichen Funktionsbereiche ab. Ober-, Mittel-, Unter- und 
Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funk­
tion. Typik I stellt eine sehr starke Zusammenfassung der 
Typik II dar, indem die Ausprägungen zentralörtlicher 
Funktionen auf einige wenige beschränkt bleiben. Zu­
nächst werden die Kernstädte nur nach ihrer Größe 
unterschieden - sie entsprechen ansonsten dem Kreis­
typ "Kernstadt". Differenzierungen nach der zentralört­
lichen Funktion sind auf das Umland der Kernstädte und 
den ländlichen Raum bzw. die jeweiligen Kreistypen be­
schränkt: Gemeinden mit hoher zentralörtlicher Funktion 
(Ober- und Mittelzentren) und Gemeinden mit geringer 
oder fehlender zentralörtlicher Funktion (Unter- und 
Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funk­
tion). Damit wird im Umland praktisch nur nach "Stadt" 
und "Nicht-Stadt" unterschieden, bei den Kernstädten 
nach "Groß-Stadt" und "großer Großstadt".

Soziale Stellung der Bezugsperson
Bei der sozialen Stellung der Bezugsperson wird unter­
schieden in:

— Selbständige, Beamte, Angestellte (einschließlich 
Auszubildende im kaufmännischen oder technischen 
Bereich),

— Arbeiter (einschließlich Auszubildende im gewerb­
lichen Bereich),

— Rentner, Pensionäre,

— sonstige Nichterwerbstätige.

Staatsangehörigkeit

Personen, die nach dem Grundgesetz der Bundesre­
publik Deutschland (Artikel 116 Abs. 1) den Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind, 
z.B. Vertriebene und Flüchtlinge deutscher Volkszuge­
hörigkeit, zählen als Deutsche, ebenso Spätaussiedler.

— Städtische Gebiete

Die Bevölkerungsdichte (mindestens 10 Personen je ha) 
ist ein wesentliches Kriterium für die Bestimmung städti­
scher Gebiete. Personen, die neben der deutschen noch eine weitere 

Staatsangehörigkeit haben, gelten ebenfalls als 
Deutsche.Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Flächennutzung ("land 

use") (mindestens 50 % städtische Nutzung).

Ausgehend von einer primären Zuordnung zu städti­
schen Gebieten wurden alle Gemeinden einbezogen, die 
mit dem Kern eng verbunden waren, unabhängig davon, 
ob sie die 50 %-Nutzungsgrenze erfüllten oder nicht.

Unterkünfte

Unterkünfte sind behelfsmäßige Bauten zur vorüber­
gehenden Nutzung. Hierzu zählen z.B. Behelfsheime, 
Baracken, Wohnwagen (z.B. auf Campingplätzen), Lau­
ben (Gartenlauben, Schrebergartenhütten, Weinberg­
hütten, Almhütten), festverankerte Wohnschiffe und 
Bauzüge. Ebenfalls zu den Unterkünften zählen Wochen­
end- und Ferienhäuser unter 50 qm Wohnfläche.

Auch einige nicht in Stadtnähe gelegene Gemeinden 
wurden einbezogen, wenn trotz einer insgesamt niedri­
gen städtischen Nutzungsziffer in einigen Teilen eine 
starke Bebauung zu verzeichnen war.

Für Unterkünfte wurden nur dann Angaben erhoben, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Zählung bewohnt waren.

Insgesamt wurden für die Bundesrepublik 74 städtische 
Gebiete definiert.
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Wohnwagen und Lauben wurden nur dann als bewohnte 
Unterkünfte erfaßt, wenn ihre Bewohner keine andere 
Wohnung oder sonstige Wohneinheit hatten.

tischer, berufskonsularischer Vertretungen oder der 
Ständigen Vertretung der DDR und deren Angehörige 
privatrechtlich gemietet waren. Für diesen Personenkreis 
bestand bei der Volkszählung keine Auskunftspflicht.

Unternfiieter

Als Untermieter gelten alle Haushalte (auch Einzelper­
son) in einer Wohneinheit, denen Teile der Wohneinheit 
von dem Inhaber der Wohneinheit (Eigentümer, 
Hauptmieter} überlassen worden sind, gleichgültig, ob 
mit oder ohne Mietzahlung.

Wohneinheiten

Nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken be­
stimmte, in der Regel zusammenliegende Räume in 
Wohngebäuden, sonstigen Gebäuden mit Wohn- 
raum oder Unterkünften mit Wohnraum, die die Füh­
rung eines eigenen Haushalts ermöglichen. Hierbei ist 
es gleichgültig, ob in der Wohneinheit ein Haushalt oder 
mehrere Haushalte untergebracht sind oder ob die 
Wohneinheit leersteht bzw. eine Freizeitwohneinheit 
ist. Mehrere Wohneinheiten in einem Gebäude, die von 
nur einem Haushalt genutzt werden, gelten als eine 
Wohneinheit.

Völlig untervermietete Wohneinheiten

Eine Wohneinheit gilt als völlig untervermietet, wenn 
mehrere Haushalte darin wohnen, die einzeln mit dem 
nicht in der Wo/ine/n/ie/f wohnenden Inhaber (Eigen­
tümer oder Hauptmieter) über Teile der Wohneinheit 
einen Mietvertrag abgeschlossen haben. Die in einer sol­
chen Wohneinheit lebenden Haushalte gelten als Unter­
mieter.

Bei den Wohneinheiten wird unterschieden zwischen 
Wohnungen und sonstigen Wohneinheiten.

Wohnungen

Als Wohnungen gelten nur Wohneinheiten in Gebäu­
den, die mit Küche bzw. Kochnische ausgestattet sind.

Wärmepumpe

Mit Hilfe der Wärmepumpe, die oftmals mit Sonnenkol­
lektoren eingesetzt wird, kann Wärme aus der umgeben­
den Luft, dem Erdboden oder Wasser aufgenommen und 
genutzt werden. Sonstige Wohneinheiten

Hierzu zählen alle Wohneinheiten in Unterkünften so­
wie Wohneinheiten in Gebäuden, die nicht mit Küche 
oder Kochnische ausgestattet sind.

Wärmequelle 

(siehe Brennstoff).
1968 wurden sonstige Wohneinheiten unter dem Begriff 
"Wohngelegenheiten" erfaßt.

Wohnberechtigte Bevölkerung

Zur wohnberechtigten Bevölkerung zählen diejenigen 
Personen, die im betreffenden Gebiet eine Wohnung 
haben, unabhängig davon, ob es sich um eine Haupt­
oder Nebenwohnung handelt. (Doppelzählung)

Wohngebäude

Als Wohngebäude gelten Gebäude, die gemessen an 
der Gesamtnutzfläche mindestens zur Hälfte Wohn­
zwecken dienen.

Wohnbevölkerung

Die Wohnbevölkerung umfaßt diejenigen Personen, die 
in dem angegebenen Gebiet ihre ständige Wohnung 
haben. Personen mit mehreren Wohnungen werden für 
die Gemeinde gezählt, von der aus sie zur Arbeit oder 
Ausbildung gehen. Viirnichterwerbstätigehzw. nicht in 
Ausbildung stehende Personen erfolgt die Zuordnung 
nach dem Ort ihres überwiegenden Aufenthaltes. (Bevöl­
kerungsbegriff der Volkszählung 1970)

Unterschieden werden

— Wohngebäude (im engeren Sinn)

— Wohnheime

— Ferienhäuser (Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Frei­
zeitwohneinheiten}

Bei der Gebäude- und Wohnungszählung 1968 wurden 
unterschieden:

— Nichtlandwirtschaftliche Wohngebäude
Wohneinheiten, für die keine Angaben zum Haus­
halt/zur Person vorliegen

Das sind Wohneinheiten, die zur Zeit der Zählung von 
Mitgliedern ausländischer Streitkräfte, diploma-

mit 50 und mehr m^— Wochenend-ZFerienhäuser 
Wohnfläche

— Landwirtschaftliche Wohngebäude
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Wohnheime wurden 1968 generell als sonstige Gebäude 
mit Wohnraum ausgewiesen.

1968 wurden Wohnheime generell als sonstige Gebäude 
mit Wohnraum erfaßt.

Wohnheime

Wohnheime dienen den Wohnbedürfnissen bestimmter 
Bevölkerungskreise, z.B. Studentenwohnheim, Alten­
wohnheim, Schwesternwohnheim, Wohnheim für Mut­
ter und Kind. Ein 6e6äf(/</e kann vollständig oder nur teil­
weise (z.B. Altenzentrum) als Wohnheim genutzt wer­
den.

Wohnverhältnis

Hierunter ist die Rechtsform der Wohnungsnutzung 
durch einen Haushaltzu verstehen. Es wird unterschie­
den zwischen Eigentümern, Hauptmietern, Unter­
mietern.

Wohnheime dienen primär dem Wohnen, d.h. der für An­
stalten typische Gesichtspunkt der Betreuung tritt bei 
ihnen in den Hintergrund. Die Bewohner von Wohn­
heimen führen in der Regel einen eigenen Haushalt. 
Wohnheime können aber auch Gemeinschaftseinrich­
tungen (Gemeinschaftsverpflegung, Gemeinschafts­
räume) besitzen. Wohnheime enthalten Wohnungen 
und/oder "sonstige Wohneinheiten".

Zentralheizung

Bei einer Zentralheizung versorgt eine zentrale Heiz­
quelle über ein Röhrensystem die Wohneinheiten nur 
eines Gebäudes.

ZweitwohneinheitenZ-wohnungen

Wohneinheiten, die von keinem Haushaltsmitglied als 
Hauptwohnung benutzt werden.

Nur überwiegend für Wohnzwecke genutzte Gebäude 
mit vollständiger Wohnheimnutzung werden als Wohn­
heime ausgewiesen.
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Definitionen und Erläuterungen der Arbeitsstättenzählung

Zum besseren Verständnis des Inhalts der hier vorliegen­
den Karten und Schaubilder werden die wichtigsten 
vorkommenden Begriffe in alphabetischer Reihenfolge 
erläutert:

Beamte

Als Beamte gelten Personen in einem öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältnis, bei der Deutschen Bundespost 
einschließlich Posthalter I und II sowie Beamte im Vorbe­
reitungsdienst.

Angestellte

Angestellte sind Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht 
zur Angestelltenversicherung unterliegen oder auf 
Grund besonderer Vorschriften von dieser befreit sind. 
Betriebsleiter, Direktoren, Vorstandsmitglieder und 
andere leitende Kräfte, die nicht Inhaber sind, sondern im 
Angestelltenverhältnis stehen, sind hier mitzuzählen.

Beschäftigte ("Tätige Personen")
Als Beschäftigte gelten alle voll- und teilzeitbeschäftig­
ten Personen, die am Stichtag in einem Arbeitsverhältnis 
stehen und in der Lohn- und Gehaltsliste geführt werden, 
einschließlich tätiger Inhaber und unbezahlt mit­
helfender Familienangehöriger, unabhängig von der 
Arbeitszeit, die sie in der Arbeitsstätte tätig sind.

Arbeiter

Arbeiter sind Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht zur 
Arbeiterrentenversicherung unterliegen oder auf Grund 
besonderer Vorschriften von dieser befreit sind. Fach­
arbeiter/Gesellen sind wegen ihrer Fachkenntnisse und 
Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt, die als besonders 
schwierig oder verantwortungsvoll gelten.

Mitzuzählen sind Mitarbeiter im Außendienst, Frauen im 
Mutterschutz, Personen im Erziehungsurlaub sowie das 
Personal auf Bau- und Montagestellen, auf Fahrzeugen 
und Schiffen.

Nicht mitzuzählen sind u.a. Leiharbeitnehmer, freie Mit­
arbeiter und Empfänger von Vorruhestandsgeld sowie 
Heimarbeiter und Personen, die zur Ableistung des 
Grundwehrdienstes oder des zivilen Ersatzdienstes ein­
berufen sind.Arbeitsstätte

siehe Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätte.

Beschäftigten besetz
Anzahl der Beschäftigten in den Gemeinden pro 1000 
Einwohner.

Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern 1986

Hierunter fallen Arbeitsstätten, die schon 1986 bestan­
den und Arbeitnehmer und Löhne und Gehälter ange­
geben haben (bzw. deren nicht angegebene Löhne und 
Gehälter geschätzt worden waren). Durchschnittsgröße der Arbeitsstätten 

Anzahl der Beschäftigten pro Arbeitsstätte.
Ausländer

Ausländer sind alle Personen ohne deutsche Staatsan­
gehörigkeit einschließlich der Staatenlosen'und der Per­
sonen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, die sich im 
Bundesgebiet aufhalten. Die in der Bundesrepublik an­
wesenden nichtdeutschen Flüchtlinge, die den Status 
eines heimatlosen Ausländers oder ausländischen 
Flüchtlings besitzen, zählen zu den Ausländern.

Einzige Niederlassung
Als einzige Niederlassung gilt eine Arbeitsstätte, die 
gleichzeitig die wirtschaftliche Einheit (Unternehmen) 
darstellt und über keine weiteren Zweigniederlassun­
gen verfügt.

Facha rbeiter/Gesel len
Auszubildende

Auszubildende sind alle gewerblich, kaufmännisch, 
handwerklich, landwirtschaftlich und technisch Auszu­
bildende in allen Ausbildungsbereichen und im Öffent­
lichen Dienst, einschließlich Anlernlinge, Umschüler, 
Volontäre und Praktikanten, jedoch ohne Beamte im 
Vorbereitungsdienst.

siehe Arbeiter.

Hauptniederlassung

Eine Hauptniederlassung ist diejenige Aröe/fssfäffe, von 
der aus das aus mehreren Zweigniederlassungen be­
stehende Unternehmen geleitet wird.
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Löhne und Gehälter

Löhne und Gehälter umfassen die Bruttobezüge der 
Arbeitnehmer einschließlich aller tariflichen oder frei 
vereinbarten Zulagen, Gratifikationen, Prämien und ähn­
liches. Nicht enthalten sind Heimarbeiterlöhne, Pflicht­
beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung, allge­
meine soziale Aufwendungen usw. sowie Ruhegelder, 
Betriebspensionen, Auslösungen im Baugewerbe und 
Umzugskostenvergütungen.

Tätige Personen 

siehe Beschäftigte.

Tätige Inhaber
Hier sind nur die Inhaber aufgeführt, die auch in dieser 
Arbeitsstätte tätig sind. Unter dieser Position sind auch 
die Abgeordneten in den Parlamenten des Bundes und 
der Länder erfaßt, sofern sie Büros unterhalten.

Die Löhne und Gehälter je Arbeitnehmer errechnen sich 
aus den Löhnen und Gehältern 1986 insgesamt geteilt 
durch die Anzahl der Arbeitnehmer derjenigen Arbeits­
stätten, die für 1986 Löhne und Gehälter angegeben hat­
ten (bzw. deren nicht angegebenen Löhne und Gehälter 
für 1986 geschätzt worden waren).

Teilzeitbeschäftigte

Als Teilzeitbeschäftigte gelten alle am 25. Mai 1987 täti­
gen Personen, die eine kürzere als die orts-, branchen- 
oder betriebsübliche Wochenarbeitszeit ableisten. Kurz­
arbeit gilt nicht als Teilzeitbeschäftigung.

Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätte

Als nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätte gilt jede ört­
liche Einheit (ein Grundstück oder eine abgegrenzte 
Räumlichkeit), in der eine oder mehrere Personen unter 
einheitlicher Leitung regelmäßig haupt- oder nebenbe­
ruflich erwerbstätig sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um eine erwerbs- oder nichterwerbswirtschaft­
liche Einheit (z.B. Behörde) handelt. Zu den Arbeitsstät­
ten zählen auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 
sofern sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige

Hier sind nur unbezahlt mithelfende Familienangehörige 
erfaßt. Diese entrichten keine Sozialversicherungs­
beiträge.

Unternehmen

Als Unternehmen gilt die kleinste Einheit, die aus 
handeis- und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher 
führt und den Ertrag ermittelt.Eine Arbeitsstätte ist entweder die einzige Niederlas­

sung, Hauptniederlassung oder Zweigniederlassung 
eines Unternehmens.

Zweigniederlassung

Eine Zweigniederlassung besteht räumlich getrennt — 
ggf. auch in derselben Gemeinde — von der Haupt­
niederlassung und ist rechtlich unselbständig.

Sonstige Arbeiter 

siehe Arbeiter.
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Verwaltungseinteilung des Landes Baden-Württemberg
Stand: 1.1.1987

Grenzen:

Land, Regierungsbezirk 
Region 

------Kreis Tauberbischofsheim'
O

Main-
Tauber-Kreisi|^My>nheim Neckar- Odenwald-i 

Kreis ,
* Sitz der Stadtkreisvenwaltung 
O Sitz des Landratsamtes 
O Sitz des Regionalverbandes 
n Sitz des Regierungsprttsidiums

irg Mosbuh
O Hohenlohekreis

UNTERER NEQKAR
Rhein-Neckar-Kreis ^ ° Küiuelsau O

Heilbronn IKEN

H«lb^n@\ Schwäbisch Hall
MITTLERER O

Schwäbisch HallKarisruhe

^Kartsruhe
Ludwigsburg

OstalbkreisEnzkreis
OBERRHEiN Ludwigsburg[ofzheim Rems-Murr-Kreis OSTWÜRTTEMBERG

^Aalen

O
ORastattV-^

Rastatt O Waiblingen
^^Schwfibisch Gmünd

0
^ Stutl9«j1^ _

_ ITTLER^R ^Esslingen am Neckar o
Bobiir^ ^ NECKAR 

Böblingen

HeidenheimCalwo
Calw OOOppinQan

Göppingen
HeidenhetmV 
an der BrenzNORD-

Esslingen

SCHWARZWALD'
Ortenaukreis

Freudenstadt
Tübingen

Tübingen
O ReutlingenO O Alb-

Oonau - KreisOttenburg Freudenstadt
Reutlingen Ulm,

NECKAR-'-7ALBSÜDüCHER

O Balingen DONAU-Rotlweil
illerIZollernalbkreis

RottweilOBERRHEIN

OEmmendingen ^SCHWARZWALD- 
Emmendingen

O
Biberach

O
OAAR-HEUBER

Tuttlingen
Biberach an der RiSSigmaringen@ ngei^

Villingan • Schwenni Sigmaringen[ü p
Freipurg im Breiagau warzwatd*

Kreis
Tuttlingen

BODENSEE-OBERSCHWABENBreisgau- Hochschwarzwald

Ravensburg 

^ RavensburgBODENSEE
La Konstanz

lOCHRHBN^ Bodenseekreis,

WaldshutLörrach
oWaldshut-Tiengen I Friedrichshafen0©Larrach ®<r

1) Soweit Land Baden-Württemberg

Qualle: Statistisches Landesamt Baden Württemberg
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Kapitel 1

Quellennachweis Volks- und Berufszählung 1987





1. Analysen





(Erschienen in Band 401/2)

Volkszählung nach dem Karlsruher Urteil - aber wie?
Rechtsgrundlagen der Volkszählung 1987
Zur Akzeptanz der Volkszählung 1987 - Ergebnisse einer Meinungsbefragung
Ergebnisse derTesterhebung zurVorbereitung der Volkszählung 1987
Die Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 1987- 
Ein Gesamtüberblick über Anlage und Durchführung
Volkszählung 1987-Organisation und Ablauf
Grundzüge der maschinellen Plausibilitätskontrolle bei der Volks- und Berufs­
zählung 1987
Die Pendler bei der Volkszählung 1987 - Plausibilitätsprüfungen und Grundbegriffe
Einige ausgewählte Rechtsfragen der Volkszählung im Spiegel der Rechts­
sprechung

Erfahrungsbericht zur Volkszählung 1987 aus kommunaler Sicht
Frank, Eberhard/Steinmann, Regina: Erfahrungsbericht zur Volkszählung 1987

Die Volkszählung 1987: Eine bewegte Zeitfürden Datenschutz
LIS-Report: Ergebnisse der Volks- und Berufszählung ab Gemeindeebene
Auswertungsmöglichkeiten der Volkszählung 1987 durch die Gemeinden
KOSIS-Gemeinschaftsprojekt „DV-Unterstützung derVZ-Auswertung (DUVA)"
Erste Ergebnisse der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstätten­
zählung 1987
Die Bevölkerung in Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der Volkszählung 
1987

Altersaufbau und Familienstandsgliederung der Bevölkerung in Baden-Württem­
berg am 25. Mai 1987
Die Ausländer in Baden-Württemberg am 25. Mai 1987
Volkszählung 1987 - Bevölkerung nach dem Schul- und Hochschulabschluß
Privathaushalte in Baden-Württemberg 1987 - Ergebnisse der Volkszählung
Die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung am 25. Mai 1987 - Ergebnisse der 
Volkszählung

Zur Entwicklung der Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur des Ländlichen Raumes 
Die Berufszählung 1987 - Ein Überblick 

Berufszählung 1987: Gesundheitsdienstberufe 
Die Pendler bei der Volkszählung 1987 - Umfang und Struktur

Wingen, Max: 
Bronnenmayer, Klaus: 
Frank, Eberhard: 
Steinmann, Regina: 
Frank, Eberhard:

Steinmann, Regina: 
Steinmann, Regina:

Steinmann, Regina: 
Bronnenmayer, Klaus:

Von Schaewen, Manfred:

Leuze, Ruth: 
Frank, Eberhard: 
Frank, Eberhard: 
Eicken, Joachim: 
Frank, Eberhard:

Bronnenmayer, Klaus:

Bronnenmayer, Klaus:

Bronnenmayer, Klaus: 
Bronnenmayer, Klaus: 
Bronnenmayer, Klaus: 
Frank, Eberhard:

Frank, Eberhard: 
Steinmann, Regina: 
Steinmann, Regina: 
Steinmann, Regina:
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2.1 Regionalergebnisse

(veröffentlichte Tabellen)





Gesamtübersicht über Band 402

Band 402, Heftnummer...
Nachweis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Darsteilungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X XX X X X X X X X X X
Deutsche X X X X
Ausländer X X X XX X X X
Erwerbspersonen X

Erwerbstätige X X X X X X X X X X

Erwerbstätige am Wohnort X X

Erwerbstätige am Arbeitsort X X

Deutsche Erwerbstätige X X X X

Erwerbstätige Ausländer X
Erwerbslose X X
Schüler/Studierende X X X

Schüler/Studierende am Wohnort X

Schüler/Studierende am Ort der 
Ausbildungsstätte (Schulort) X

Wahlberechtigte Bevölkerung X

Wohnberechtigte Bevölkerung X X X

Wohnbevölkerung X X X X X X X X

Ausländer X X

Wohnbevölkerung, Zählungen 
1939,1950,1961,1970,1987 X

Veränderung der Bevölkerung 
von 1939 bis 1987 X

Veränderung der Bevölkerung 
von 1950 bis 1987 X
Überschuß der Geborenen bzw. Gestorbenen, 
Zuzüge bzw. Fortzüge X

Bevölkerung je km^ X
Fläche in km^ X X

X XBevölkerung/Personen in Privathaushalten X X
X XPrivathaushalte X X X X X X X X X

Einpersonenhaushalte X

Deutsche X
XAusländer X

Verheiratete (Paare) in Privathaushalten XX

Bezugsperson (Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt) X XX

X XAusländer X
X XEin-/Auspendler über die Gemeindegrenze

XInnergemeindliche Pendler
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Noch: GesamtUbersicht Uber Band 402

Band 402, Heftnummer.. .
Nachweis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BerufseinpendlerZ-auspendler

Noch: Darstellungseinheit
X

über die Gemeindegrenze X

über die Kreisgrenze X
AusbildungseinpendlerZ-auspendler X

über die Gemeindegrenze X

über die Kreisgrenze X
Tagbevölkerung X

Merkmal

Geschlecht X X X X X X X X X X X X X X

Altersja h rZAItersg ruppen X X X X X X X X X X X X
Familienstand X X X X X X X X X X X
Religionszugehörigkeit X X X X X X

Ausländer X X
Staatsangehörigkeit X

Beteiligung am Erwerbsleben X X X X X X
Ausländer X X X

Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit X

Stellung im Beruf X X X X X X X X X X X X

Wi rtschaftsabtei I u ng X X X X X
Wirtschaftsbereich X X X X X X X X X X X

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei X

Produzierendes Gewerbe X

Handel, Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung X
Übrige Wirtschaftszweige X

Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit X X
Überwiegender Lebensunterhalt X X X X X X X X
SchülerZStudierende X X X X X

Noch nichtZnicht mehr in Schulausbildung X X X

Höchster allgemeiner Schulabschluß X X X X X X XX

Höchster berufsbildender Schulabschluß X X X X X X X X

Personen mit nur einer WohnungZmit 
weiterer Wohnung im Bundesgebiet X X X

Personen nur mit Nebenwohnung X

Berufs-ZAusbildungspendler X

Wohnsitzgemeinde X

Zielgemeinde X

Zeitaufwa nd fü r den Weg zu r Arbeits-Z 
Ausbildungsstätte X

Hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel X
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Noch: GesamtUbersicht Uber Band 402

Band 402, Heftnummer...
Nachweis

2 3 12 13 141 4 5 6 7 8 9 10 11

Noch: Merkmal

Arbeits-ZAusbildungsstätte liegt 
auf dem gleichen Grundstück X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X
Haushaltsgröße X X X X X XX X X X

Durchschnittliche Haushaltsgröße X

OhneZmit ledigen Personen unter 
18 Jahren im Haushalt X X X

OhneZmit Erwerbstätige(n) im Haushalt X X

Anzahl der ledigen Personen unter 
6 JahrenZunter 18 Jahren im Haushalt X

Mit Kindern unter 6 JahrenZunter 
18 Jahren im Haushalt X

Verheiratete Paare: BeideZein Partner 
erwerbstätig X

Einzugsjahr der Privathaushalte X
Zählung 1939,1950,1961,1970,1987 X X

Regionale Gliederung
Land XX X X X X X X X X X X XX
Regierungsbezirk X X X X X X X X XX X
Region X X X X X X X X X XX X
Kreis X X X X X X X X XX
Gemeinde X X X X X X X X X
Verwaltungseinteilung

Gebietsstand 27. 05.1970 X

Gebietsstand 25. 05.1987 X X XX X X X X X X X X X X
Gemeindeteil X
Bundestagswahlkreis X
Landtagswahlkreis X
LEP-Raum X
Arbeitsamtsbezirk X
Dienststellenbezirk X
Diözese X
Dekanat X

Kirchengemeinde X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 1

Tabellennummer

Nachweis
8 91 2 3 4 5 6 7

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X XX X X X X
Ausländer X
Erwerbspersonen X

XErwerbstätige X
Erwerbslose X

Wohnbevölkerung X
Veränderung der Bevölkerung 1939 bis 1987 X
Bevölkerung je km^ X
Fläche in km^ X

XPersonen in Privathaushalten
XPrivathaushalte
XVerheiratete in Privathaushalten

Merkmal

XXGeschlecht X X X XX X X
Altersgruppen X
Familienstand X
Religionszugehörigkeit X

XStellung im Beruf
XWirtschaftsbereiche
XLandwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit

Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster allgemeiner Schulabschluß X
Höchster berufsbildender Schulabschluß X
Schüler und Studierende X

XHaushaltsgröße/Durchschnittliche Haushaltsgröße
XMit Kindern unter 6/unter 1 8 Jahren im Haushalt
XVerheiratete Paare: Beide/ein/kein Partner erwerbstätig

Zählung; 1939, 1950, 1961, 1970, 1987 X

Regionale Gliederung

X XXX X X XLand X X
XX XX X X XRegierungsbezirk X X
XX XX X XRegion X X X
XX XX X XX X XKreis
XX XX X XGemeinde X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 2

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 4 5 6

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X
IWohnberechtigte Bevölkerung X

Wohnbevölkerung X
Privathaushalte X
Einpersonenhaushalte X
Verheiratete Paare in Privathaushalten X
Bezugsperson (Person, die überwiegend zum 
Unterhalt des Haushalts beiträgt) X

Merkmal

Geschlecht X X X X X
Altersgruppen X X
Beteiligung am Erwerbsleben XX
Überwiegender Lebensunterhalt X
Personen mit nur einer/mit weiterer Wohnung 
oder Unterkunft im Bundesgebiet X
Personen nur mit Nebenwohnung X
Haushaltsgröße X
Anzahl der ledigen Personen unter 6/unter 1 8 Jahren 
im Haushalt X

Regionale Gliederung

Land X XX X X X
Regierungsbezirk XX X XX X
Region X XX X X X

XKreis XX X X X
Gemeinde XX X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 3

Tabellennummer
Nachweis

7 81 2 3 4 5 6

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X
Ausländer X X X X X X
Erwerbstätige X X X

Wohnbevölkerung X
Ausländer X

XPrivathaushalte
XAusländer

XBezugsperson
XAusländer

Merkmal

Geschlecht X X XX X X X X
XAltersgruppen X

Familienstand X
Beteiligung am Erwerbsleben X
Überwiegender Lebensunterhalt X
Wirtschaftsbereich X
Stellung im Beruf X

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung

X XLand X X X X X X
X X XRegierungsbezirk X X X X X

X XRegion X X X X X X
X XKreis X X X X X X
X XGemeinde X X X X X X

14



Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 4

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 5 64

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X
Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X X X X X X

Merkmal

Geschlecht X X X X X X
Vollzeit-/Teilzeiterwerbstätigkeit X
Stellung im Beruf X X X X
Wirtschaftsabteilung X
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei X
Produzierendes Gewerbe X
Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung X
Übrige Wirtschaftsbereiche X

Regionale Gliederung

Land X X X X X X
Regierungsbezirk X X X XX X
Region X X X X X X
Kreis X X X X X X
Gemeinde X X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 5

Tabellennummer

Nachweis
1.2 2 3 5 6 8 9 10 121.1 4 7 11

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Haupt\«ohnung X X X X X X X X
Deutsche X
Ausländer X

Wohnbevölkerung X
Erwerbstätige X X

Deutsche X
Veränderung der Bevölkerung 1950 - 1987 X
Überschuß der Geborenen bzw. Gestorbenen/ 
Zuzüge bzw. Fortzüge X
Fläche in km^ X
Privathaushalte X X
Bezugsperson (Person, die überwiegend zum 
Unterhalt des Haushalts beiträgt) X

XAusländer

Merkmal

XGeschlecht X X X X X X X X XX X
X X X X XAltersgruppen

X X XFamilienstand X
Religionszugehörigkeit X

Ausländer X
XX XBeteiligung am Erwerbsleben
XAusländer X
XStellung im Beruf X

X XWirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich
XÜberwiegender Lebensunterhalt

Höchster allgemeiner/berufsbildender 
Schulabschluß X

XSchüler/Studierende
XNoch nicht/nicht mehr in Schulausbildung

XHaushaltsgröße
Ohne/mit ledigen Personen unter 18 Jahren 
im Haushalt X

XOhne/mit Erwerbstätigen im Haushalt
Zählung: 1939, 1950, 1961, 1970, 1987 X

Regionale Gliederung 
Land X XX X X X XX X X X X X

X XX X X X XX X X X X XRegierungsbezirk
X XX X X X XX X X X X XRegion
X XX X X X XX X X X X XKreis
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 6 Teil A

Tabellennummer

Nachweis
21 3 4 5 6

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X
Schüler/Studenten X

Wohnberechtigte Bevölkerung X
Wohnbevölkerung X

Ausländer X
Bevölkerung/Personen in Privathaushalten X
Privathaushalte X

Merkmal

Geschlecht X X
Altersgruppen X X
Familienstand X
Staatsangehörigkeit X
Beteiligung am Erwerbsleben X
Stellung im Beruf X
Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster Schulabschluß X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X
Einzugsjahr der Privathaushalte X
Personen mit nur einer Wohnung/mit weiterer 

Wohnung im Bundesgebiet X

Regionale Gliederung

Land X X X XX X
Regierungsbezirk X X X X X X
Region X X X X XX
Kreis X X X X X X
Gemeinde X X X X XX
Gemeindeteil X X X X X X
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Übersicht über die Tabeiien des Bandes 402, Heft 6 Teii B

Tabellennummer
Nachweis

63 52 41

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X
Schüler/Studenten X

Wohnberechtigte Bevölkerung X
Wohnbevölkerung X

Ausländer X
XBevölkerung/Personen in Privathaushalten
XPrivathaushalte

Merkmal

Geschlecht XX
Altersgruppen X X
Familienstand X
Staatsangehörigkeit X
Beteiligung am Erwerbsleben X
Stellung im Beruf X
Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster Schulabschluß X

XEinpersonen-ZMehrpersonenhaushalte
XEinzugsjahr der Privathaushalte

Personen mit nur einer Wohnung/mit weiterer 
Wohnung im Bundesgebiet X

Regionale Gliederung

Land XX X X XX
XRegierungsbezirk X XX X X

Region XX X XX X
XKreis X X X XX
XGemeinde XX X X X

Gemeindeteil X XX XX X

18



Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 7

Tabellen 
Heft 7

Nachweis
Teil A Teil B

I
I

Darstellungseinheit

Auspendler über die Gemeindegrenze X

XEinpendler über die Gemeindegrenze

Merkmal

XGeschlecht X

Berufspendler XX

XAusbildungspendler X

XWohnsitzgemeinde

Zielgemeinde X

Regionale Gliederung

XLand X

XRegierungsbezirk X

XXRegion

Kreis XX

XGemeinde X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 8

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 5 6 7 84

Darsiellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X
Wohnbevölkerung X
Erwerbstätige am Wohnort X XX
Erwerbstätige am Arbeitsort X X X X
Tagbevölkerung X
Schüler und Studierende am Wohnort XX
Schüler und Studierende am Ort der Ausbildungs­
stätte (Schulort) X XX
Einpendler über die Gemeindegrenze X

XAuspendler über die Gemeindegrenze
Innergemeindliche Pendler X
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze X X X
Ausbildungseinpendler über die Gemeindegrenze X X
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze X X X X
Ausbildungsauspendler über die Gemeindegrenze X X
Berufseinpendler über die Kreisgrenze X
Ausbildungseinpendler über die Kreisgrenze X
Berufsauspendler über die Kreisgrenze X
Ausbildungsauspendler über die Kreisgrenze X

Merkmal

Geschlecht X X X X X X X
Familienstand X X
Altersgruppen X X
Zeitaufwand für den Weg zur Arbeitsstätte X X
Zeitaufwand für den Weg zur Ausbildungsstätte XX
Hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel X X X
Wirtschaftsbereiche X
Wirtschaftsabteilungen X X
Stellung im Beruf X X
Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit X X
Arbeits-ZAusbildungsstätte liegt auf gleichem 
Grundstück X

Regionale Gliederung 
Land X X X X X X X X
Regierungsbezirk X XX X X X X X
Region X X X X X XX X
Kreis X X X X X X XX
Gemeinde X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 9

Tabellennummer
Nachweis

112 3 5 6 8 9 101 4 7

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X XX X X X X
Deutsche X
Ausländer X

Erwerbstätige X X
Deutsche X

Privathaushalte XX
Bezugsperson (Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt) X

Ausländer X

Merkmal

Geschlecht XX X X X X XX X X
Altersgruppen X X X X X
Familienstand X X XX
Religionszugehörigkeit X

Ausländer X
Beteiligung am Erwerbsleben X X X

Ausländer X X
Stellung im Beruf X X
Wirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich X X
Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster allgemeiner/berufsbildender 
Schulabschluß X
Schüler/Studierende X
Noch nicht/nicht mehr in Schulausbildung X
Haushaltsgröße X
Ohne/mit ledigen Personen unter 18 Jahren 
im Haushalt X
Ohne/mit Enwerbstätigen im Haushalt X

Regionale Gliederung 
Land XX X X X X X XX X X
Regierungsbezirk XX X X X X X XX X X
Region XX X X X X X XX X X
LEP - Raum XX X X X X X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 10 Teil A

Tabellennummer
Nachweis

653 41 2

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung, Zählung 1987 X X
X XErwerbstätige

Wohnbevölkerung, Zählungen 1939, 1950, 1961, 1970, 
1987 X
Wohnbevölkerung, Zählungen 1961, 1970, 1987 X X

X XErwerbstätige
XPrivathaushalte

Merkmal

XGeschlecht X XX X X
Altersgruppen X
Familienstand X
Stellung im Beruf X
Wirtschaftsbereiche X

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land XX X XX X
Regierungsbezirk XX X X X X
Region X XX X X X
Kreis X X XX X X
Gemeinde

Gebietsstand 27.5.1970 XX X X X X
Gebietsstand 25.5.1987 X XX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 10 Teil B

Tabellennummer
Nachweis

62 3 4 51

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung, Zählung 1987 X X
XErwerbstätige X

I

Wohnbevölkerung, Zählungen 1939, 1950, 1961,1970, 
1987 X
Wohnbevölkerung, Zählungen 1961, 1970, 1987 X X

Erwerbstätige X X
XPrivathaushalte

Merkmal

XGeschlecht X XX X X
Altersgruppen X
Familienstand X

XStellung im Beruf
XWirtschaftsbereiche

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land XX XX X X

XXX X XRegierungsbezirk X
XXX X X XRegion
XX XX X XKreis

Gemeinde
Gebietsstand 27.5.1970 XXX X XX

XXX X X XGebietsstand 25.5.1987

23



Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 11

Tabellennummer
Nachweis

83 6 71 2 4 5

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X
X X XAusländer X X
X X X XDeutsche X

XErwerbstätige/Erwerbslose
XAusländer
XDeutsche

Wahlberechtigte Bevölkerung X
XWohnberechtigte Bevölkerung X

Wohnbevölkerung X X
XPrivathaushalte
XAusländer
XDeutsche

Merkmal

XGeschlecht X X XX X X X
Altersgruppen X
Familienstand X
Religionszugehörigkeit X

XStellung im Beruf
Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß X

XXWirtschaftsbereich
Schüler und Studierende X
Personen mit nur einer/mit weiterer Wohnung 
im Bundesgebiet X X

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land X XX X X X X X

X XX X X X X XBundestagswahlkreis
X XX X X X X XLandtagswahlkreis
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 12

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 7 8 124 5 6 9 10 11

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X X
Deutsche X
Ausländer X

Wohnbevölkerung X
Erwerbstätige X X

Deutsche X
Erwerbstätige am Wohnort X X
Erwerbstätige am Arbeitsort XX
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze X X
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze XX
Privathaushalte X

Merkmal

XGeschlecht X X X X X XX X X X
Altersgruppen X X X X X X
Familienstand X X X X
Beteiligung am Erwerbsleben XX

Ausländer X
Stellung im Beruf X
WirtschaftsabteilungZ-bereich XX X X
Überwiegender Lebensunterhalt X
Höchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß X
Schüler/Studierende X
Noch nicht/nicht mehr in Schulausbildung X
Haushaltsgröße X
Ohne/mit ledigen Personen unter 1 8 Jahren im 
Haushalt X

Regionale Gliederung

Land X X XX X X X X X X X X
XArbeitsamtsbezirk X X X X X X XX X X X
XDienststellenbezirk X X X X X X XX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 13 Teil A

Tabellennummer
Nachweis

2 3 4 51

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X

Ausländer am Ort der Hauptwohnung X

XErwerbstätige am Ort der Hauptwohnung

Schüler und Studierende am Ort der Hauptwohnung X

XBevölkerung in Privathaushalten

XPrivathaushalte

Merkmal

Geschlecht XX X X

XAltersgruppen

Familienstand X

XX X XReligionszugehörigkeit X

Stellung im Beruf X

XWirtschaftsbereich

XHöchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land XX X XX

X XX X XRegierungsbezirk

XX X XRegion X

X XX X XKreis

XX X XGemeinde X

26



Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 13 Teil B

Tabellennummer
Nachweis

52 3 41

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X
I

Ausländer am Ort der Hauptwohnung X

XErwerbstätige am Ort der Hauptwohnung

Schüler und Studierende am Ort der Hauptwohnung X

XBevölkerung in Privathaushalten

XPrivathaushalte

Merkmal

X X X XGeschlecht

XAltersgruppen

XFamilienstand

X XX X XReligionszugehörigkeit

XStellung im Beruf

XWirtschaftsbereich

XHöchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land XXX XX

XX X XXRegierungsbezirk

XXX X XRegion

XXX X XKreis

XX XGemeinde X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 14 Teil A

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 4 5

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X

Ausländer am Ort der Hauptwohnung X

Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X

Schüler und Studierende am Ort der Hauptwohnung X

Bevölkerung in Privathaushalten X

Privathaushalte X

Merkmal

Geschlecht X X X X

Altersgruppen X

Familienstand X

Religionszugehörigkeit X XX X X

Stellung im Beruf X

Wirtschaftsbereich X

Höchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß X

Haushaltsgröße X

Regionale Gliederung 
Land X X X XX

Diözese XX X X X

Region X X X X X

Dekanat XX X X X

Kirchengemeinde XX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 402, Heft 14 Teil B

Tabellennummer
Nachweis

51 2 3 4

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X XX
I

Ausländer am Ort der Hauptwohnung X

Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X

Schüler und Studierende am Ort der Hauptwohnung X

Bevölkerung in Privathaushalten X

Privathaushalte X

Merkmal

Geschlecht X X XX

Altersgruppen X

Familienstand X

XReligionszugehörigkeit X XX X

Stellung im Beruf X

Wirtschaftsbereich X

Höchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß X

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung 
Land XX X XX

XX XDiözese X X

XX XRegion X X

XXX X XDekanat

XXX X XKirchengemeinde

29





2.2 Regionalergebnisse

(Liefertabellen)





Gesamtübersicht über das Regionaltabellenprogramm der Volks- und Berufs­
zählung sowie die Sachgebiete 1,2,3 und 5 (ohne Pendlertabellen)

Sach­
gebiet 2 
Beteili­

gung am Erwerbs­
leben

Sach­
gebiet 5 
Haus- 
haltszu- 
sammen- 
hang

Sach­
gebiet 1 
Unter- 
halts- 
quellen

Sach­
gebiets
Ausbil­
dungs­
stand

Ge-Ge- Ge- Kreis-
statistik
Teill

Block­
pro­

gramm I

Block­
pro­

gramm II
meinde-
statistik
Teill

Kreis­
tabellenNachweis meinde-

blatt
meinde- 
ta bellen

I
Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X XX X X X

Weibliche Bevölkerung X

X XDeutsche

Ausländer X X X X X XX

XErwerbspersonen

X X X X X X X XErwerbstätige

XDeutsche Erwerbstätige
Erwerbstätige Ausländer X

X XAuszubildende

Erwerbstätige mit höchstem Abschluß an 
berufsbildenden Schulen oder Hochschulen X

X XErwerbslose X

Bevölkerung mit höchstem Abschluß an 
berufsbildenden Schulen oder Hochschulen X

Wohnberechtigte Bevölkerung X X X X

Wohnbevölkerung X X X X X X

Ausländer X

Veränderung derWohnbevölkerung X X X

Überschuß der Geborenen bzw. Gestorbenen, 
Zuzüge bzw. Fortzüge X

Weibliche Personen auf 1000 männliche X

Erwerbstätigenquoten X X X

Bevölkerung je m* X X X

XBevölkerung/Personen in Privathaushalten X X X X X

XAusländer X

Personen in Gemeinschafts- und 
Anstaltsunterkünften XX

XPrivathaushalte X X XX X X X

XXEinpersonenhaushalte

XX XMehrpersonenhaushalte

XXAusländer

Xmit verheiratetem(n) Paar(en)
Xohne verheiratete Paare
XVerheiratete Paare in Privathaushalten X

XAusländische verheiratete Paare
Bezugsperson (Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt) XX XX

Erwerbstätige Person, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beiträgt XX

Merkmal
Geschlecht X XX X X X X X X X X

X X X XAltersjahr/Altersjahrgruppen X X X X X X X

XGeburtsjahr/Geburtsjahrgruppen X X X
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Noch: GesamtUbersicht Uber das Regionaltabellenprogramm der Volks- und Berufszählung sowie die Sach­
gebiete 1,2,3 und 5 (ohne Pendlertabellen)

Sach­
gebiet 2 
Beteili­

gung am Erwerbs­
leben

Sach­
gebiet 3 
Ausbil­
dungs­
stand

Sach­
gebiet 5 
Haus- 
haltszu- 
sammen- 
hang

Sach­
gebiet 1 
Unter­
halts­
quellen

Ge-Block-
pro-

grammll

Ge-Block-
pro-

gramm I

Ge- Kreis-
statistik
Teill

meinde-
statistik
Teill

Kreis­
tabellenNachweis meinde-

blatt
meinde-
tabellen

Noch; Merkmal
Altersunterschied zwischen verheirateten Paaren X

Familienstand X X X X X XX X X

Religionszugehörigkeit X X X XX X

Staatsangehörigkeit XX X X

Ausländer X X X

18 Jahre und mehr X

weiblich X X

Verheiratete X

Erwerbstätige X X X

Erwerbslose X X

Angestellte/Arbeiter X X

Haushaltsgröße X X

Beteiligung am Erwerbsleben X X XX X X X X

Ausländer X X

Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit X X X

Erwerbstätige/Nichterwerbstätige X X

Stellung im Beruf X X X X X X X X X X

Sozioökonomische Gliederung X

Selbständige mit/ohne bezahlte Beschäftigte X X X

Auszubildende X

Wirtschaftsgruppe X X

Wirtschaftsunterabteilung X

Wirtschaftsabteilung X X

Wirtschaftsbereich X X X X X

Erwerbstätige, Selbständige, Mithelfende 
Familienangehörige in Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei X X

Nebenerwerbstätigkeit X X

Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit X

Berufsordnung X X

Berufsgruppe X X

Berufsabschnitt X

Berufsbereich X

Berufsordnung, -gruppe, -abschnitt, -bereich 
des ausgeübten Berufes X

Berufsordnung des erlernten und 
ausgeübten Berufes X

Überwiegender Lebensunterhalt X X X XX X X X

In Schulausbildung X X

Schüler/Studenten X X X X X X X

Noch nicht/nicht mehr in Schulausbildung X X X

Höchster allgemeiner Schulabschluß X X X X X X
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Noch; GesamtUbersicht Uber das Regionaltabellenprogramm der Volks- und Berufszählung sowie die Sach­
gebiete 1,2,3 und 5 (ohne Pendlertabellen)

Sach­
gebiet 2 
Beteili- 
gungam 
Erwerbs­
leben

Sach­
gebiet 5 
Haus- 
haltszu- 
sammen- 
hang

Sach­
gebiet 1 
Unter­
halts­
quellen

Sach­
gebiets
Ausbil­
dungs­
stand

Ge-Ge- Ge-Block-
pro-

gramm I

Block-
pro-

grannm II

Kreis­
statistik
Teill

meinde-
statistik
Teill

Kreis­
tabellenNachweis meinde-

blatt
meinde- 
ta bellen

I
Noch: Merkmal
Höchster berufsbildender Schulabschluß XX

Ohne Abschluß an berufsbildenden Schulen 
oder Hochschulen X

XPraktische Berufsausbildung X X

Dauer der praktischen Berufsausbildung X

Hauptfachrichtung/Hauptfachrichtungsgruppen X

XPersonen mit nur einer Wohnung im Bundesgebiet X

XPersonen mit weiterer Wohnung im Bundesgebiet X XX

Personen mit Hauptwohnung in anderer 
Gemeinde im Bundesgebiet X

Personen mit Nebenwohnung im Bundesgebiet X X

XEinpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X

XX X X XHaushaltsgröße X X X

XDurchschnittliche Haushaltsgröße X

Ohne/mit ledigen Personen unter 18 Jahren 
im Haushalt X

Ohne/mit 1,2,3,4 und mehr ledige(n) Personen 
im Haushalt X

Ohne/mit 1,2 und mehr Erwerbstätige(n) 
im Haushalt X

Anzahl der ledigen Personen unter 6/unter 
18 Jahren im Haushalt XX X

XVerheiratete Paare: Beide/ein Partner erwerbstätig X X

Einzugsjahr der Privathaushalte X

Zählung: 1939,1950,1961,1970,1987 X X

Zählung: 1950,1961,1970,1987 X

Zählung: 1939 X

Regionale Gliederung
Land X XX X X X X X X

(X)(X) (X) (X)Regierungsbezirk, Kreis X X X X X

Gemeinde X X X X X

(X)Gemeindeteil X X X X

Block X X

Blockseite X X

Siedlungsstrukturelle Gemeindetypen 
(mit... Einwohnern) X

Siedlungsstrukturelle Kreistypen 
(Stadt-/Landgliederung) X

() = einzelne Tabellen
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Gesamtübersicht der Pendlertabellen

Pendlertabellen 
auf Gemeinde- 
und Kreisbasis

Gemeindestatistik 
Teil II

Kreisstatistik 
Teil II

Pendelwanderung 
Sachgebiet 4Nachweis

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X
XAusländer

XWohnbevölkerung X
Erwerbstätige am Wohnort/Arbeitsort sowie 
Schüler/Studierende am Wohnort/Schulort X X

X X X XErwerbstätige am Wohnort
X X X XErwerbstätige am Arbeitsort

Schüler und Studierende am Wohnort/Aus­
bildungsort X X XX
Erwerbstätige/Schüler und Studierende 
mit Wohnsitz in einem anderen Kreis X
Erwerbstätige mit Arbeitsstätte auf gleichem 
Grundstück X

XPendler insgesamt
Berufspendler X X
Ausbildungspendler X
Innergemeindliche Pendler X X

XEinpendler
XAuspendler

Berufseinpendler X
Berufsauspendler X
Ausbildungseinpendler X
Ausbildungsauspendler X

Berufspendler/Ausbildungspendler über die 
Gemeindegrenze X X XX
Einpendler über die Gemeindegrenze X XX X

XBerufseinpendler X X
XAusbildungseinpendler X
XAuspendler über die Gemeindegrenze X X X

Berufsauspendler X X X
Ausbildungsauspendler X X X

Überschuß der Aus- bzw. Einpendler über die 
Gemeindegrenze XX
Pendler innerhalb des Kreises X

Berufspendler/Ausbildungspendler X
Einpendler/Auspendler über die Kreisgrenze XX X

Berufs-ZAusbildungsauspendler sowie 
Berufs-ZAusbildungseinpendler X X
BerufsauspendlerZ-einpendler nach Kreis 
des Woh nsitzesZder Arbeitsstätte X
AusbildungsauspendlerZ-einpendler nach 
Kreis des WohnsitzesZder Ausbildungsstätte X

Fernpendler X
Berufsfernpendler X
Ausbildungsfernpendler X
Tagbevölkerung X
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Noch: GesamtUbersicht der Pendlertabellen

Pendlertabellen 
auf Gemeinde- 
und Kreisbasis

Pendelwanderung 
Sachgebiet 4

Gemeindestatistik 
Teil II

Kreisstatistik 
Teil IINachweis

Merkmal

XX XXGeschlecht
XX XAltersgruppen/Altersjahre

I
XFamilienstand
XXMit allgemeinem Schulabschluß
XMit/ohne berufsbildendem(n) Schulabschluß
XMit/ohne praktische(r) Berufsausbildung
XXStellung im Beruf
XXAuszubildende
XX XWirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich X

Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit/ 
Arbeiter X
Erlernter und ausgeübter Beruf stimmt/ 
stimmt nicht überein X

XX XXHauptsächlich benutztes Verkehrsmittel
Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits-ZAusbil- 
dungsstätte von... bis unter... Minuten XXX X
Auf 100 Erwerbstätige am Wohnort entfielen ... 
Erwerbstätige am Arbeitsort X

XWohnsitzgemeindeteil-Zielgemeindeteil
XZielgemeindeteil-Wohnsitzgemeindeteil

XXXWohnsitzgemeinde-Zielgemeinde
XXZielgemeinde-Wohnsitzgemeinde

Gemeindegrößenklasse der Wohnsitz­
gemeinde/Zielgemeinde X

XWoh nsitzkreis - Zielkreis
XZielkreis - Wohnsitzkreis
XKreis des Familienwohnsitzes
XKreis der Arbeitsstätte
XKreis der Ausbildungsstätte
XKreis der Arbeits-ZAusbildungsstätte

Regionale Gliederung

Land XXX X
XX XRegierungsbezirk, Kreis
XXGemeinde
(X)Gemeindeteil

Siedlungsstrukturelle Gemeindetypen (Stadt-Z 
Landgliederung) X

() = einzelneTabellen
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Blockprogramm I (ausführliche Fassung)

Tabellennummer

Nachweis VI V2 V3 V4 V5 V6a V6b V7 V8 V9

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X

Weibliche Bevölkerung X

Ausländer X X

Schüler/Studenten X

Schüler/Studenten am Ort der Nebenwohnung X

Wohnberechtigte Bevölkerung X X X

Wohnbevölkerung X

Ausländer X X

Bevölkerung/Personen in Privathaushalten X X

Ausländer X

Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften X X

Privathaushalte X X

Merkmal

Geschlecht X X X X X

Altersgruppen X X X X

Familienstand X X X

Staatsangehörigkeit X

Beteiligung am Erwerbsleben XX

Stellung im Beruf X

Überwiegender Lebensunterhalt X

Höchster Schulabschluß X

Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X X

Einzugsjahr der Privathaushalte X X

Personen mit nur einer Wohnung/mit weiterer Wohnung 
im Bundesgebiet X

Regionale Gliederung

Gemeinde X X X X X X X X X X

Gemeindeteil X X X X X X X X X X

Block X X X X X X X X X X

Blockseite X X X X X X X X X X
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Blockprogramm II (verkürzte Fassung)

Tabellennummer

Nachweis V5V3 V4VI V2

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung XX

XAusländer

XXWohnberechtigte Bevölkerung

XWohnbevölkerung

XPersonen in Privathaushalten

XPrivathaushalte

Merkmal
XX XXGeschlecht

XAltersgruppen

Überwiegender Lebensunterhalt X

XErwerbstätige

XWeiblich

XAngestellte

XAusländer

X18 Jahre und mehr

XWeiblich

XErwerbstätige

XSchüler/Studenten

XPersonen mit nur einer Wohnung im Bundesgebiet

XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung

Gemeinde XXX XX

XXX X XGemeindeteil

XX XX XBlock

XXX XXBlockseite
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Gemeindeblatt

Blattnummer/Spaltennummer

Nachweis Bl. 1 BI.1 Bl. 1 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 3 Bl. 3
Sp.1-7 Sp. 8-27 Sp. 28-39 Sp. 40-46 Sp. 47-56 Sp. 57-65 Sp.66-72 Sp. 73-86 Sp.87

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der 
Hauptwohnung X X X X X

Ausländer X
Erwerbstätige X X
Erwerbslose X

Wohnberechtigte
Bevölkerung X
Wohnbevölkerung X

Bevölkerung in Privat­
haushalten X
Privathaushalte X

Ausländer X

Merkmal

Geschlecht X X X X X X X X X
Altersgruppen X
Familienstand X
Religionszugehörigkeit X

Stellung im Beruf X
Überwiegender Lebens­
unterhalt X

Höchster Schulabschluß X
Wirtschaftsbereich X X
Ausländer X X X X

Erwerbstätige X
Angestellte/Arbeiter X
Erwerbslose X
Haushaltsgröße X

Schüler und Studierende X

Personen mit nur einer/ 
mit weiterer Wohnung 
im Bundesgebiet X

Personen mit Hauptwoh­
nung in anderer Gemeinde 
im Bundesgebiet X
Haushaltsgröße X

Regionale Gliederung

Land X X X X X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X X X X X X X X X
Gemeinde X X X X X X X X X
Gemeindeteil X X X X X X X X X
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Gemeindetabellen
Tabellennummer

10A,5A,Nachweis 6A, 8A, 9A, 11B, 132A, 18 19B, C, 13B 16 173A 4A C,E, 12 14 151 A 7 B B C C,DC,E BG D

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X XX XX X X X X X

X XXX X XDeutsche

X XXXX X X XAusländer

XX X XErwerbstätige

XErwerbslose

XErwerbstätigenquoten

XWohnberechtigte Bevölkerung
XXWohnbevölkerung

XVeränderung der Bevölkerung 1950-1987
Bevölkerung je km^ X

Fläche in km^ X

XPrivathaushalte

XEinpersonenhaushalte

XVerheiratete Paare in Privathaushalten
Bezugsperson (Person, die überwiegend zum 
Unterhalt des Haushalts beiträgt) X X

Merkmal
Geschlecht X XX X X X XX X X X X X X XX X X

X X XX XAltersjahr, Altersgruppen
XGeburtsjahr, Geburtsjahrgruppen
XXFamilienstand

X X X X X XStaatsangehörigkeit X X

XXReligionszugehörigkeit

XXBeteiligung am Erwerbsleben
XVollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit

XErwerbstätige/Nichterwerbstätige

XNebenerwerbstätigkeit

Überwiegender Lebensunterhalt X X

XXXStellung im Beruf
Selbständige mit/ohne bezahlte Beschäftigte X

XXXWirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich

XHöchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß
XNoch nicht/nicht mehr In Schulausbildung
XSchüler/Studierende

Personen mit nur einer/mit weitererWohnung oder 
Unterkunft im Bundesgebiet X

Personen nur mit Nebenwohnung im Bundesgebiet X

XHaushaltsgröße

Anzahl der ledigen Personen unter 6/unter 18 Jahren 
im Haushalt X

Verheiratete Paare; Beide/ein/kein Partner 
erwerbstätig X

XZählung: 1950,1961,1970,1987
XZählung: 1939

Regionale Gliederiing
Land XX XX X X X XX X X X X XX X X X XX

XX XX X X XX X X X XX X X X X XX XRegierungsbezirk, Kreis
X X XX X XX X X X X XX X X X X XX XGemeinde

X XX X XX XX X X X X XX X XGemeindeteil
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Gemeindestatistik Teil I

Spaltennummer
Nachweis Bl. 1 BI.1 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 2,3

34-59
Bl. 3 Bl. 3,4 

63-84
Bl. 4 Bl. 4,5 

95-105
Bl. 5 Bl. 5,6 

119-139
Bl. 6

1-14 15-18 19-26 27-33 60-62 85-94 106-118 140-155

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X X X

Ausländer X

Erwerbspersonen X

Erwerbstätige X X X

Erwerbslose X

Wohnbevölkerung X

Veränderung der Bevölkerung 1950-1987 X

Bevölkerung je km^ X

Fläche in km* X

Personen in Privathaushalten X

Privathaushalte X

Verheiratete Paare in Privathaushalten X

Merkmal
Geschlecht X X X X X X X X X X

Altersgruppen X

Familienstand X

Religionszugehörigkeit X

Stellung im Beruf X

Wi rtschaftsbereiche X

Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit X

Überwiegender Lebensunterhalt X

Höchster allgemeiner Schulabschluß X

Höchster berufsbildender Schulabschluß X

In Schulausbildung/Nicht mehr in Schul­
ausbildung X

Haushaltsgröße/Durchschnittliche Haushalts­
größe X

Mit Kindern unter 6/unter 18 Jahren im 
Haushalt X

Verheiratete Paare: Beide/ein/kein Partner 
erwerbstätig X

Zählung: 1939,1950,1961,1970,1987 X X

Regionale Gliederang
Land X X X X X X X X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X X X X X X X X X X X X

Gemeinde X X X X X X X XX X X X

Gemeindeteil X X X X X X X X X X X X
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Gemeindestatistik Teil II

Tabellennummer

Bl. 3BI.1 Bl. 1 Bl. 2/3
Sp. 19-31

Bl. 2 Bl. 2 Bl. 3Nachweis
Sp. 3-18 Tab. 2Sp.1-2 Sp. 32A33 Sp. 34-46 Tab. 1

Darstellungseinheit

Erwerbstätige am Wohnort X I

Erwerbstätige am Arbeitsort X

Schüler und Studierende am Wohnort X

Schüler und Studierende am Ort der 
Ausbildungsstätte X

Berufspendler über die Gemeindegrenze X X X

Auspendler X X

XXEinpendler

XAusbildungspendler über die Gemeindegrenze X X

XAuspendler X

XEinpendler X

Merkmal

Geschlecht X XX X X X

Wirtschaftsbereiche X

Zeitaufwand für den Weg zur Arbeitsstätte X

Zeitaufwand für den Weg zur Ausbildungsstätte X

Hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel X X

Auf 100 Erwerbstätige am Wohnort entfielen 
Erwerbstätige am Arbeitsort X

Wohnsitzgemeinde - Zielgemeinde X

Zielgemeinde-Wohnsitzgemeinde X

Regionale Gliederung

Land XX X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X XX X X X X

XGemeinde X X X X X X
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Kreistabellen

Tabellennummer

Nachweis 2, 4,1 A1 3 3A 5 6 7 8 9 10 11 122A 4A

Darsteliungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X X

Deutsche X X X X X X

Ausländer X X X X X X X

Erwerbstätige XX X X

Weibliche Personen je 1000 männliche X

Erwerbsquoten X

Bevölkerung/Personen in Privathaushalten X

Privathaushalte X

Mehrpersonenhaushalte X

Bezugsperson (Person, die überwiegend zum Unterhalt des 
Haushalts beiträgt) X X

Merkmal

Geschlecht X X X X X X X X X X X

Altersjahre, Altersgruppen X X X X X X X

Geburtsjahr, Geburtsjahrgruppen X X

Familienstand X X X X X X X

Staatsangehörigkeit X X X X X X X

Beteiligung am Erwerbsleben X X X X

Stellung im Beruf X X X X

Selbständige mit/ohne bezahlte(n) Beschäftigte(n) X

Auszubildende X

Wirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich X X

Erwerbstätige, Selbständige, Mithelfende Familienangehörige 
in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei X

Höchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß X

Schüler, Studierende X X

Noch nicht/nicht mehr in Schulausbildung X

Haushaltsgröße X

Ohne/mit ledige(n) Personen unter 18 Jahren im Haushalt X

Ohne/mit 1,2 und mehr Erwerbstätige(n) im Haushalt X

Regionale Gliederung

Land X X X X X X X X X X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X X X X X X XX X X X X X X
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KreisstatistikTeil I

Tabellennummer

1 1Nachweis Sp. Sp. 122 3 4 6 8 9 10 115 7
18-311-17

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X X X X X X X X X
Deutsche X X
Ausländer X
Erwerbstätige X X X

Wohnbevölkerung X X
Veränderung der Bevölkerung 1950-1987 X
Überschuß der Geborenen bzw. Gestorbenen/Zuzüge bzw. 
Fortzüge X
Bevölkerung je km^ X
Fläche in km^ X

X XPrivathaushalte
Bezugsperson (Person, die überwiegend zum Unterhalt des 
Haushalts beiträgt) X

XAusländer

Merkmal

XX X X X X XGeschlecht X X X X X
X X X XAltersgruppen X

X XFamilienstand X X
Religionszugehörigkeit X

XAusländer
XX XBeteiligung am Erwerbsleben

XAusländer
XXStellung im Beruf

Selbständige mit/ohne bezahlte(n) Beschäftigte(n) X
X XWirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich

Überwiegender Lebensunterhalt X
XHöchster allgemeiner/berufsbildender Schulabschluß
XSchüler/Studierende
XNoch nicht/nicht mehr in Schulausbildung

XHaushaltsgröße
Ohne/mit 1,2,3,4 und mehr ledige(n) Personen unter 
18 Jahren im Haushalt X

XOhne/mit 1,2 und mehr Erwerbstätige(n) im Haushalt
X XZählung: 1939,1950,1961,1970,1987

Regionale Gliederung
X X XX X X X X XX X X XLand
X X XX X X X X X X X XXRegierungsbezirk, Kreis
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KreisstatistikTeil II

Tabellennummer

Nachweis 1 2 3 4

Darstellungseinheit

Erwerbstätige am Wohnort (Kreis) X
Erwerbstätige am Arbeitsort (Kreis) X
Erwerbstätige mit Wohnsitz in einem anderen Kreis (Einpendler) X
Schüler und Studierende am Wohnort (Kreis) X
Schüler und Studierende am Schulort (Kreis) X
Schüler und Studierende mit Wohnsitz in einem anderen Kreis (Einpendler) X
Pendler insgesamt X
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze X
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze X
Berufsauspendler über die Kreisgrenze X
Berufsauspendler nach Kreis des Wohnsitzes X X
Berufseinpendler nach Kreis der Arbeitsstätte XX
Ausbildungsauspendler über die Kreisgrenze X
AusbildungsauspendlerZ-einpendler nach Kreis des Wohnsitzes/ 
der Ausbildungsstätte X

Merkmal

Geschlecht X X X
Altersgruppen X X
Wirtschaftsabteilung X X
Landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit/Arbeiter X X
Hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel X
Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits-ZAusbildungsstätte X

Regionale Gliederung

Land XX X X
Regierungsbezirk, Kreis X XX X
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Pendlertabellen auf Gemeinde- und Kreisbasis

Tabellennummer

Nachweis 8 8 9 16 17 16 17 18 19 18 191 1 9 22 23 24 252 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 20 21b b b b b b ba a a a a a a
Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X
Ausländer X

Wohnbevölkerung X X X

Erwerbstätige am Wohnort/Arbeitsort sowie Schüler/ 
Studierende am Wohnort/Schulort XX

Erwerbstätige am Wohnort X X X X

Erwerbstätige am Arbeitsort X X X X X X X

Schüler und Studierende am Wohnort/Schulort X X X X X
Berufspendler X

Innergemeindliche Pendler X X X
Einpendler X
Auspendler X
Berufseinpendler X X
Berufsauspendler X X
Ausbildungseinpendler X X
Ausbildungsauspendler X X

Einpendler über die Gemeindegrenze X X X
Berufseinpendler X X X X X
Ausbildungseinpendler X X X

Auspendler über die Gemeindegrenze X X X
Berufsauspendler X X X X X X
Ausbildungsauspendler XX X X

Pendler innerhalb des Kreises X
Berufspendler/Ausbildungspendler X

Einpendler/Auspendler über die Kreisgrenze X
Berufs-ZAusbildungsauspendler X X
BerufS'/Ausbildungseinpendler X X X

Fernpendler XX
Berufsfernpendler X X X X X X

Ausbildungsfern pendler X X X X
Tagbevölkerung X X X

Merkmal
Geschlecht X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Altersgruppen/Altersjahre X X X X X XX X X X

Mit allgemeinem Schulabschluß X X X

Stellung im Beruf X X X X X
Auszubildende X X X X X
Wirtschaftsabteilung/Wirtschaftsbereich X X X XX

Arbeits-ZAusbildungsstätte liegtauf gleichem Grundstück X X X

Hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel X X X X X X X X

Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits-ZAusbildungsstätte 
von... bis unter... Minuten X X X X X X X X

Wohnsitzgemeindeteil - Zielgemeindeteil X X X
Zielgemeindeteil-Wohnsitzgemeindeteil X X X

Wohnsitzgemeinde - Zielgemeinde X X X X X

Zielgemeinde - Wohnsitzgemeinde X X X X X

Wohnsitzkreis - Zielkreis X

Zielkreis - Wohnsitzkreis X

Kreis des Familienwohnsitzes X X X X

Kreis der Arbeitsstätte X

Kreis der Ausbildungsstätte X

Kreis der Arbeits-ZAusbildungsstätte XX

Regionale Gliederung
Land XX X X X X X X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X XX X X X X X X X X X X X X X
Gemeinde X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gemeindeteil (X)(X)(X)|X) (X)(X)
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I

2.3 Fachbereichsergebnisse

(veröffentlichte Tabellen)





Gesamtübersicht über Band 405

Band 405, Heftnummer...
Nachweis

92 4 5 6 7 81 3

Darsteliungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung XX
XDeutsche

I
XAusländer

XXErwerbstätige X

Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit Abschluß an 
einer berufsbildenden Schule oder Hochschule X

XMännliche Erwerbstätige
XWeibliche Erwerbstätige

XX XDeutsche Erwerbstätige
Deutsche Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit 
Abschluß an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule X

XDeutsche männliche Erwerbstätige
XDeutsche weibliche Erwerbstätige

XXXErwerbstätige Ausländer
XErwerbstätige mit und ohne praktische Berufsausbildung
XErwerbstätige insgesamt mit praktischer Berufsausbildung
XMännliche Erwerbstätige mit praktischer Berufsausbildung

Weibliche Erwerbstätige mit praktischer Berufsausbildung X

XErwerbstätigenquoten
XDeutsche

XBevölkerung/Personen in Privathaushalten
am Ort der Nebenwohnung X

X XPrivathaushalte
XEinpersonenhaushalte
XMehrpersonenhaushalte

XAusländer

mit verheiratetem(n) Paar(en) X

Xmit einem verheirateten Paar
mit einem verheirateten Paar ohne sonstige verheiratete, 
verwitwete, geschiedene Personen X

mit einem verheirateten Paar und mit sonstigen verheirateten, 
verwitweten, geschiedenen Personen X

Xmit zwei und mehr verheirateten Paaren
Xohne verheiratete Paare
Xmit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren
XLedige im Alter von 18 und mehr Jahren
XVerheiratete ohne verheirateten Partner im Haushalt
Xverwitwete
Xgeschiedene
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Noch; GesamtUbersicht Uber Band 405

Band 405, Heftnummer...
Nachweis

3 8 91 2 4 5 6 7

Haushalte ohne verheiratete Paare mit zwei nichtehelich zusammen­
lebenden Personen unterschiedlichen Geschlechts

Noch: Darstellungseinheit

X

mit zwei ledigen Personen im Alter von 18 und mehr Jahren X

mit einem Altersunterschied bis unter 15 Jahren X

mit einem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren X

mit einer ledigen Person im Alter von 18 und mehr Jahren und einer 
verheirateten, verwitweten bzw. geschiedenen Person X

mit einem Altersunterschied bis unter 15 Jahren X

miteinem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren X

mit zwei verheirateten, verwitweten bzw. geschiedenen Personen X

miteinem Altersunterschied bis unter 15 Jahren X

miteinem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren X

Haushalte mit ledigen Personen unter 18 Jahren X

Haushalte ohne ledige Personen unter 18 Jahren X

Verheiratete Paare in Privathaushalten X

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Hauptwohnung X

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Nebenwohnung X

Verheiratete mit einem ausländischen Partner X

Verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren bzw. 
mit/ohne ledige Schüler/Studenten unter 28 Jahren im Haushalt X

Verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren bzw. 
mit Personen unter 6 oder 3 Jahren im Haushalt X

Verheiratete Paare mit Partner unter 65 Jahren X

Ausländische verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 
18 Jahren bzw. mit/ohne ledige Schüler/Studenten unter 28 Jahren 
im Haushalt X

Ausländische verheiratete Paare X

Ausländische Frauen X

Personen ohne eigene Haushaltsführung X

Personen miteinem Wohnsitz X

Personen mit zwei und mehr Wohnsitzen X

Bezugsperson (Person, die überwiegend zum Unterhalt des 
Haushalts beiträgt) X

Merkmal

Geschlecht X X X X X XX X
Alter/Altersgruppen X X X X X X X

Altersgruppen lediger Personen unter 18 Jahren X X

Altersgruppen der männlichen Person (bei zwei nichtehelich 
zusammenlebenden Personen unterschiedlichen Geschlechts) X

Alter der nichtehelich zusammenlebenden Personen X
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Noch: GesamtUbersicht Uber Band 405

Band 405, Heftnummer...
Nachweis

8 96 72 3 4 51

Noch: Merkmal
X XAltersunterschied
X Xzwischen verheirateten Partnern I

XXGeburtsjahrZ-gruppen
Xdes männlichen Partners
Xdes weiblichen Partners

X XX X XFamilienstand
X XX XReligionszugehörigkeit

Xder Haushaltsmitglieder
Xverheirateter Partner

Staatsangehörigkeit (deutsch/nicht deutsch) X

Xdes ausländischen Partners
X XX XBeteiligung am Erwerbsleben

XXVollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit (Wochenarbeitszeit) X
XX XX XStellung im Beruf
XSozioökonomische Gliederung

XAuszubildende
XWirtschaftsgruppe

XWirtschaftsabteilung
XXWi rtschaftsbereich
XNebenerwerbstätigkeit

Berufsordnung, -gruppe, -abschnitt, -bereich des erlernten und 
ausgeübten Berufs X X X X X
Überwiegender Lebensunterhalt XX X

XSchüler/Studenten
XX XXHöchster allgemeiner Schulabschluß

X XX XHöchster berufsbildender Schulabschluß
X XX XPraktische Berufsausbildung

XXHauptfachrichtung/Hauptfachrichtungsgruppen
X X XHaushaltsgröße
XOhne/mit 1,2 und mehrErwerbstätige(n) im Haushalt
XAnzahl Personen mit eigenem Einkommen
XAnzahl Personen mit Einkommen aus Erwerbs-ZBerufstätigkeit
XAnzahl der ledigen Personen unter 18 Jahren

Regionale Gliederung 
Land XX X X XX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 1

Tabellennummer
Nachweis Teil I Teil II

1.31.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2

Darstellungseinheit

Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X X X X X X X X X
Deutsche Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X X X
Ausländische Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X XX

Merkmal

Altersgruppen XX X X X X
Geschlecht X X X X X X X X X X
Ausgeübte Tätigkeit X X X X X X X X X X X X XX X
Stellung im Beruf X X X X X X X X X

Regionale Gliederung

Land X XX X X X X X X X X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 2

Tabellennummer”

Teil IITeil I
Nachweis

4.34.23.2 3.3 4.11.2 1.3 2 3.14.2 4.3 5.1 5.2 5.3 1.13.1 3.2 3.31.2 1.3 2 4.11.1

Darstellungseinheit

Erwerbstätige am Ort der 
Hauptwohnung insgesamt X XXX X

Männliche Erwerbstätige 
am Ort der Haupt­
wohnung X XX XX

Weibliche Erwerbstätige 
am Ort der Haupt­
wohnung XX XXX

Ausländische Erwerbs­
tätige am Ort der Haupt­
wohnung XX

Deutsche Erwerbstätige 
am Ort der Haupt­
wohnung XX

Deutsche männliche Er­
werbstätige am Ort der 
Hauptwohnung XX

Deutsche weibliche Er­
werbstätige am Ort der 
Hauptwohnung XX

Merkmal

X X XXX X X XAltersgruppen

Wirtschaftszweig der 
Arbeitsstätte XXX XX X X XX X X XX X XX X X XX X X X

X X XAusgeübte Tätigkeit
XX XX X XXX X XX XStellung im Beruf

Regionale Gliederung

X XXX X XX X X XX X X XX X XX X X XX XLand

1) Die Tabellen 1.1 bis 2 und 5.1 bis 5.3 sind Bestandteil des Mindestveröffentlichungsprogramms.
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 3

Tabellennummer

Nachweis
1.2 2.21.1 2.1

Darstellungseinheit

Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit 
Abschluß an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule X X

Deutsche Erwerbstätige im Alter von 1 5 bis unter 65 Jahren 
mit Abschluß an einer berufsbildenden Schule oder Hoch­
schule X X

Merkmal

Hauptfachrichtungsgruppen X X XX

Wirtschaftsgruppen X X

Berufsgruppen XX

Art des Abschlusses XX X X

Geschlecht XX X X

Regionale Gliederung

Land X XX X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 4

Tabellennummer
Nachweis

2.1 2.2 2.31

Darstellungseinheit
I

Erwerbstätige mit und ohne praktische Berufsausbildung X

Erwerbstätige insgesamt mit praktischer Berufsausbildung X

Männliche Erwerbstätige mit praktischer Berufsausbildung X

XWeibliche Erwerbstätige mit praktischer Berufsausbildung

Merkmal

XAltersgruppen

Geschlecht X

XX XErlernter Beruf X

XX XAusgeübte Tätigkeit

Übereinstimmung der Berufsordnungen von erlerntem und 
ausgeübtem Beruf X X XX

Regionale Gliederung

X XXXLand
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 5

Tabellennummer

Nachweis 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 2.42.2 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.4 5 6 7 84.1 4.2 4.3

1) 1) 2) 2|1) 2) 2) 2) 21 2) 1) 1) 1) 1)

Darstellungseinheit
Privathaushalte X X X X X XX X X XX X X

Haushalte mit verheiratetem(n) Paar(en) X X X

Haushalte mit einem verheirateten Paar X X X X X X X

Haushalte mit einem verheirateten Paar ohne 
sonstige verheiratete, verwitwete, ge­
schiedene Personen X X X X XX

Haushalte mit einem verheirateten Paar und 
mit sonstigen verheirateten, verwitweten, 
geschiedenen Personen X X X X X X

Haushalte mit zwei und mehr verheirateten 
Paaren X X X X X X X X

Sonstige Haushalte (Haushalte ohne ver­
heiratete Paare) X XX X X X X XX

Haushalte mit/ohne ledige Personen unter 
18 Jahren X XX X X

Einpersonenhaushalte X XX X X X X X X XX X
Mehrpersonenhaushalte X X X X X X X X X X X X X XX X X X
Deutsche/Ausländer X

Bezugsperson (Person die überwiegend zum 
Unterhalt des Haushalts beiträgt) X XX X X X X X X XX X

Ledige im Alter v. 18 u. mehr Jahren X

Verheiratete ohne verheirateten Partner im Haushalt^* X
Verwitwete X
Geschiedene X

Ledige im Alter v. 18 u. mehr Jahren X

Verheiratete ohne verheiratete Partner im Haushalt^* X
Verwitwete X
Geschiedene X

Merkmal
Geschlecht X X X X X X XX X X X X

Altersg ruppen X X X X X X X X X X X X

Altersunterschied zwischen verheirateten 
Partnern X XX X X X

Familienstand X X X X X X X X
Haushaltsgröße X X X X X X XX X X X X X X X XX X X X

Altersgruppen lediger Personen unter 
1 8 Jahren X X X XX

Anzahl lediger Personen unter 18 Jahren X X X X X X

Beteiligung am Erwerbsleben X X X X X X

Stellung im Beruf X X X X X
Wirtschaftsbereich X X X X
Überwiegender Lebensunterhalt X XX X X

Anzahl der Personen mit eigenem Einkommen X

Anzahl der Personen mit Einkommen aus 
Erwerbs-ZBeruf Stätigkeit X

Ohne/mit 1, 2 u. mehr Erwerbstätige(n) im 
Haushalt X

Religionszugehörigkeit der Haushaltsmitglieder X

Religionszugehörigkeit verheirateter Partner X

Regionale Gliederung 
Land X X X X XX X X X X X X X X X XX X X X

1) Diese Tabelle entspricht dem bundeseinheitlichen Mindestveröffentlichungsprogramm. - 2) Zu dieser Tabelle Gliederung der Tabellen­
struktur im Anhang. - 3) Mit/ohne verheiratetem(n) Paar(en) im Haushalt. - 4) Ohne verheiratete(s) Paar(e) im Haushalt und mit/ohne ledige 
Personen unter 18 Jahren im Haushalt.
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 6

Tabellennummer

Nachweis Teil I Teil II
92 3 2.1 2.2 3 5 6.1 6.2 7 8.1 8.21 1 4

1) 1) 1)

Darstellungseinheit 
Bevölkerung in Privathaushalten X X X

Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung X

Privathaushalte X

Personen ohne eigene Haushaltsführung X X

Personen mit einem Wohnsitz X

XPersonen mit zwei und mehr Wohnsitzen

Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Nebenwohnung X

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Hauptwohnung X

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Nebenwohnung X

X XX X X X XVerheiratete Paare in Privathaushalten X X

Verheiratete Paare mit einem ausländischen Partner X X X

Verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren bzw. 
mit Personen unter 6 oder 3 Jahren im Haushalt X X XX

Verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren bzw. 
mit/ohne ledige Schüler/Studenten unter 28 Jahren im Haushalt XX X

XVerheiratete Paare mit Partner unter 65 Jahren X

Ausländische verheiratete Paare mit/ohne ledige Personen unter 
18 Jahren bzw. mit/ohne ledige Schüler/Studenten unter 
28 Jahren im Haushalt X

X X XAusländische verheiratete Paare X

Ausländische Frauen X

Merkmal

XX X X X XGeschlecht X X X X X X X X X

X XX X XAltersgruppen X

X XAltersunterschied zwischen verheirateten Partnern
GeburtsjahrZ-gruppen des männlichen Partners X

X XGeburtsjahrZ-gruppen des weiblichen Partners X

XFamilienstand

X XStaatsangehörigkeit (deutschZnicht deutsch) X X

XStaatsangehörigkeit des ausländischen Partners X

Haushaltsgröße X X X

X X X XAltersgruppen lediger Personen unter 18 Jahren X

X XX XBeteiligung am Erwerbsleben
XVollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit

X XStellung im Beruf
Überwiegender Lebensunterhalt X

XHöchster allgemeiner Schulabschluß
XHöchster berufsbildender Schulabschluß
XAbschluß einer praktischen Berufsausbildung

XReligionszugehörigkeit

Regionale Gliederung
X XX X XX X X X X X X X X XLand

1) Diese Tabelle entspricht dem bundeseinheitlichen Mindestveröffentlichungsprogramm.
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 7

Tabellennummer
Nachweis 3.2" 3.3"2.4" 3.1"1.1 1.2 2.31.3 1.4 2.1 2.2 4

Darstellungseinheit
Haushalte ohne verheiratete Paare mit zwei nicht­
ehelich zusammenlebenden Personen unterschied­
lichen Geschlechts X X X X X X X X X XX X
mit zwei ledigen Personen im Alter von 18 und 
mehr Jahren X X
mit einem Altersunterschied bis unter 
15 Jahren X

mit einem Altersunterschied von 1 5 und mehr 
Jahren X

mit einer ledigen Person im Alter von 1 8 und 
mehr Jahren und einer verheirateten, ver­
witweten bzw. geschiedenen Person X X
mit einem Altersunterschied bis unter 

1 5 Jahren X
mit einem Altersunterschied von 15 und mehr 
Jahren X

mit zwei verheirateten, verwitweten bzw. ge­
schiedenen Personen XX
mit einem Altersunterschied bis unter 
15 Jahren X

mit einem Altersunterschied von 15 und mehr 
Jahren X

Haushalte mit ledigen Personen unter 18 Jahren X X X XX
Haushalte ohne ledige Personen unter 18 Jahren X XX X X

Merkmal
Geschlecht X X X X X X X X X X XX
Alter der nichtehelich zusammenlebenden Personen X XX
Altersgruppen der männlichen Person (bei zwei 
nichtehelich zusammenlebenden Personen unter­
schiedlichen Geschlechts) X X X X X

Altersunterschied X X X X XX X X X
Familienstand X X X X X X X XX X X X
Haushaltsgröße X X XX
Beteiligung am Erwerbsleben XX X X
Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit (Wochenarbeitszeit) X XX X
Höchster allgemeiner Schulabschluß X
Höchster berufsbildender Schulabschluß X
Abschluß einer praktischen Berufsausbildung X

Regionale Gliederung
Land X X XX X X X X X X X X

1) Diese Tabelle entspricht dem bundeseinheitlichen Mindestveröffentlichungsprogramm.
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 8

Tabellennummer

Nachweis 8”2.r> 2.2" 3" 4 6 71 5

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X XX X X X XX
I

X XX XX XDeutsche

XX X X X XAusländer X

Merkmal

X XGeschlecht X X X X X XX

XX X XX X X XAlter

XGeburtsjahre

XX XFamilienstand X

XX XReligionszugehörigkeit

XXBeteiligung am Erwerbsleben
Überwiegender Lebensunterhalt XX

XHöchster allgemeinbildender Schulabschluß X X

XHöchster berufsbildender Schulabschluß X X

X XXPraktische Berufsausbildung
XXSchüler und Studierende

XAuszubildende

Regionale Gliederung

Land XX XX X X X XX

1) Tabelle ist Teil des bundesweit vereinbarten Mindestveröffentlichungsprogramms.
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 405, Heft 9

Tabetlennummer
Nachweis 1’' 2” 3’' 4" 5.1 5.2 5.3 6

Darstellungseinheit

Erwerbstätige am Ort der Hauptwohnung X X X XX X

Deutsche X X

Ausländer X

Erwerbstätigenquoten X

Deutsche X

Merkmai

Geschlecht XX X X X X X X

Alter X X X

Familienstand X

Religionszugehörigkeit X

Höchster allgemeinbildender Schulabschluß X

Höchster berufsbildender Schulabschluß X XX X

Hauptfachrichtung des höchsten berufsbildenden Schul­
abschlusses X X X

Praktische Berufsausbildung X

Nebenerwerbstätigkeit X

Stellung im Beruf X X

Wochenarbeitszeit X

Sozioökonomische Gliederung X X

Wirtschaftsabteilung X X X

Wirtschaftsbereich X

Regionale Gliederung

Land X X X X X XX X

1) Tabelle ist Teil des bundesweit vereinbarten Mindestveröffentlichungsprogramms.
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2.4 Fachbereichsergebnisse

(Liefertabellen)





Unterhaltsquellen/Religionszugehörigkeit (Sachgebiet 1)

Tabellennummer

2,Nachweis 64A 53 41 2A,B

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung XX X X X
I

X X X XDeutsche/Ausländer

XErwerbstätige

XMehrpersonenhaushalte

Merkmai

XX X XGeschlecht X X

XX X XAltersjahre/Altersgruppen

XGeburtsjahre, Geburtsjahrgruppen

XX XFamilienstand

XXX X XReligionszugehörigkeit

Religionszugehörigkeit der verheirateten Bezugsperson bzw. des 
verheirateten Partners der Bezugsperson X

XBeteiligung am Erwerbsleben

XSchüler/Studierende

XStellung im Beruf

XWirtschaftsbereich

Überwiegender Lebensunterhalt XX

XHöchster Schulabschluß

XHaushaltsgröße

XPraktische Berufsausbildung

Regionale Gliederung
X XX X X XXLand

Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung gemäß 
Mindestveröffentlichungsprogramm) XX X X
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Beteiligung am Erwerbsleben sowie wirtschaftliche, berufliche und soziale 
Gliederung (Sachgebiet 2)

Tabellennummer

Nachweis 162 3 4 4A 6 7A 7B 8 9 10 12 13 14 151 5 11

Darstellungseinheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung X
Erwerbstätige X X X X X X X X X X X X X X X X
Deutsche X X X X XX
Ausländer X X X X X X X
Erwerbstätige Personen, die überwiegend 
zum Unterhalt des Haushalts beitragen X

Erwerbstätigenquoten X

Merkmai

Geschlecht X X X X X X X X X X X X X X X X XX
Altersgruppen X X X X X X XX X
Familienstand X
Beteiligung am Erwerbsleben X
Höchster Schulabschluß X
Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit X
Praktische Berufsausbildung X X X
Dauer der praktischen Berufsausbildung X
Stellung im Beruf X X X X
Wirtschaftsbereich X X
Wi rtsch aftsa btei I u ng X X X X
Wirtschaftsunterabteilung X X
Wirtschaftsgruppe X X
Berufsordnung, -gruppe, -bereich des 
ausgeübten Berufs X X X
Berufsordnung, -bereich des ausgeübten Berufs X X
Berufsgruppe, -bereich des ausgeübten Berufs X X X X X
Berufsabschnitt des ausgeübten Berufs X X
Berufsordnung, -gruppe, -bereich des erlernten 
Berufs X
Berufsabschnitt des erlernten Berufs X
Berufsordnung des erlernten und ausgeübten 
Berufs X
Sozioökonomische Gliederung XX X
Nebenerwerbstätigkeit X X X X
Haushaltsgröße X

Regionaie Giiederung

Land X X X X X X X X X X X X X XX X X X
Siedlungsstrukturelle Gemeindetypen 
(Stadt-/Landgliederung)Typikl XX X
Kreis (teiiweise nur verkürzte Fassung gemäß 
Mindestveröffentlichungsprogramm) X
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Ausbildungsstand einschl. praktischer Berufsausbildung (Sachgebiet 3)

Tabellennummer

Nachweis 85A 7A 7B 94 5B 62 31

Darstellungsainheit

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung XX X

X XX XDeutsche X X X X

XX XX X X XAusländer X X X

Schüler und Studierende X X X

Auszubildende X

Bevölkerung mit höchstem Abschluß an berufsbildenden 
Schulen oder Hochschulen X

Erwerbstätige mit höchstem Abschluß an berufsbildenden 
Schulen oder Hochschulen X X XX XX X

Merkmal

XX XGeschlecht X X X XX X X X

Altersjahre/Altersgruppen X X X X

Höchster allgemeiner Schulabschluß X X

Ohne Abschluß an berufsbildenden Schulen oder 
Hochschulen X

Höchster Abschluß an berufsbildenden Schulen oder 
Hochschulen XX XX X X X X X X

X XHauptfachrichtung X XX

XHauptfachrichtungsgruppe X X

Praktische Berufsausbildung X

In/nicht in Ausbildung X

XBeteiligung am Erwerbsleben X X

XStellung im Beruf

XBerufsordnung X

Berufsgruppe X X

XWirtschaftsabteilung

Wirtschaftsgruppe X

Regionale Gliederung

Land XX XX X X X X X X X

Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung gemäß 
Mindestveröffentlichungsprogramm) X X
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Pendelwanderung (Sachgebiet 4)

Tabellennummer

4 5 10 11Nachweis 1A 2B 121 B 2A 3 6 8 9A 9B7A,B A,B A,B A,B

Darstellungseinheit
Wohnbevölkerung X X
Erwerbstätige am Wohnort X X X XX X X X X X X X
Deutsche Erwerbstätige X

Erwerbstätige am Arbeitsort X XX
Schüler und Studierende am Wohnort XX X X X X X
Schüler und Studierende am 
Ausbildungsort X X X
Erwerbstätige/Schüler/Studierende 
mitArbeits-ZAusbildungsstätte 
auf gleichem Grundstück X X XX
Innergemeindliche Pendler X X XX
Erwerbstätige/Schüler/Studierende 
mitArbeits-ZAusbildungsstätte auf 
gleichem GrundstückZinnergemeind- 
liche Pendler X X XX X X X X X
Auspendler über die Gemeindegrenze X X X X X X XX X X X X X X X
Einpendler über die Gemeindegrenze X X X X
Berufspendler X X X X XX X
Ausbildungspendler X X X
Überschuß der Aus- bzw. Einpendler XX X X

Merkmal
Geschlecht XX X X X X X X X X X X X XX
Altersgruppen X X X XX
Familienstand X
Allgemeiner Schulabschluß X
MitZohne berufsbildenden Schul­
abschluß X X
MitZohne praktischer Berufsausbildung X X
Überwiegend benutztes Verkehrsmittel X X XX
Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits-Z 
Ausbi Id u ngsstätte X X X X XX X X
Stellung im Beruf X
Auszubildende, kfm.Ztechn. sowie 
gewerblich X X
Wirtschaftsabteilungen X X
Erlernter und ausgeübter Beruf 
stimmtZstimmt nicht überein X X
Gemeindegrößenklasse der Wohnsitz­
gemeinde X X X X
Gemeindegrößenklasse der Ziel­
gemeinde X
WohnsitzgemeindeZZielgemeinde X X

Regionale Gliederung
Land X X X X X XX X X X X X X X X
Siedlungsstrukturelle Gemeindetypen 
(Stadt-ZLandgliederung) XX X X X X
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Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 1

Tabellennummer

1Nachweis 32
1.21.1

Darstellungseinheit

Bevölkerung in Privathaushalten XXX
I

XXBevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung

XPrivathaushalte

XXPersonen ohne eigene Haushaltsführung X

XPersonen mit einem Wohnsitz

XPersonen mit zwei und mehr Wohnsitzen

XBevölkerung in Privathaushalten am Ort der Nebenwohnung

XVerheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Hauptwohnung

XVerheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der Nebenwohnung

Merkmal

X X” X XX XXGeschlecht X

XX XXAltersgruppen

XXFamilienstand

X’>Staatsangehörigkeit (deutsch/nicht deutsch) X X X

X XX X XHaushaltsgröße

Regionale Gliederung
Land XXXXXXX X

Stadt-ZLandgliederung XXX

Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung gemäß Mindest­
veröffentlichungsprogramm) X XXXX X

1) Bezogen auf die Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt.
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Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 2

Tabellennummer

6 7 85
Nachweis

6.1 9 104
5.2 6.4 8.46.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.35.1

6.1.1 6.1.2 6.1.3

Darstellungseinheit
Privathaushalte X X XX X X

Privathaushalte von Ausländern ” X

XHaushalte mit verheiratetem(n) Paar(en)
Haushalte mit einem verheirateten Paar X X X X XX

Haushalte mit einem verheirateten Paar 
ohne sonstige verheiratete, verwitwete, 
geschiedene Personen X XX X

Haushalte mit einem verheirateten Paar 
und mit sonstigen verheirateten 
verwitweten, geschiedenen Personen XX X X

Haushalte
mit zwei und mehr verheirateten Paaren X XX X X X

Haushalte ohne verheiratete Paare X XX X X XX

Haushalte
mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren XXXX

mit/ohne ledige Schüler/ 
Studenten unter 28 Jahren XXXX

Einpersonenhaushalte X X X XX X X X X X

Mehrpersonenhaushalte XX X X X X X X XXXX XX X X X X X X X X X

Merkmal
Geschlecht^’ X XX X X X X XX

Altersgruppen^’ XXXX XX X X X XX X

Altersunterschied zwischen verheirateten 
Partnern XX X X X X X

Familienstand^’ X=’X=’X

Haushaltsgröße XX X X X X XXXX XX X X X X X X X X X X X

Altersgruppen lediger Personen unter 
18 Jahren XXXX

Anzahl lediger Personen unter 18 Jahren XXXX

Beteiligung am Erwerbsleben ’̂ X^’ X^lX X X X X XX X

Stellung im Beruft’ X’’ X^’X X XX X X X X

Wirtschaftsbereich ®’ X^’X^’X X X X X X

überwiegender Lebensunterhalt X”X X X

Anzahl der Personen mit eigenem 
Einkommen X

Anzahl der Personen mit Einkommen aus 
Erwerbs-ZBerufstätigkeit X

Religionszugehörigkeit der Haushalts­
mitglieder X

Religionszugehörigkeit verheirateter 
Partner*’ X

Regionale Gliederung
Land XX X XXX XX X X X X X X X X X X X XXX X

Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung ge­
mäß Mindestveröffentlichungsprogramm) X”X"l X X X X X X XX X X X X X X X X X

1) In Haushalten mit verheiratetem(n) Paar(en) sind (ältester) männlicher und weiblicher Partner nicht deutsch, in Haushalten ohne verheiratete Paare ist Per­
son, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt, nicht deutsch. -2) Ohne verheirateten Partner im Haushalt. -3) In Haushalten mit verheiratetem(n) 
Paar(en) bezogen auf den (ältesten) männlichen Partner, in Haushalten ohne verheiratete Paare bezogen auf die Person, die überwiegend zum Unterhalt des 
Haushalts beiträgt. - 4) Nur verheiratete Partner, die beide im Haushalt leben. - 5) Nur „ Ledig/Sonstiger Familienstand". -6) In Haushalten mit verheiratetem(n) 
Paar(en), Nachweis für beide verheirateten Partner, ggf. für das Paar des ältesten männlichen Partners; in Haushalten ohne verheiratete Paare Nachweis für die 
Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt. - 7) Nur Haushalte insgesamt bzw. Haushalte von Ausländern zusammen.
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Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 3

Tabellennummer

23222119 2015 16 181211
Nachweis 241 114 1713

2 1 22 12 22 2 1 2 12 1 11 2 1 1 2 1 2

Darstellungsainheit

Verheiratete Paare in Privathaushalten X XX XX X X XX X XX X XX

Verheiratete Paare mit einem 
ausländischen Partner XX X

Ausländische verheiratete Paare" X XX XX X

XAusländische Frauen

Verheiratete Paare
mit/ohne ledige Personen unter 18 Jahren XXXXX

mit/ohne ledige Schüler/Studenten 
unter 28 Jahren im Haushalt XXX

Ausländische verheiratete Paare" 
mit/ohne ledige Personen unter 18 J. X

mit/ohne ledige Schüler/Studenten 
unter 28 J. im Haushalt X

Ledige im Alter von 18 und mehr Jahren 
mit/ohne verheiratetem(n) Paar(en) 
im Haushalt XXX XX

Verheiratete ohne verheirateten Partner 
im Haushalt mit/ohne verheiratetem(n) 
Paar(en) im Haushalt XXXXX

Verwitwete mit/ohne verheiratetem(n) 
Paar(en) im Haushalt XXXXX

Geschiedene mit/ohne verheiratetem(n) 
Paar(en) im Haushalt XXXXX

Ledige imAltervon 18und mehr Jahren" 
ohne verheiratete(s) Paar(e) im Haushalt 
und mit/ohne ledige Personen unter 
18 Jahren im Haushalt XXX

Verheiratete ohne verheirateten Partner im 
Haushalt ohne verheiratete(s) Paar(e) Im 
Haushalt und mit/ohne ledige Personen 
unter 18 Jahren im Haushalt XXX

Verwitwete ohne verheiratete(s) Paar(e) 
im Haushalt und mit/ohne ledige Personen 
unter 18 Jahren im Haushalt X XX

Geschiedene ohne verheiratete(s) Paar(e) 
im Haushalt
und mit/ohne ledige Personen unter 
18 Jahren im Haushalt X XX

XSchüler/Studierende am Familienwohnsitz

Merkmal
Geschlecht" X X XXX X X X X XX X X XX X X XX X

X"X" x^Altersjahre" X X

X" X" X XX X XAltersgruppen" XXX

Altersunterschied zwischen verheirateten 
Partnern" XX X
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Noch: Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 3

Tabellennummer

11 12 1615 18 19 20 21 22 23
Nachweis 13 14 17 1 241

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 21 2 2 1 2 1 221 1 2

Noch: Merkmal
GeburtsjahrZ-gruppen des männlichen 
Partners*’ X

GeburtsjahrZ-gruppen des weiblichen 
Partners*’ X XX X

Familienstand X X X X X

Staatsangehörigkeit 
(deutschZnicht deutsch) X X X

Staatsangehörigkeit des ausländischen 
Partners*’ X’ X

Haushaltsgröße XX X X

Altersgruppen lediger Personen unter 
18 Jahren^’ X X X X X X

Anzahl lediger Personen unter 18 Jahren X X X X X X X XX

Beteiligung am Erwerbsleben^’ X X XX X X X X X X X X

Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit^’ X X X

X»’Stellung im Beruf X X X XX X

Überwiegender Lebensunterhalt^’ X X X

Anzahl der Personen mit eigenem 
Einkommen X X

Höchster allgemeiner Schulabschluß^’ X9)XX X X

Höchster berufsbildender Schulabschluß^’ X”X XX X

Abschluß einer praktischen 
Berufsausbildung ’̂ XX X X

Religionszugehörigkeit^’ X X

Regionale Gliederung
Land X X X XX XX X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X

Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung 
gemäß Mindestveröffentlichungs­
programm) XX X X X X X X XX X X X X X X X XX X X X X X X X

1) Beide verheirateten Partner sind Ausländer.-2) Bezüglich der Ledigen im Alter von 18 u. mehr Jahren: MitZohne ledige Personen unter 18 Jahren im Haus­
halt, die mindestens 15 Jahre Jünger sind. - 3) Bei verheirateten Paaren Nachweis für beide verheirateten Partner. - 4) Nur verheiratete Partner, die beide im 
Haushalt leben.-5) Nurfür Alter von 55 bis unter 65 Jahren.-6) Nur für männliche Partner.-7) Nur für weibliche Partner.-8) Nurfür Alter von 10 bis unter 30 
Jahren. - 9) Nachweis für Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt.
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Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 4, Tabelle 25

Tabellennummer
25Nachweis

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5

Darstellungseinheit

Privathaushalte mit zwei und mehr Personen 
(Mehrpersonenhaushalte) X X X XX I

Haushalte mit verheiratetem(n) Paar(en) X X X X X

Haushalte mit einem verheirateten Paar X X X X X
ohne sonstige verheiratete, verwitwete, 
geschiedene Personen X X X X X
mit sonstigen verheirateten’’, verwitweten, 
geschiedenen Personen X X X X X

Haushalte mit zwei und mehr verheirateten Paaren X X X X X
ohne sonstige verheiratete”, verwitwete, 
geschiedene Personen X X X X X
mit sonstigen verheirateten” verwitweten, 
geschiedenen Personen X X X X X

Haushalte ohne verheiratete Paare X X X X X

mit ausschließlich ledigen Personen X X X X X
mit zwei und mehr ledigen Personen im Alter 
von 18 und mehr Jahren X X X XX
mit einer bzw. keiner ledigen Person im Alter 
von 18 und mehr Jahren und mit ledigen 
Person(en) unter 18 Jahren X X X X X

mit ledigen Person(en) und mit einer 
verheirateten”, verwitweten bzw. geschiedenen 
Person X X X XX
mit ledigen Person(en) im Alter von 18 
und mehr Jahren X X X X X
ohne ledige Person(en) im Alter von 18 und mehr 
Jahren und mit ledigen Person(en) unter 
18 Jahren X X X X X
mit zwei und mehr verheirateten”, verwitweten 
bzw. geschiedenen Personen X X X X X

Haushalte ohne verheiratete Paare mit zwei 
nichtehelich zusammenlebenden Personen 
unterschiedlichen Geschlechts

mit zwei ledigen Personen im Alter von 18 
und mehr Jahren X X X X X
gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied 
bis unter 15 Jahren X X X XX
mit einem Altersunterschied von 15 und 
mehr Jahren X XX X X

mit einerledigen Person im Alter von 18 
und mehr Jahren und einer verheirateten”, 
verwitweten bzw. geschiedenen Person XX X X X
gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied 
bis unter 15 Jahren X X X X X
mit einem Altersunterschied von 15 und 
mehr Jahren X X X X X
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Noch: Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 4, Tabelle 25

Tabellennummer
25Nachweis

25.1 25.525.2 25.3 25.4

Noch: Darstellungseinheit
mit zwei verheirateten’*, verwitweten bzw. 
geschiedenen Personen XX X X X

gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied 
bis unter 15 Jahren X X X X X

mit einem Altersunterschied von 15 und 
mehr Jahren X X X X X

Haushalt mit ledigen Personen unter 18 Jahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X XXohne ledige Personen unter 18 Jahren X XX X XX X XX X XX

Merkmal

Geschlecht XX X X X

Altersgruppen des männlichen Partners bzw. 
der ältesten Person^’ X X X X X
Altersjahre®* bei zwei nichtehelich zusammen­
lebenden Personen unterschiedlichen Geschlechts X“*X4* X4* X4* X4*

Altersgruppen der männlichen Person bei zwei 
nichtehelich zusammenlebenden Personen 
unterschiedlichen Geschlechts X“*X4* X“* X4* X“*

Altersunterschied bei zwei nichtehelich 
zusammenlebenden Personen unterschiedlichen 
Geschlechts X4*X4* X4* X4* X“*

Familienstand XXX XXX XXXXXX XXX

Staatsangehörigkeit (deutsch/nicht deutsch)®* X X X X X
Haushaltsgröße X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anzahl der Personen im Alter von 18 und 
mehr Jahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Beteiligung am Erwerbsleben®* X X X X X
Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit (Wochenarbeitszeit)®* X X X X X
Überwiegender Lebensunterhalt®* X X X X X
Höchster allgemeiner Schulabschluß®* X X X X X
Höchster berufsbildender Schulabschluß®* X X X X X
Abschluß einer praktischen Berufsausbildung®* X X X X X

Regionale Gliederung

Land X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1) Ohne verheirateten Partner im Haushalt. - 2) In Haushalten mit verheiratetem(n) Paar(en) Nachweis für den (ältesten) 
männlichen Partner, in Haushalten, ohne verheiratete Paare für die älteste Person. - 3) Nachweis für beide nichtehelich zu­
sammenlebenden Personen.-4) Nur bis unter 15 Jahren sowie 15 und mehr Jahre.
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Sachgebiet 5 — Haushaltszusammenhang, Abschnitt 4, Tabellen 26-29

Tabellennummer
292826Nachweis 27

3 41 22 3 4 1 2 3 41

Darstellungseinheit

Haushalte ohne verheiratete Paare mit zwei nichtehelich 
zusammenlebenden Personen unterschiedlichen 
Geschlechts XX XX

mit zwei ledigen Personen im Alter von 18 
und mehr Jahren XX X X
gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied bis 
unter 15 Jahren X

Xmit einem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren
mit einer ledigen Person im Alter von 18 und mehr Jahren 
und einer verheirateten”, verwitweten bzw. 
geschiedenen Person XXX X
gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied bis 
unter 15 Jahren X

Xmit einem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren
mit zwei verheirateten”, verwitweten bzw. 
geschiedenen Personen XX XX
gleichaltrig bzw. mit einem Altersunterschied bis 
unter 15 Jahren X

Xmit einem Altersunterschied von 15 und mehr Jahren
X X XXX X X XHaushalt mit ledigen Personen unter 18 Jahren
X X XXX X XXohne ledige Personen unter 18 Jahren

Merkmal
X X XX X XX X X X X XXGeschlecht

Altersjahre^’ bei zwei nichtehelich zusammen­
lebenden Personen unterschiedlichen Geschlechts XX X X
Altersgruppen der männlichen Person bei zwei nichtehelich 
zusammenlebenden Personen unterschiedlichen 
Geschlechts X XX X X

Altersunterschied bei zwei nichtehelich 
zusammenlebenden Personen unterschiedlichen 
Geschlechts X“’ X“'X“' X”X X X X X

X XX XX X X XX X X X XFamilienstand
XHaushaltsgröße

X^'X3) X^> X^>Beteiligung am Erwerbsleben”
X”X” X” X”Vollzeit-ZTeilzeiterwerbstätigkeit (Wochenarbeitszeit)”

X” X” X” X”Höchster allgemeiner Schulabschluß^’
X” X” X” X”Höchster berufsbildender Schulabschluß^’

X” X” X”X”Abschluß einer praktischen Berufsausbildung”

Regionale Gliederung
X X XX X X X X XX X X XLand

XX XX X X X X XX X X XStadt-ZLandgliederung
Kreis (teilweise nur verkürzte Fassung gemäß 
Mindestveröffentlichungsprogramm) XX XX X X XX X X X X X

1) Ohne verheirateten Partner im Haushalt. - 2) In Haushalten mit verheiratetem(n) Paar(en) Nachweis für den (ältesten) 
männlichen Partner, in Haushalten, ohne verheiratete Paare für die älteste Person. - 3) Nachweis für beide nichtehelich zu­
sammenlebenden Personen.-4) Nur bis unter 15 Jahren sowie 15 und mehr Jahre.
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Kapitel 2

Quellennachweis Gebäude- und Wohnungszählung 1987
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1. Analysen
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(Erschienen in Band 401/2)

Gebäude- und Wohnungszählung 1987 - Durchführung der Gebäudevorerhebung
Die Plausibilitätskontrolle im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung 1987
LIS-Report: Daten der Gebäude- und Wohnungszählung 1987 im Landesinforma­
tionssystem verfügbar
Gebäude- und Wohnungszählung 1987-Bestand an Gebäuden und Wohnungen und 
quantitative Wohnraumversorgung der Haushalte
Gebäude- und Wohnungszählung 1987-Beheizung der Wohnungen und eingesetzte 
Brenn Stoff arten
Gebäude- und Wohnungszählung 1987 - Weitere Aspekte zur quantitativen Wohn­
raumversorgung der Haushalte
Wohnungsmieten in Baden-Württemberg 1987
Wohnungsmieten in den Gemeinden und Regionen des Landes im Jahre 1987
Zur Entwicklung des Wohneigentums in Baden-Württemberg - Ergebnisse der Ge­
bäude- und Wohnungszählung 1987
Die Wohnsituation älterer Menschen - Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszäh­
lung 1987
Wohnungsversorgung und Wohnverhältnisse im Ländlichen Raum

Miller, Manfred: 
Steinmann, Regina: 
Frank, Eberhard:

Büringer, Helmut:

Büringer, Helmut:

Büringer, Helmut:

Büringer, Helmut: 
Büringer, Helmut: 
Büringer, Helmut:

Büringer, Helmut:

Frank, Eberhard:
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2.1 Regionalergebnisse

(veröffentlichte labellen)





Gesamtübersicht über Band 403

Band 403, Heftnummer...
Nachweis

118 9 102 3 4 5 6 71

Gebäude mit Wohnraum

Darstellungseinheit

X XX X X X
X XX X XWohngebäude I

Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohngebäude 
mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten) XX X X

XX XWohngebäude nur mit 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten
X XX X X XSonstige Gebäude mit Wohnraum

XGebäude mit Eigentumswohnungen
XX X XWohnheime/Wohnheimnutzung

X XBewohnte Unterkünfte/Unterkünfte mit Wohnraum
XWohneinheiten

XZweitwohneinheiten
X XBewohnte Wohneinheiten
XLeerstehende Wohneinheiten

Bewohnte Wohneinheiten in Gebäuden mit 
vollständiger Wohnheimnutzung X

X XX X X X XWohnungen
X XX X X XBewohnte Wohnungen

XX XLeerstehende Wohnungen
X XX X X XEigentümerwohnungen
X XX XEigentumswohnungen
X XX X X XMietwohnungen

XReine Mietwohnungen/übrige Mietwohnungen
XXFreizeitwohnungen

Bewohnte Wohnungen in Gebäuden mit 
vollständiger Wohnheimnutzung X

XX X X XSonstige Wohneinheiten
XBewohnte sonstige Wohneinheiten

XLeerstehende sonstige Wohneinheiten
X XX X X X XHaushalte

XXXWohnungsinhaberhaushalte
XX XHauptmieter
XXXEigentümer
XXXUntermieterhaushalte

XXPersonen in Haushalten
XHaushalte mit Kindern unter 15 Jahren
X1 Erwachsenerim Alter von 18-50 Jahren
X1 Erwachsenerim Alter von 18-29 Jahren

1 Erwachsenerim Alter von 18-29 Jahren 
mit Kindern unter 6 Jahren X

XVerheiratete Paare mit Kindern unter 15 Jahren
Haushalte mit älteren Menschen 
mindestens eine Person 60 Jahre und älter X

Xmindestens eine Person 75 Jahre und älter
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Noch; GesamtUbersicht Uber Band 403

Band 403, Heftnummer...
Nachweis

1 2 3 4 5 6 8 9 10 117

Merkmal

Art des Wohngebäudes X X X X X
Errichtungsjahr/Baujahr X X X X XX X X X X X
Eigentümerstruktur X
Freifinanziert/öffentlich gefördert X X X X X X X X X X
Einzugsjahr X X X X
Wohnungsbestand 1956,1961,1968,1987 X
Dauer des Leerstehens X
Räume X X X X X X X X X X
Räume je Person X X X X XX
Zahl der Räume/darin Personen X XX
Wohnheimnutzung (vollständig/teilweise) XX
Wohnfläche X X XX X X X
Wohnfläche je Person XX X X X X
Ausstattung (Bad, WC, Sammelheizung) X X XX X X X X X
Beheizungsart X X X X X X X X X
Heizenergie/Brennstoff/Wärmequelle X X X X
Miete je m^ X X X X X X X X
Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter) X X X X X
Haushalte/Personen X X
Haushaltsgröße X X X X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X X
Soziale Stellung der Bezugsperson X X

Regionale Gliederung

Land X X X X X X X X X XX
Regierunsbezirk X X X X X X XX X X X
Region X X X X X X X X X XX
Kreis X X X X X X X X XX
Gemeinde X X X X X
Gemeindeteil X
Verwaltungseinteilung

Gebietsstand 25. 05.1987 X X X X X X X X X X X
LEP-Raum X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 1

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 84 5 6 7

Darstellungseinheit:

Gebäude mit Wohnraum X X X

Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohngebäude mit 
nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten)

!
X X

Wohngebäude nur mit 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X

Gebäude mit Eigentumswohnungen X

XWohnheime

Unterkünfte mit Wohnraum X
XX X X X XWohnungen

X XXBewohnte Wohnungen
XMietwohnungen/bewohnte
XEigentümerwohnungen/bewohnte

Zweitwohneinheiten in Gebäuden X

Sonstige Wohneinheiten XX XX
XBewohnte sonstige Wohneinheiten X

XHaushalte

Merkmal:

XWohnungsbestand 1961, 1968, 1987
X XErrichtungsjahr/Baualter

XAusstattung
XBeheizungsart

XRäume/Räume je Person
Wohnfläche/ Wohnfläche je Person m^ X
Miete je m^ X

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich gefördert 
(1. Förderungsweg) XX

XWohnverhältnis (Eigentümer, Hauptmieter/Untermieter)
XEinpersonen-/Mehrpersonenhaushalte
XPersonen X X

Regionale Gliederung:

X XXX XLand X X X
XXXRegierungsbezirk X X X XX
XXXRegion X XX X X
XX XX XKreis X X X
XXGemeinde X XX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 2

Tabellennummer

Nachweis
1 2 3 4 5

Darstellungseinheit

Wohngebäude X
Sonstige Gebäude mit Wohnraum X
Wohnheime X
Unterkünfte mit Wohnraum X
Sonstige Wohneinheiten X X
Wohnungen X

Bewohnte Wohnungen X
Eigentumswohnungen/bewohnte X
Eigentümerwohnungen/bewohnte X
Mietwohnungen/bewohnte X X

Haushalte X X

Merkmal

Errichtungsjahr/Baualter X X
Räume/Räume je Person X X
Wohnfläche je Person in m^ X
Miete je m^ in DM X
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert (1. Förderungsweg) X X
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert X
Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Unter­
mieter) X
Einpersonenhaushalte/Mehrpersonenhaushalte X
Personen in Haushalten X

Regionale Gliederung

Land XX X X X
Regierungsbezirk X X X X X
Region X X X X X
Kreis X XX X X
Gemeinde X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 3

Tabellennummer
Nachweis 8 973 62 4 51

Darstellungseinheit

XXGebäude mit Wohnraum
XXWohngebäude

XSonstige Gebäude mit Wohnraum X
XWohneinheiten

XXX XBewohnte Wohneinheiten in Gebäuden
XLeerstehende Wohneinheiten in Gebäuden

X XWohnungen
XLeerstehende Wohnungen

Sonstige Wohneinheiten in Gebäuden X
XLeerstehende sonstige Wohneinheiten in Gebäuden

Merkmal

XXBaualter des Gebäudes
XDauer des Leerstehens

XX XHeizungsart
X XXBrennstoff/Wärmequelle

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert (1. Förderungsweg) X

XEigentümerstruktur

Regionale Gliederung

X XX X XX X X XLand
XX XX X X X XXRegierungsbezirk
XX XX X X XX XRegion
XX XX X X X XXKreis

X XX X X XX X XGemeinde
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 4 Teil A

Tabellennummer

Nachweis
1 2 3 4 5

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X

Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohn­
gebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten) X
Wohnungen X X

Bewohnte Wohnungen X X
Eigentümerwohnungen/bewohnte X
Mietwohnungen/bewohnte X

Bewohnte Wohneinheiten X
Haushalte X

Merkmal

Errichtungsjahr/Baualter X X
Ausstattung X
Heizungsart X
Brennstoff/Wärmequelle X
Räume/Räume je Person X
Wohnfläche/Wohnfläche je Person in m^ X
Miete je m^ in DM X
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) X
Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter) X

Regionale Gliederung

Land X X X X X
Regierungsbezirk X X X X X
Region X X X X X
Kreis X X X X X
Gemeinde X X X X X
Gemeindeteil X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 4 Teil B

Tabellennummer
Nachweis

2 531 4

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X

Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohn­
gebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten) X

X XWohnungen
XXBewohnte Wohnungen
XEigentümerwohnungen/bewohnte
XMietwohnungen/bewohnte

Bewohnte Wohneinheiten X
XHaushalte

Merkmal

XErrichtungsjahr/Baualter X
XAusstattung

XHeizungsart
XBrennstoff/Wärmequelle

XRäume/Räume je Person
Wohnfläche/Wohnfläche je Person in m^ X
Miete je m^ in DM X

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) X

XWohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter)

Regionale Gliederung

XX X XXLand
XX X XRegierungsbezirk X
XX X XXRegion
XX X XXKreis
XX X XGemeinde X
XX X X XGemeindeteil
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 5

Tabellennummer
Nachweis

31 2 4 5 6 8 9 107 11

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X
Wohngebäude X
Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohn­
gebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten) X
Wohnheime X
Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohn­
einheiten X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X
Gebäude mit Wohnheimnutzung X
Wohnungen XX X X
Bewohnte Wohnungen X X X X X X

Eigentümerwohnungen/bewohnte X X X X X
Mietwohnungen/bewohnte X X X X X X
Bewohnte Wohnungen in Gebäuden mit vollständiger 
Wohnheimnutzung X X
Freizeitwohnungen X X

Leerstehende Wohnungen X X
Eigentumswohnungen X X
Sonstige Wohneinheiten X X
Haushalte X X X
Personen in Haushalten XX

Merkmal

Errichtungsjahr/Baualter X XX X X
Wohnheimnutzung (vollständig/teilweise) X
Räume X X
Wohnfläche X
Heizungsart X X
Brennstoffart X
Ausstattung XX
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert (1. Förderungsweg) X
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert X
Miete je m^ X
Haushaltsgröße X

X XWohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter)
Soziale Stellung der Bezugsperson X

Regionale Gliederung 
Land X XX X X X X XX X X

X X X XRegierungsbezirk X X X X X X X
X X XRegion X X X X X XX X

X X X XKreis X X X X XX X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 6

Tabellennummer
Nachweis

6 72 3 4 51

Darstellungseinheit

Haushalte X
XX X X XInhaberhaushalte I

X XX X X X XEigentümerhaushalte
X XX X X X XHauptmieterhaushalte

XUntermieterhaushalte

Merkmal

XX X XX X XHaushaltsgröße
XEinzugsjahr

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert (1. Förderungsweg) XX XX

XArt des Wohngebäudes
XBaualter/Errichtungsjahr

XRaumzahl/Räume je Person
XWohnfläche/Wohnfläche je Person

XAusstattung der Wohnung
XHeizungsart

Regionale Gliederung

XX XX X XXLand
XX XX X XXRegierungsbezirk
XX XX X XXRegion

X XX XX X XKreis
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 7

Tabellennummer
Nachweis

2 3 4 51

Darstellungseinheit

Bewohnte reine Mietwohnungen mit Mietangaben XX X X X

Merkmal

Miete je in DM X X XX X
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert (1. Förderungsweg) X X
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
gefördert X X X X X
Mit Bad/Dusche, WC und Sammelheizung X X X X
Mit Bad/Dusche und WC, ohne Sammelheizung X X
Mit sonstiger Ausstattung X

XErrichtungsjahr/Baualter X X X
XRäume X X

Gebäudeart X
XEinzugsjahr des Haushalts

Regionale Gliederung

XLand X XX X
XRegierungsbezirk X X X X
XRegion X X X X
XKreis X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 8 Teil A

Tabellennummer
Nachweis

5 61 2 3 4

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X
Wohngebäude X
Sonstige Gebäude mit Wohnraum X

XWohnungen X X X
XBewohnte Wohnungen
XEigentümerwohnungen/bewohnte
XMietwohnungen/bewohnte
XEigentumswohnungen

Merkmal

Art des Gebäudes X
Errichtungsjahr/Baualter X
Räume X
Ausstattung X
Heizungsart X

Regionale Gliederung

Land X XX X X X
Regierungsbezirk X XX X X X
Region XX X X X X

XKreis X X X X X
Gemeinde XXX X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 8 Teil B

Tabellennummer
Nachweis

61 2 3 4 5

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X
Wohngebäude X
Sonstige Gebäude mit Wohnraum X

Wohnungen X X X X
Bewohnte Wohnungen X
Eigentümerwohnungen/bewohnte X
Mietwohnungen/bewohnte X

Eigentumswohnungen X

Merkmal

Art des Gebäudes X
Errichtungsjahr/Baualter X
Räume X
Ausstattung X
Heizungsart X

Regionale Gliederung 
Land X XX X X X
Regierungsbezirk X XX X X X
Region X X X X X X
Kreis X X X X X X
Gemeinde X X X X X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 9

Tabellennummer
% Nachweis■»'

1 2 3 5 6 8 9 10 114 7

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X
Wohngebäude X
Wohngebäude (ohne Wohnheime, ohne 
Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Frei­
zeitwohneinheiten) X
Wohnheime X
Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Frei­
zeitwohneinheiten X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X
Gebäude mit Wohnheimnutzung X
Wohnungen X X X X
Bewohnte Wohnungen X X XX X X
Eigentümerwohnungen/bewohnte X X XX X
Mietwohnungen/bewohnte X X X XX X
Bewohnte Wohnungen in Gebäuden 
mit vollständiger Wohnheimnutzung X X
Freizeitwohnungen X X

Leerstehende Wohnungen X X
Eigentumswohnungen X X
Sonstige Wohneinheiten X X
Haushalte XX X
Personen in Haushalten X X

Merkmal

Errichtungsjahr/Baualter X X X XX
Wohnheimnutzung (vollständig/teilweise) X
Räume X X
Wohnfläche X
Heizungsart X X X
Brennstoffart X
Ausstattung X X
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) X
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungs­
baus öffentlich gefördert X
Miete je m^ X
Haushaltsgröße X
Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter) XX
Soziale Stellung der Bezugsperson X

Regionale Gliederung 
Land XX X X X X X X XX X

XRegierungsbezirk X X X X X X X X XX
XX X X X X XRegion X X X X
XLEP-Raum X X X X X X X X XX
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 10

Tabellennummer
Nachweis

5 6 9 10 11 121 2 3 4 7 8

Darstellungseinheit

Haushalte X
Inhaberhaushalte X X

X XEigentümerhaushalte X X X X X
XX X XHauptmieterhaushalte X X X X X

Untermieterhaushalte X

Merkmal

XHaushaltsgröße X X X X X X XX X
Einzugsjahr X X
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) XX
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungs­
baus öffentlich gefördert X
Art des Wohngebäudes X

X XBaualter/Errichtungsjahr X
X X XRaumzahl/Räume je Person X

XWohnfläche/Wohnfläche je Person X
XAusstattung der Wohnung
XHeizungsart

Miete je m^ in DM X X

Regionale Gliederung 
Land X X XX X X X X X X XX

X X XRegierungsbezirk X X X X X X XX X
X X X XRegion X X X X X X X X
X X X XKreis X X X X X X XX
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 403, Heft 11

Tabellennummer
Nachweis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren:
1 Erwachsener im Alter von 18-50 Jahren

Darstellungseinheit

X X X X X X X XX X X X I

1 Erwachsener im Alter von 18-29 Jahren X X X X X X X X X X X X
1 Erwachsener im Alter von 18-29 Jahren 
mit Kindern unter 6 Jahren X X X X X X X X XX X X
Verheiratete Paare mit Kindern unter 1 5 Jahren X X X X X X X X X X XX

Inhaberhaushalte X X X X X X
Eigentümerhaushaite X
Hauptmieterhaushalte X X X X X X X X X

Untermieterhaushalte X

Merkmal .

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) X X
Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungs­
baus öffentlich gefördert X
Art des Wohngebäudes X
Baualter/Errichtungsjahr X
Einzugsjahr X X
Raumzahl/Räume je Person X X X X
Wohnfläche/Wohnfläche je Person X X
Ausstattung der Wohnung X
Heizungsart X
Miete je m^ in DM X X

Regionale Gliederung 
Land X X X X X X X X X X X X
Regierungsbezirk X X X X X X X XX X X X
Region X X X X X X X X X X X X
Kreis X X X X X X X X X X X X
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2.2 Regionalergebnisse

(Liefertabellen)





Gesamtübersicht über das Tabellenprogramm der Gebäude- und Wohnungszählung 
1987

Sachge­
biet 1 

Gebäude- 
und

Wohnungs­
tabellen

Sachge­
biet 2 

Haushalts­
tabellen

Block­
programm I

Block­
programm II

Gemeinde­
blatt

Gemeinde­
tabellen

Gemeinde­
statistik

Kreis­
tabellen

Kreis­
statistikNachweis

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum
I

X X X X X X X
Wohngebäude X X X X X X X

Wohngebäude (ohne Wohnheime, 
ohne Wohngebäude mit nur 1 oder 
2 Freizeitwohneinheiten) X

Wohngebäude nur mit 1 oder 
2 Freizeitwohneinheiten X X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X X X X X X X

Gebäude mit Eigentumswohnungen X X X
Wohnheime/Wohnheimnutzung X X X X X X
Ferienhäuser X X

Bewohnte Gebäude X

Leerstehende Gebäude X

Bewohnte Unterkünfte/Unterkünfte 
mit Wohnraum X X X X X
Wohneinheiten X X X X X

Eigentümerwohneinheiten X
Eigentumswohneinheiten X
Mietwohneinheiten X
Zweitwohneinheiten X X X X
Freizeitwohneinheiten X X X X

Leerstehende Wohneinheiten X X X

Bewohnte Wohneinheiten in 
Gebäuden mit vollständiger 
Wohnheimnutzung X

Wohnungen X X X X X X X X

Bewohnte Wohnungen X X X X

Leerstehende Wohnungen X X
Eigentümerwohnungen X X X X X X X X
Eigentumswohnungen X X
Mietwohnungen X X X X X X X

Reine Mietwohnungen/ 
übrige Mietwohnungen X
Freizeitwohnungen X

Sonstige Wohneinheiten X X X

Bewohnte sonstige Wohneinheiten X X

Sonstige Mietwohneinheiten X
Haushalte X X X X X X X X

Haushalte in Gebäuden X

Haushalte in Wohnungen X

Haushalte in sonstigen 
Wohneinheiten X

Haushalte in Wohngebäuden X

Haushalte in Gebäuden mit 
vollständiger Wohnheim nutzung X

Haushalte in Unterkünften X

Haushalte in Eigentümer­
wohneinheiten X

Haushalte in Mietwohneinheiten X

Haushalte in Freizeitwohneinheiten X
Hauptmieter X

Wohnungsinhaberhaushalte X
Hauptmieter X X X
Eigentümer X X X

Untermieterhaushalte X X X
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Noch: GesamtUbersicht Uber das Tabellenprogramm der Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Sachge­
biet 1 

Gebäude- 
und

Wohnungs­
tabellen

Sachge­
biet 2 

Haushalts­
tabellen

Gemeinde­
blatt

Gemeinde­
tabellen

Gemeinde­
statistik

Kreis­
tabellen

Kreis­
statistik

Block­
programm I

Block­
programm IINachweis

Merkmal
Errichtungsjahr/Baujahr X XX X X X X XX

Bis 1948 errichtet/ 
nach 1948 errichtet X

XXZahl derWohnungen im Gebäude
XXEigentümerstruktur X
X XX X X X XFreifinanziert/Öffentlich gefördert X X

Verbilligt oder kostenlos 
überlassene Mietwohnungen X
Wohnungsbestand
1956,1961,1968,1987 XX X

XXDauer des Leerstehens
X XX X X X XRäume X X
X XX X XRäume je Person X X

X XZahl der Räume/darin Personen X X
XXGewerblich genutzte Räume
XUntervermietete Räume

X XX X X XWohnfläche X X
X XWohnfläche je Person X X X

Ausstattung (Bad, WC, 
Sammelheizung) XX XX X XX X

XX X X XBeheizungsart X X X
XX XHeizenergie/Brennstoff/Wärmequelle X X X XX

Miete je m^ XXX X XX
XX XMiete (monatlich) X
XDurchschnittliche Miete je Wohneinheit

Miete je m^/durchschnittliche 
Miete je m^ X

Wohnverhältnis (Eigentümer/ 
Hauptmieter/Untermieter) XX X X X

XX X X X XHaushalte/Personen
XX XHaushaltsgröße X

Einpersonen-/
Mehrpersonenhaushalte XXX XX X

X XEigentümerhaushalte
XMieterhaushalte X

Untermieterhaushalte X X
XX XAusländerhaushalte

XX XXSoziale Stellung der Bezugsperson
XXAlter der Bezugsperson
XXBezugsperson Ausländer

Regionale Gliederang
Land XX XX X X X

XX X X XRegierungsbezirk, Kreis
X XGemeinde X X X

X XGemeindeteil X
Block X X

Blockseite X X
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Blockprogramm I (ausführliche Fassung) — Gebäude- und wohnungsstatistischer 
Teil

Tabellennummer
Nachweis

G7 G8Gl G3 G5 G6G2 G4

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X X X

X X XWohngebäude

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X X

XBewohnte Unterkünfte
Wohnungen X X XX

XX XBewohnte Wohnungen X

XLeerstehende Wohnungen

XEigentümerwohnungen

X XXXBewohnte Mietwohnungen
XSonstige Wohneinheiten

XHaushalte X

Merkmal
Eigentümerstruktur X

XX XBaujahr

XFreifinanziert/öffentlich gefördert
XZahl der Wohnungen in Gebäuden

XZahl der Räume/darin Personen

Räume je Person X

XWohnfläche/darin Personen X

XWohnfläche je Person
XAusstattung (Bad, WC, Sammelheizung) X

XBeheizungsart

XHeizenergie

Miete je m* X

XEigentümerhaushalte

XMieterhaushalte

XUntermieterhaushalte

XEinpersonenhaushalte

XMehrpersonenhaushalte

XAusländerhaushalte

Regionale Gliederung
Gemeinde XXX X XX X X

XXX X X X XXGemeindeteil

XXX X X X X XBlock

X XX XX X X XBlockseite
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Blockprogramm II (verkürzte Fassung) — Gebäude- und wohnungsstatistischer Teil

Tabellennummer
Nachweis

Gl G2 G3 G4 G5

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X

Wohngebäude X

Wohnungen X X

Bewohnte Wohnungen X X X X

Eigentümerwohnungen/Bewohnte Eigentümerwohnungen X

Mietwohnungen/Bewohnte Mietwohnungen XX X X

Haushalte X X

Merkmal

Baujahr X X

Freifinanziert/öffentlich gefördert X

Ausstattung X

Wohnfläche XX

Wohnfläche je Person X

Räume/Personen X X X X

Räume je Person X

Miete je m^ X

Beheizungsart X

Heizenergie X

Eigentümerhaushalte X

Mieterhaushalte X X

Untermieterhaushalte X

Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X

Regionale Gliederung
Gemeinde X X X XX

Gemeindeteil X X X XX

Block X X X XX

Blockseite X X X X X
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Gemeindeblatt

Blattnummer/Spaltennummer

Bl. 6Bl. 5 Bl. 6Bl. 2 Bl. 3 BI.3/4 Bl. 4 Bl. 5 Bl. 5 Bl. 6Bl. 1 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4Bl. 1Bl. 1Nachweis Sp.Sp. Sp.Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.Sp. Sp. 198-189-68- 121- 136- 156- 165- 178-35- 40- 55- 61- 72- 99- 134-26- 43-1-3 4-25 222164 188 19742 67 98 120 133 135 155 17734 39 54 60 71

Darstellungseinheit

Gebäude mitWohnraum XX

Wohngebäude X X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X X

XGebäude mit Eigentumswohnungen
XWohnheime/Wohnheimnutzung X

Unterkünfte mitWohnraum X

X XX X XWohneinheiten/bewohnte X X X X

XZweitwohneinheiten

XFreizeitwohneinheiten X

X XX XWohnungen X X X X

X XBewohnte Wohnungen X

XEigentümerwohnungen

XXMietwohnungen

XBewohnte Mietwohnungen
XXXHaushalte

Merkmal

Zahl der Wohnungen in Gebäuden X

Wohnungsbestand 1956,1961, 
1968,1987 X

X XX XErrichtungsjahr/Baualter X

X X XAusstattung

X X X XBeheizungsart

XXBrennstoff/Wärmequelle

XZahl der Räume/Personen X

X XRäume je Person
XXWohnfläche/Wohnfläche je Person X

Miete (je m’ DM/monatl. Miete) XX

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
gefördert (1. Förderungsweg) X X X

Haushalte/Personen X X X

Einpersonen-/
Mehrpersonenhaushalte X

Wohnverhältnis (Eigentümer/ 
Hauptmieter/Untermieter) X

XSoziale Stellung der Bezugsperson
XAlter der Bezugsperson

XBezugsperson Ausländer

Regionale Gliederung
Land XXX X X X XX X X X X X X X XX X X

XXX X X X X X X X XRegierungsbezirk, Kreis X X X X X X XX

X XX X XGemeinde X X X X X X X X X X XX X X

XXGemeindeteil X X X X X X X X XX X X X X X XX
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Gemeindetabellen

Blattnummer/Spaltennummer

Bl. 2Bl. 1.2 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4 Bl. 5 Bl. 6 Bl. 7 Bl. 8 Bl. 9 Bl. 9Bl. 7BI.1BMNachweis Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.Sp.Sp.Sp. 29- 45- 49- 64- 78- 93- 139- 207- 237- 267-165- 182- 213-1-3 4-28 44 48 63 26677 92 138 164 181 206 212 236 278

Darstellungsainhait

Gebäude mitWohnraum X X X

Wohngebäude X X X

Sonstige Gebäude mitWohnraum X X

Gebäude mit Eigentumswohnungen X

Wohnheime/Wohnheimnutzung X XX

Unterkünfte mitWohnraum X

Wohneinheiten/sonstige Wohneinheiten X XX X X X X X X

Leerstehende Wohneinheiten in Gebäuden X

Zweitwohneinheiten X

Freizeitwohneinheiten X X

Wohnungen/bewohnte Wohnungen X X X XX X X X X

Eigentumswohnungen X X

Eigentümerwohnungen X

Mietwohnungen X X

Haushalte X X

Markmal

Wohnungsbestand 1956,1961,1968,1987 X

Errichtungsjahr/Baualter X X X X X

Dauer des Leerstehens X

Ausstattung X XX

Beheizungsart X X X XX

Brennstoff/Wärmequelle X X

Räume X X X

Wohnfläche/Wohnfläche je Person in m^ X X

Miete je m^ DM/Mietangabe X X

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg) X X X

Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
öffentlich gefördert X

Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/ 
Untermieter) X X

Eigentümerstruktur X

Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X X

Haushalte/Personen X X X X

Bezugsperson Ausländer X

Raglonale Glladaning
Land X X X X X X X X X XX X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X X X X X X X X X XX X X X X

Gemeinde X X X X X X X X X XX X X X X
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Gemeindestatistik

Blannummer/Spaltennummer

Bl. 4Bl. 1 Bl. 1 Bl. 1 Bl. 2 Bl. 2 Bl. 3 Bl. 4 Bl. 4 Bl. 4Bl. 1 BI.1 Bl. 2 Bl. 3BI.1 BI.1Nachweis Sp.Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.Sp. Sp. 90- 92- 96-15- 19- 23- 30- 33- 44- 47- 56- 75- 84-8-5-71-4 95 10918 22 29 32 46 55 74 83 89 9114 43

Darstellungseinheit

Gebäude mitWohnraum X

IWohngebäude (ohne Wohnheime, ohne Wohngebäude 
mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten) X X

XWohngebäude nur mit 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten
Sonstige Gebäude mitWohnraum X

Gebäude mit Eigentumswohnungen X

Wohnheime X

XUnterkünfte mitWohnraum

X X X X XWohnungen X X X X

X XBewohnte Wohnungen X X

XBewohnte Mietwohnungen X

XEigentümerwohnungen/bewohnte

XZweitwohneinheiten in Gebäuden
X XXSonstige Wohneinheiten X X

XBewohnte sonstige Wohneinheiten X

XHaushalte

Merkmal

Wohnungsbestand 1961,1968,1987 X

X XErrichtungsjahr/Baualter X

XXAusstattung

XXXBeheizungsart

X XRäume/Räume je Person
Wohnfläche/Wohnfläche je Person m^ X X

Miete je m^ X

Mit Mittein des soziaien Wohnungsbaus öffentiich 
gefördert (1. Förderungsweg) XX

XWohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter)
XEinpersonen-ZMehrpersonenhaushaite

XX XX XPersonen

Regionale Gliederung
Land X X XX X X XX X X X X X XX X

XX XX X X X X XX X X X XRegierungsbezirk, Kreis X X

X XX XX X X X X XX X X X XGemeinde X

109



Kreistabellen

Tabellennummer
Nachweis

61 2 3 4 5 7 8

Darstellungseinheit

Gebäude mitWohnraum X

Wohngebäude X

Sonstige Gebäude mitWohnraum X

Wohnheime/Wohnheimnutzung X

Ferienhäuser X

Wohneinheiten X XX X X

Zweitwohneinheiten/Zweitwohnungen X

Leerstehende Wohneinheiten X

Wohnungen/Bewohnte Wohnungen X XX X X X

Eigentümerwohnungen X X X X

Eigentumswohnungen X X X

Mietwohnungen X X X XX X

Haushalte X

Merkmal

Errichtungsjahr/Baualter XX X X X

Ausstattung XX

Beheizungsart X XX

Brennstoff/Wärmequelle X

Zahl der Räume X X X

Räume je Person X

Wohnfläche/Wohnfläche je Person X X

Miete (je m^ DM/monatl. Miete) X X

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert (1. Förderungsweg) XX X X X X

Nicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert X X X

Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter) X

Haushaltsgröße X

Soziale Stellung der Bezugsperson X

Regionale Gliederung

Land X X X X X X X X

Regierungsbezirk, Kreis X X XX X X X X
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Kreisstatistik

Tabellennummer
Nachweis

6 71 2 3 4 5

Darstellungseinheit

Gebäude mitWohnraum X

XWohngebäude

Sonstige Gebäude mitWohnraum X

XWohnheime/Wohnheimnutzung

XFerienhäuser

XWohneinheiten

XX X X XWohnungen/bewohnte Wohnungen

X X XEigentümerwohnungen X

X XEigentumswohnungen

X X XMietwohnungen X X

XHaushalte

Merkmal

Wohnverhältnis (Eigentümer/Hauptmieter/Untermieter) X

X XXErrichtungsjahr/Baualter

X XAusstattung

XXBeheizungsart X

XBrennstoff/Wärmequelle

XZahl der Räume/Personen X

XWohnfläche

Miete je X

XMit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert (1. Förderungsweg)

XNicht mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert

XHaushaltsgröße

XSoziale Stellung der Bezugsperson

XPersonen X

XZahl der Wohnungen

Regionale Gliederung
Land XXX X X X X

X XX XRegierungsbezirk, Kreis X X X
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2.3 Fachbereichsergebnisse

(veröffentlichte Tabellen)



I



Gesamtübersicht über Band 406

Band 406, Heftnummer...
Nachweis 21

Darstellungseinheit

Gebäude mit Wohnraum X
XWohngebäude
XWohngebäude nur mit 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X
Wohnheime/Wohnheimnutzung X

Bewohnte Gebäude X
Leerstehende Gebäude X
Bewohnte Unterkünfte/Unterkünfte mit Wohnraum X
Wohneinheiten X

XEigentumswohneinheiten
XFreizeitwohneinheiten

Bewohnte Wohneinheiten X
XLeerstehende Wohneinheiten

Bewohnte Wohneinheiten in Gebäuden mit voliständiger 
Wohnheimnutzung X

Wohnungen X
XBewohnte Wohnungen

Leerstehende Wohnungen X
XEigentümerwohnungen

Mietwohnungen X
Reine Mietwohnungen/übrige Mietwohnungen X
Freizeitwohnungen X

Sonstige Wohneinheiten X
XBewohnte sonstige Wohneinheiten
XLeerstehende sonstige Wohneinheiten

Sonstige Eigentümerwohneinheiten X
Sonstige Mietwohneinheiten X
Sonstige Freizeitwohneinheiten X

XHaushalte in Gebäuden
XHaushalte in Wohnungen
XHaushalte in sonstigen Wohneinheiten
XHaushalte in Wohngebäuden
XHaushalte in Gebäuden mit vollständiger Wohnheimnutzung
XHaushalte in Unterkünften
XHaushalte in Eigentümerwohneinheiten
XHaushalte in Mietwohneinheiten
XHaushalte in Freizeitwohneinheiten

Haushalte der Inhaber von Wohnungen und 
sonstigen Wohneinheiten X

XHauptmieter
XEigentümer
XUntermieterhaushalte
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Noch: GesamtUbersicht Uber Band 406

Band 406, Heftnummer...
Nachweis 21

Merkmal

Errichtungsjahr/Baujahr X X
Bis 1948 errichtet/nach 1948 errichtet X

Zahl der Wohnungen im Gebäude X X
Eigentümerstruktur X
Besitzverhältnis X
Öffentlich gefördert/nicht gefördert X X
Verbilligt oder kostenlos überlassene Mietwohnungen X
Dauer des Leerstehens X
Räume X
Anzahl der selbstbewohnten Räume X
Personen je selbstbewohntem Raum X
Personen je Raum X
Gewerblich genutzte Räume X X
Untervermietete Räume X
Wohnfläche X X
Ausstattung (Bad, WC, Sammelheizung) X X
Beheizungsart X
Heizenergie/Brennstoff/Wärmequelle X
Miete je m^ X
Miete (monatlich) X X
Durchschnittliche Miete je Wohneinheit X
Miete je m^/durchschnittliche Miete je m^ X
Belegung mit Haushalten/Personen X
Haushaltsgröße X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X
Soziale Stellung im Beruf der Bezugsperson X
Beteiligung am Erwerbsleben der Bezugsperson X
Alter der Bezugsperson X
Bezugsperson Ausländer X X

Regionale Gliederung
Land X X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 406, Heft 1

Tabellennummer

Nachweis 1)1) 1)
6'l 12" 13"1" 2" 4" 5.1" 5.2" 7" 8" 9"3" 10.2 10.3 1410.1 11

Darstellungseinheit 
Gebäude mit Wohnraum X X X

Bewohnte Gebäude X XX

Leerstehende Gebäude X X
Wohngebäude XX

Wohngebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten X X

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X X X X

Gebäude mit Wohnheimnutzung X X X X

Bewohnte Unterkünfte/Unterkünfte mit Wohnraum X X XX
X XXWohneinheiten

X X XBewohnte Wohneinheiten X X X X X X

Bewohnte Wohneinheiten in Gebäuden mit vollständiger Wohnheimnutzung X X XX X X X X X
XXLeerstehende Wohneinheiten X

XXEigentumswohneinheiten
XX X X XFreizeitwohneinheiten X

XX X X X XWohnungen X X
X X X X X XBewohnte Wohnungen X X

XX X XLeerstehende Wohnungen X
XX X X X XEigentümerwohnungen X X X

X X X XX X X X XMietwohnungen
XReine Mietwohnungen/übrige Mietwohnungen

X X XFreizeitwohnungen X X X X X
X XX X X X X XSonstige Wohneinheiten X X X X

X X XBewohnte sonstige Wohneinheiten X
XXLeerstehende sonstige Wohneinheiten X

X XSonstige Eigentümerwohneinheiten X X X X
X X X X XSonstige Mietwohneinheiten X X

X X XSonstige Freizeitwohneinheiten X X X

Merkmal

XX X X X X X XErrichtungsjahr/Baualter X X X X X
XZahl der Wohnungen im Gebäude X X X

Eigentümerstruktur X X
XX X X X XBesitzverhältnis X X X

Öffentlich gefördert/nicht öffentlich gefördert XX XX
XVerbilligt oder kostenlos überlassene Mietwohnungen

XXRäume X
XPersonen je Raum

XGewerblich genutzte Räume
XXWohnfläche X X

XXAusstattung/Bad, WC, Sammelheizung X X
XX XHeizungsart X

X XHeizenergie/Brennstoff/Wärmequelle X
XMiete

Miete je m^ X
X XBelegung mit Haushalten/Personen X X X
X XBezugsperson nicht deutsch

XDauer des Leerstehens

Regionale Gliederung 
Land X X XX X X X X X X XX X X X X X

1) Tabelle ist Teil des bundesweit vereinbarten Mindestveröffentlichungsprogramms.

117



Übersicht über die Tabellen des Bandes 406, Heft 2

Tabellennummer
Teil I" Teil IINachweis

2 31 1 2.1 2.2 3 4 5

Darstellungseinheit

Haushalte in Gebäuden X X X X X X XX
Haushalte in Wohnungen X XX X X X X X X
Haushalte in sonstigen Wohneinheiten X X X X XX X X

Haushalte in Wohngebäuden X X X XX
Haushalte in Gebäuden mit vollständiger Wohnheim- 
nutzung______________________________________ X X X X

Haushalte in Unterkünften X X X X
Haushalte in Eigentümerwohneinheiten X
Haushalte in Mietwohneinheiten X
Haushalte in Freizeitwohneinheiten X X
Haushalte der Inhaber von Wohnungen und sonstigen 
Wohneinheiten X X X X

Hauptmieter X X X X
Eigentümer X X
Untermieterhaushalte X X

Merkmal

Baualter des Gebäudes X X X X X X X
Baujahr vor/nach 1948 X X X X X
Zahl der Wohnungen im Gebäude X X X X X
Öffentlich gefördert/nicht gefördert X X X X X X
Anzahl der selbstbewohnten Räume X X
Personen je selbstbewohntem Raum X
Untervermietete Räume X X
Gewerblich genutzte Räume X X
Fläche X X X
Ausstattung/Bad, WC, Sammelheizung X X X
Miete (monatlich) X X
Durchschnittliche Miete je Wohneinheit X X
Miete je m^Durchschnittliche Miete je m^ X
Haushaltsgröße X X X X X X X X X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalt X X X X X X X
Soziale Stellung im Beruf der Bezugsperson X X X X X X X X
Beteiligung am Erwerbsleben der Bezugsperson X
Alter der Bezugsperson X X X X X X X
Bezugsperson Ausländer X

Regionale Gliederung 
Land ■ XX X X X X X X X

1) Tabellen sind Teil des bundesweit vereinbarten Mindestveröffentlichungsprogramms.
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I

2.4 Fachbereichsergebnisse

(Liefertabellen)





Gebäude- und Wohnungstabellen (Sachgebiet 1)

Tabellennummer
Nachweis

W8G2 W4 W7G1 G3 W1 W2 W3 W5 W6

Darstellungsainheit

Bewohnte Gebäude X X X

XLeerstehende Gebäude X X

XWohngebäude X X

XWohngebäude mit nur 1 oder 2 Freizeitwohneinheiten X X
I

Sonstige Gebäude mit Wohnraum X X X

X X XWohnheime/Wohnheimnutzung

Bewohnte Unterkünfte/Unterkünfte mit Wohnraum X X X

XX XWohneinheiten

Bewohnte Wohneinheiten in Gebäuden mit vollständiger 
Wohnheimnutzung XX XX

X XXLeerstehende Wohneinheiten X X

X XEigentümerwohneinheiten X

X XEigentumswohneinheiten

X XMietwohneinheiten X X

XZweitwohneinheiten X X

XFreizeitwohneinheiten X X X

X X X XX X X XWohnungen

Bewohnte Wohnungen X X

XLeerstehende Wohnungen
X XX X XEigentümerwohnungen

X XXMietwohnungen X

XReine Mietwohnungen/übrige Mietwohnungen
X XFreizeitwohnungen

X XSonstige Wohneinheiten X X X XX

X X XBewohnte sonstige Wohneinheiten X X

Sonstige Mietwohneinheiten X

Merkmale
Errichtungsjahr/Baujahr XXX X X X X X

XBis 1948 errichtet/nach 1948 errichtet X

Zahl derWohnungen im Gebäude X X X X

XEigentümerstruktur X

Öffentlich gefördert/nicht öffentlich gefördert XX X X X X XX

XVerbilligt oder kostenlos überlassene Mietwohnungen
XDauer des Leerstehens
XXZahl der Räume

XPersonen je Raum
Gewerblich genutzte Räume X

X X XFläche

XX XAusstattung/Bad, WC, Sammelheizung X X

XBeheizungsart X

XHeizenergie/Brennstoff/Wärmequelle X

Miete (monatlich) je m^ X

Haushalte/Personen X X

XEinpersonen-ZMehrpersonenhaushalte

XBezugsperson nicht deutsch X

Regionale Gliederung
Land XXX X X X X X XX X

X XKreis (nur verkürzte Fassung gemäß Mindestveröffentlichungsprogramm) X X X X X XX
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Haushaltstabellen (Sachgebiet 2)

Tabellennummer

Nachweis Hl H2 H3 H4 H5

Darstellungseinheit

Haushalte in Gebäuden X X X X
Haushalte in Wohnungen X X X
Haushalte in sonstigen Wohneinheiten X X X X

Haushalte in Wohngebäuden X X X X
Haushalte in Gebäuden mit vollständiger 
Wohnheimnutzung X X X X
Haushalte in Unterkünften X X X
Haushalte in Eigentümerwohneinheiten X
Haushalte in Mietwohneinheiten X
Haushalte in Freizeitwohneinheiten X X X

Hauptmieter X
Wohnungsinhaberhaushalte X X

Hauptmieter X X
Eigentümer X X

Untermieterhaushalte X X X X
Hauptmieterhaushalte von Angehörigen auslän­
discher Streitkräfte XX

Merkmale

Errichtungsjahr/Baujahr X X X X
Zahl der Wohnungen im Gebäude X X X X
Öffentlich gefördert/nicht gefördert X X X X X
Personen je selbstbewohntem Raum X
Untervermietete Räume X
Gewerblich genutzte Räume X
Fläche X X
Ausstattung/Bad, WC, Sammelheizung X X
Miete (monatlich) X X
Durchschnittliche Miete je Wohneinheit X
Miete je m^/Durchschnittliche Miete je m^ X
Haushaltsgröße X X X X X
Einpersonen-ZMehrpersonenhaushalte X X X
Soziale Stellung der Bezugsperson X X X X
Alter der Bezugsperson X X
Bezugsperson Ausländer X X

Regionale Gliederung
Land X X X X X
Kreis {nur verkürzte Fassung gemäß Mindestveröffent­
lichungsprogramm) X X X X X
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Kapitel 3

Quellennachweis Arbeitsstättenzählung 1987





1. Analysen





(Erschienen in Band 401/2)

Gölz, Uwe:
Meyer-Haitz, Doris/ 
Gölz, Uwe:
Gölz, Uwe:
Märtz, Ulrike:

LIS-Report: Zur Arbeitsstättenzählung

Die Arbeitsstättenzählung 1987 in Baden-Württemberg 
Die Arbeitsstättenzählung 1987
Strukturwandel .der Wirtschaft im Spiegel der Arbeitsstättenzählung - Beschäfti­
gungschancen für Fraüen?
Löhne und Gehälter in Baden-Württemberg - Weitere Ergebnisse der Arbeitsstätten­
zählung 1987
Unternehmen und deren Beschäftigte in Baden-Württemberg am 25. Mai 1987

Gölz, Uwe:

Gölz, Uwe:
Meyer-Haitz, Doris/ 
Gölz, Uwe; Dienstleistungen in Baden-Württemberg im Vergleich der Länder und Regionen - 

Ein Überblick mit Ergebnissen der Arbeitsstättenzählung 1987
Moderne Dienstleistungen für Unternehmen -Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 
auf Landes- und Bundesebene
Zur Bedeutung verbraucherorientierter Dienstleistungen für den sektoralen Struktur­
wandel-Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1987 und Vergleiche zu 1970
Auswirkungen der Arbeitsstättenzählung auf die Erhebungen im Verarbeitenden Ge­
werbe

Eröffnungsjahr der Arbeitsstätten - Weitere Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 
1987

Das Zusammenspiel von Produktion und Dienstleistungen

Märtz, Ulrike:

Märtz, Ulrike;

Steiger, Hans-Hermann:

Sinn, Herbert:

Loidl-Stuppi, Jutta;
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2.1 RegionaOergebnisse

(veröffentlichte Tabellen)
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Gesamtübersicht über Band 404

Band 404, Heftnummer...
Nachweis

12 138 9 10 111 2 3 4 5 6 7

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 
nach Beschäftigtengrößenklassen X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 
nach Stellung im Betrieb X

X X X XGemeindeblatt

X X X XKreisblatt

Beschäftigte in Arbeitsstätten 1987 nach 
Stellung im Betrieb X X X X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach 
Niederlassungsart X XX X

Arbeitsstätten und Arbeitnehmer 1987 mit 
Angabe über Löhne und Gehälter X X XX

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach 
Beschäftigteng rößenklassen XX XX

Merkmaie

X X XX X X X XX X X X XWirtschaftszweige

XX X XX XX X XArbeitsstätten insgesamt

darunter:
einzige Niederlassungen X XX X

X XX XZweigniederlassungen

X X XXX X X Xmit Löhnen und Gehältern

XX XX X X X X XX X X XBeschäftigte insgesamt

darunter:
in einzigen Niederlassungen X XX X

X XX Xin Zweigniederlassungen

XX XX X XX X X X X X XBeschäftigte weiblich

X X X XX X X X XTeilzeitbeschäftigte zusammen

XX X X X X X XTeilzeitbeschäftigte weiblich

X X X XX X X X XTätige Inhaber zusammen

X X X X X XX XTätige Inhaber weiblich

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige 
zusammen X X X X X X X XX

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige 
weiblich XX X X X X X X

XX XXBeschäftigte je Arbeitsstätte
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Noch: GesamtUbersicht Uber Band 404

Band 404, Heftnummer...
Nachweis

1 2 3 4 6 8 12 135 7 9 10 11

Noch: Merkmale

Arbeitnehmer insgesamt X X X X X X X X X X X X X

darunter:
Arbeitnehmer weiblich X X X X

Ausländer zusammen X XX X X X X X X

Ausländer weiblich X X X X X X X X

Beamte sowie Angestellte zusammen X X X X X X X X X

Beamte sowie Angestellte weiblich X X X X X X X X

Facharbeiter, Gesellen sowie Sonstige 
Arbeiter zusammen X X X X X X X X X

Facharbeiter, Gesellen sowie Sonstige 
Arbeiter weiblich X X X X X X X X

Auszubildende zusammen X X X X X X X X X

Auszubildende weiblich X X X X X X X X

Arbeitnehmer in Arbeitsstätten mit Löhnen 
und Gehältern X X XX

Löhne und Gehälter insgesamt X X X X X X X X

je Arbeitnehmer X XX X X X X X

Zählung 1970 und 1987 (prozentuale Veränderung) X X X X X

Regionale und wirtschaftssystematische 
Gliederung

Land
bis Wirtschaftsgruppen X

Regierungsbezirk^’ 
bis Wirtschaftsabteilung X X X X X X X X X

Wirtschaftsunterabteilung X XX X

Kreis
bis Wirtschaftsabteilung X X XX X X X X X

Wi rtschaftsu nterabtei lu ng XX X X X X X X

Gemeinde
bis Wirtschaftsabteilung X X X X

Wirtschaftsunterabteilung X X X X

1) Heft 2,6,10: Regierungsbezirk Stuttgart 
Heft 3,7,11: Regierungsbezirk Karlsruhe 
Heft 4,8,12: Regierungsbezirk Freiburg 
Heft 5,9,13: Regierungsbezirk Tübingen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 1

Nachweis Tab. 08 Tab. 09

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 nach Beschäftigtengrößenklassen X

XArbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 nach Stellung im Betrieb

Merkmale

XXWirtschaftszweige

XXArbeitsstätten insgesamt

XXBeschäftigte insgesamt

Xdarunter: - Beschäftigte weiblich

X- Teilzeitbeschäftigte

X- Ausländer

X- Tätige Inhaber

X- Unbezahlt mithelfende Familienangehörige

X- Arbeitnehmer

X- Beamte

X- Angestellte

X- Facharbeiter, Gesellen

X- Sonstige Arbeiter

X- Auszubildende

XXZählung: 1970 und 1987 (prozentuale Veränderungsrate)

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

XXLand bis Wirtschaftsgruppen

XXRegierungsbezirke bis Wirtschaftsabteilungen

XXKreise bis Wirtschaftsabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 2

Gemeinde­
blatt

Kreis­
blattNachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten 1970 und 1987 (nach Beschäftigtengrößenklassen) X X

Beschäftigte 1970 und 1987 (nach Stellung im Betrieb) X X

Merkmale

Wirtschaftszweige X X

Arbeitsstätten insgesamt X X

Beschäftigte männlich X X

Beschäftigte weiblich X X

Beschäftigte insgesamt X X

darunter; - Tätige Inhaber X X

- Unbezahlt mithelfende Familienangehörige X X

- Beamte/Richter X X

- Angestellte X X

- Facharbeiter (ohne Heimarbeiter) X X

- Sonstige Arbeiter (ohne Heimarbeiter) XX

- Auszubildende XX

- Teilzeitbeschäftigte (von tätigen Personen insgesamt) X X

- Ausländer (von Arbeitnehmern) X X

Arbeitnehmer insgesamt (von Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern 1986) X X

Löhne und Gehälter insgesamt X X

Löhne und Gehälter je Arbeitnehmer X X

Zählung: 1970 und 1987 (prozentuale Veränderungsrate) XX

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

bis WirtschaftsunterabteilungenLandkreise X

Stadtkreise bis Wirtschaftsunterabteilungen X

Gemeinden bis Wirtschaftsunterabteilungen X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 3

Gemeinde­
blatt

Kreis­
blattNachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten 1970 und 1987 (nach Beschäftigtengrößenklassen) XX
I

Beschäftigte 1970 und 1987 (nach Stellung im Betrieb) XX

Merkmale

Wirtschaftszweige XX

XArbeitsstätten insgesamt X

Beschäftigte männlich XX

XBeschäftigte weiblich X

XBeschäftigte insgesamt X

Xdarunter: - Tätige Inhaber X

X- Unbezahlt mithelfende Familienangehörige X

XX- Beamte/Richter

X- Angestellte X

XX- Facharbeiter (ohne Heimarbeiter)

X- Sonstige Arbeiter (ohne Heimarbeiter) X

X- Auszubildende X

X- Teilzeitbeschäftigte (von tätigen Personen insgesamt) X

X- Ausländer (von Arbeitnehmern) X

XArbeitnehmer insgesamt (von Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern 1986) X

XXLöhne und Gehälter insgesamt

XLöhne und Gehälter je Arbeitnehmer X

XXZählung: 1970 und 1987 (prozentuale Veränderungsrate)

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

bis Wirtschaftsunterabteilungen XLandkreise

XStadtkreise bis Wirtschaftsunterabteilungen

XGemeinden bis Wirtschaftsunterabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 4

Gemeinde­
blatt

Kreis­
blattNachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten 1970 und 1987 (nach Beschäftigtengrößenklassen) X X

Beschäftigte 1970 und 1987 (nach Stellung im Betrieb) X X

Merkmale

Wirtschaftszweige XX

XArbeitsstätten insgesamt X

Beschäftigte männlich X X

XBeschäftigte weiblich X

X XBeschäftigte insgesamt

Xdarunter: - Tätige Inhaber X

X- Unbezahlt mithelfende Familienangehörige X

X- Beamte/Richter X

X- Angestellte X

XX- Facharbeiter (ohne Heimarbeiter)

X- Sonstige Arbeiter (ohne Heimarbeiter) X

XX- Auszubildende

XX- Teilzeitbeschäftigte (von tätigen Personen insgesamt)

XX- Ausländer (von Arbeitnehmern)

Arbeitnehmer insgesamt (von Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern 1986) XX

XXLöhne und Gehälter insgesamt

XLöhne und Gehälter je Arbeitnehmer X

XZählung; 1970 und 1987 (prozentuale Veränderungsrate) X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

bis Wirtschaftsunterabteilungen XLandkreise

XStadtkreise bis Wirtschaftsunterabteilungen

XGemeinden bis Wirtschaftsunterabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 5

Kreis­
blatt

Gemeinde­
blattNachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten 1970 und 1987 (nach Beschäftigtengrößenklassen) XX

XBeschäftigte 1970 und 1987 (nach Stellung im Betrieb) X

Merkmale

XWirtschaftszweige X

XArbeitsstätten insgesamt X

XBeschäftigte männlich X

XBeschäftigte weiblich X

XBeschäftigte insgesamt X

Xdarunter: - Tätige Inhaber X

X- Unbezahlt mithelfende Familienangehörige X

X- Beamte/Richter X

X- Angestellte X

X- Facharbeiter (ohne Heimarbeiter) X

X- Sonstige Arbeiter (ohne Heimarbeiter) X

X- Auszubildende X

X- Teilzeitbeschäftigte (von tätigen Personen insgesamt) X

X- Ausländer (von Arbeitnehmern) X

XArbeitnehmer insgesamt (von Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern 1986) X

XLöhne und Gehälter insgesamt X

XLöhne und Gehälter je Arbeitnehmer X

XZählung; 1970 und 1987 (prozentuale Veränderungsrate) X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Xbis WirtschaftsunterabteilungenLandkreise

XStadtkreise bis Wirtschaftsunterabteilungen

Gemeinden Xbis Wirtschaftsunterabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 6

Nachweis Tab. 05

Darstellungseinheit

Beschäftigte in Arbeitsstätten 1987 nach Stellung im Betrieb X

Merkmale

Wirtschaftszweige X

Beschäftigte insgesamt X

darunter: - Beschäftigte weiblich X

- Teilzeitbeschäftigte zusammen X

- Teilzeitbeschäftigte weiblich X

Tätige Inhaber zusammen X

Tätige Inhaber weiblich X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige weiblich X

XArbeitnehmer zusammen

Xdarunter: - Ausländer zusammen

Arbeitnehmer weiblich X

Xdarunter: - Ausländer weiblich

Beamte und Angestellte zusammen X

Beamte und Angestellte weiblich X

Facharbeiter, Gesellen zusammen X

Facharbeiter, Gesellen weiblich X

Sonstige Arbeiter zusammen X

Sonstige Arbeiter weiblich X

Auszubildende zusammen X

Auszubildende weiblich X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen X

Kreise Xbis Wirtschaftsabteilungen

Gemeinden Xbis Wirtschaftsabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 7

Tab. 05Nachweis

Darstellungseinheit

Beschäftigte in Arbeitsstätten 1987 nach Stellung im Betrieb X

Merkmale

XWirtschaftszweige

XBeschäftigte insgesamt

Xdarunter: - Beschäftigte weiblich

X- Teilzeitbeschäftigte zusammen

X- Teilzeitbeschäftigte weiblich

XTätige Inhaber zusammen

XTätige Inhaber weiblich

XUnbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen

XUnbezahlt mithelfende Familienangehörige weiblich

XArbeitnehmer zusammen

Xdarunter: - Ausländer zusammen

XArbeitnehmer weiblich

Xdarunter: - Ausländer weiblich

XBeamte und Angestellte zusammen

XBeamte und Angestellte weiblich

XFacharbeiter, Gesellen zusammen

XFacharbeiter, Gesellen weiblich

XSonstige Arbeiter zusammen

XSonstige Arbeiter weiblich

XAuszubildende zusammen

XAuszubildende weiblich

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen X

Xbis WirtschaftsabteilungenKreise

Xbis WirtschaftsabteilungenGemeinden
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 8

Nachweis Tab. 05

Darstellungseinheit

Beschäftigte in Arbeitsstätten 1987 nach Stellung im Betrieb X

Merkmale

Wirtschaftszweige X

Beschäftigte insgesamt X

darunter: - Beschäftigte weiblich X

- Teilzeitbeschäftigte zusammen X

- Teilzeitbeschäftigte weiblich X

Tätige Inhaber zusammen X

Tätige Inhaber weiblich X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige weiblich X

Arbeitnehmer zusammen X

darunter: - Ausländer zusammen X

Arbeitnehmer weiblich X

darunter: - Ausländer weiblich X

Beamte und Angestellte zusammen X

Beamte und Angestellte weiblich X

Facharbeiter, Gesellen zusammen X

Facharbeiter, Gesellen weiblich X

Sonstige Arbeiter zusammen X

Sonstige Arbeiter weiblich X

Auszubildende zusammen X

Auszubildende weiblich X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen X

Kreise bis Wirtschaftsabteilungen X

Gemeinden bis Wirtschaftsabteilungen X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 9

Tab. 05Nachweis

Darstellungseinheit

Beschäftigte in Arbeitsstätten 1987 nach Stellung im Betrieb X

Merkmale

XWirtschaftszweige

Beschäftigte insgesamt X

darunter: - Beschäftigte weiblich X

X- Teilzeitbeschäftigte zusammen

X- Teilzeitbeschäftigte weiblich

XTätige Inhaber zusammen

Tätige Inhaber weiblich X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige weiblich X

XArbeitnehmer zusammen

Xdarunter: - Ausländer zusammen

XArbeitnehmer weiblich

Xdarunter: - Ausländer weiblich

Beamte und Angestellte zusammen X

Beamte und Angestellte weiblich X

XFacharbeiter, Gesellen zusammen

Facharbeiter, Gesellen weiblich X

Sonstige Arbeiter zusammen X

Sonstige Arbeiter weiblich X

Auszubildende zusammen X

Auszubildende weiblich X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung 

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen X

Kreise bis Wirtschaftsabteilungen X

Gemeinden Xbis Wirtschaftsabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 10

Tab. 04Tab. 01 Tab. 03Nachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Niederlassungsart X

Arbeitsstätten und Arbeitnehmer 1987 nach Angaben über Löhne und 
Gehälter X

XArbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Beschäftigtengrößenklassen

Merkmale

X XXWirtschaftszweige

X XXArbeitsstätten insgesamt

Xdarunter: - einzige Niederlassungen

X- Zweigniederlassungen

X- mit Löhnen und Gehältern

XXBeschäftigte insgesamt

Xdarunter: - weiblich

X- in einzigen Niederlassungen

X- in Zweigniederlassungen

XBeschäftigte je Arbeitsstätte

Arbeitnehmer insgesamt X

darunter: - in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern X

Löhne und Gehälter insgesamt X

XLöhne und Gehälter je Arbeitnehmer

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung 

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

XRegierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen

Kreise bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

XKreise bis Wirtschaftsabteilungen
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 11

Tab. 04Tab. 01 Tab. 03Nachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Niederlassungsart X I

Arbeitsstätten und Arbeitnehmer 1987 nach Angaben über Löhne und 
Gehälter X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Beschäftigtengrößenklassen X

Merkmale

X XWirtschaftszweige X

XX XArbeitsstätten insgesamt

Xdarunter; - einzige Niederlassungen

X- Zweigniederlassungen

- mit Löhnen und Gehältern X

XBeschäftigte insgesamt X

Xdarunter: - weiblich

X- in einzigen Niederlassungen

X- in Zweigniederlassungen

XBeschäftigte je Arbeitsstätte

XArbeitnehmer insgesamt

Xdarunter: - in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern

XLöhne und Gehälter insgesamt

XLöhne und Gehälter Je Arbeitnehmer

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung 

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

XRegierungsbezirk bis Wirtschaftsabteiluhgen

X XKreise bis Wirtschaftsunterabteilungen

XKreise bis Wirtschaftsabteilungen

143



Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 12

Nachweis Tab. 01 Tab. 03 Tab. 04

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Niederlassungsart X

Arbeitsstätten und Arbeitnehmer 1987 nach Angaben über Löhne und 
Gehälter X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Beschäftigtengrößenklassen X

Merkmale

Wirtschaftszweige X X X

Arbeitsstätten insgesamt X X X

darunter: - einzige Niederlassungen X

- Zweigniederlassungen X

- mit Löhnen und Gehältern X

Beschäftigte insgesamt X X

darunter: - weiblich X

- in einzigen Niederlassungen X

- in Zweigniederlassungen X

Beschäftigte je Arbeitsstätte X

Arbeitnehmer insgesamt X

darunter: - in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern X

Löhne und Gehälter insgesamt X

Löhne und Gehälter je Arbeitnehmer X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen X

Kreise bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

Kreise bis Wirtschaftsabteilungen X
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Übersicht über die Tabellen des Bandes 404, Heft 13

Tab. 01 Tab. 03 Tab. 04Nachweis

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Niederlassungsart X

Arbeitsstätten und Arbeitnehmer 1987 nach Angaben über Löhne und 
Gehälter X

XArbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Beschäftigtengrößenklassen

Merkmale

XX XWirtschaftszweige

XX XArbeitsstätten insgesamt

Xdarunter: - einzige Niederlassungen

- Zweigniederlassungen X

- mit Löhnen und Gehältern X

XXBeschäftigte insgesamt

Xdarunter: - weiblich

- in einzigen Niederlassungen X

X- in Zweigniederlassungen

XBeschäftigte je Arbeitsstätte

XArbeitnehmer insgesamt

Xdarunter: - in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern

XLöhne und Gehälter insgesamt

XLöhne und Gehälter je Arbeitnehmer

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung 

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilungen X X

XRegierungsbezirk bis Wirtschaftsabteilungen

X Xbis WirtschaftsunterabteilungenKreise

Xbis WirtschaftsabteilungenKreise
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2.2 Regionalergebnisse

(Liefertabellen)





Gesamtübersicht über das Regionaltabellenprogramm der Arbeitsstättenzählung 
1987

Tabellennummern

Nachweis L01 L02 L03 L04 LOS L09L05 LOS L07

Darstellungseinheit

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Niederlassungsart X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Eröffnungsjahren X

Arbeitsstätten und Beschäftigung 1987 X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1987 nach Beschäftigten- 
größenklassen X

Beschäftigte in Arbeitsstätten am 25.5.1987 nach Stellung 
im Betrieb X

Unternehmen und Beschäftigte am 25. 5.1987 nach Rechts­
formen X

Unternehmen und Beschäftigung nach Beschäftigten- 
größenklassen X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 nach 
Beschäftigtengrößenklassen X

Arbeitsstätten und Beschäftigte 1970 und 1987 nach Stellung 
im Betrieb X

Merkmale

Wi rtschaftszweige X XX X X X X X X

Arbeitsstätten insgesamt X XX X X X

darunter:
einzige Niederlassungen X

Zweigniederlassungen X

mit Löhnen und Gehältern X

Unternehmen insgesamt X X

darunter:
mit Löhnen und Gehältern X

XBeschäftigte insgesamt X X X X X X X

darunter:
in einzigen Niederlassungen X

Xin Zweigniederlassungen
XBeschäftigte weiblich X X

XXTeilzeitbeschäftigte zusammen

Teilzeitbeschäftigte weiblich X

Beschäftigte je Arbeitsstätte X

XXTätige Inhaber zusammen
XTätige Inhaber weiblich

XUnbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige weiblich X
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Noch: GesamtUbersicht Uber das Regionaltabellenprogramm der Arbeitsstättenzählung 1987

Tabellennummern

Nachweis L09L01 L02 L03 L04 LOB L06 L07 LOS

Noch: Merkmale

Arbeitnehmer insgesamt X XX X

darunter:
Arbeitnehmer weiblich X

XAusländer zusammen X

Ausländer weiblich X

XBeamte sowie Angestellte zusammen X

Beamte sowie Angestellte weiblich X

Facharbeiter, Gesellen sowie Sonstige Arbeiter 
zusammen XX

Facharbeiter, Geselien sowie Sonstige Arbeiter 
weiblich X

XAuszubildende zusammen X

Auszubildende weiblich X

Arbeitnehmer in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern X

Arbeitnehmer in Unternehmen mit Löhnen und Gehältern X

Löhne und Gehälter insgesamt XX

Löhne und Gehälter je Arbeitnehmer X X

Eröffnungsjahre X

Rechtsformen X

Zählung 1970 und 1987 (prozentuale Veränderung) X X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

bis Wirtschaftsgruppen X X X XLand X

bis Wirtschaftsklassen X X X X

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilung X X

XX X Xbis Wirtschaftsgruppen X

Kreis bis Wirtschaftsunterabteilung X X

XXbis Wirtschaftsgruppen X X X

Gemeinde bis Wirtschaftsabteilung X

bis Wirtschaftsunterabteilung X

X Xbis Wirtschaftsgruppen X
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Noch: GesamtUbersicht Uber das Regionaltabellenprogramm der Arbeitsstättenzählung 1987

Tabellennummer
Nachweis

S01U S02SOI S02a S03 S04 SOS S09 S10 S12 S14S05

Arbeitsstätten und Beschäftigte 
am 25. Mai 1987

Darstellungseinheit

X
I

Arbeitsstätten und Beschäftigte am 
25. Mai 1987 nach Unternehmenskonzept X

Arbeitsstätten nach Eröffnungsjahren X

Arbeitsstätten am 25. Mai 1987 mit 
Eröffnungsjahr nach 1980 X

Arbeitsstätten und Beschäftigte am 
25. Mai 1987 nach Beschäftigten- 
größenklassen X

Arbeitsstätten und Beschäftigte am 
25. Mai 1987 nach Stellung im Betrieb X

Arbeitsstätten und Beschäftigung X

Beschäftigte in Unternehmen am 
25. Mai 1987 X

Unternehmen und Beschäftigung X

Unternehmen und Beschäftigung 
nach Rechtsformen X

Unternehmen, ihre Niederlassungen und 
deren Beschäftigung nach dem Sitz der 
Unternehmen und dem Sitz ihrer 
zugehörigen Niederlassungen X

Niederlassungen der Unternehmen und 
deren Beschäftigung nach dem Sitz der 
Niederlassungen und den Orten ihrer 
zugehörigen Unternehmen X

Merkmale

Wirtschaftszweige X X X X X X X XX X

Arbeitsstätten insgesamt XX X X X X X

darunter:
einzige Niederlassungen X X

Hauptniederlassungen X X

Zweigniederlassungen X X

mit Löhnen und Gehältern X

Unternehmen insgesamt X X X X

darunter:
Einbetriebsunternehmen X

Mehrbetriebsunternehmen X

Hauptniederlassungen X

Zweigniederlassungen X

mit Löhnen und Gehältern X
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Noch: GesamtUbersicht Uber das Regionaitabellenprogramm der Arbeitsstättenzählung 1987

Tabellennnummer
Nachweis

S14S02a S05 SOS S10 S12SOI S01U S02 SOS S04 S09

Noch: Merkmale
X XNiederlassungen der Unternehmen
XX X X X XBeschäftigte insgesamt X X X X

darunter:
in einzigen Niederlassungen X XX X

X Xin Hauptniederlassungen X X
X Xin Zweigniederlassungen X X

XBeschäftigte weiblich X X
Teilzeitbeschäftigte X

Teilzeitbeschäftigte weiblich X
XXTätige Inhaber
XTätige Inhaber weiblich X

Unbezahlt mithelfende 
Familienangehörige XX

Unbezahlt mithelfende 
Familienangehörige weiblich XX

X X X XArbeitnehmer insgesamt X

darunter:
weiblich XX

Arbeitnehmer in Arbeitsstätten 
mit Löhnen und Gehältern X

Arbeitnehmerin Unternehmen 
mit Löhnen und Gehältern XX

XAusländer

Ausländer weiblich X

Beamte sowie Angestellte X
XBeamte sowie Angestellte weiblich

Facharbeiter, Gesellen sowie 
Sonstige Arbeiter X

Facharbeiter, Gesellen sowie 
Sonstige Arbeiter weiblich X

Auszubildende X
XAuszubildende weiblich

Beschäftigte in Niederlassungen 
mit Löhnen und Gehältern X X

Beschäftigte je Arbeitsstätte X
XLöhne und Gehälter insgesamt X X

X Xje Arbeitnehmer
X Xin Niederlassungen

Rechtsformen X

Beschäftigtengrößenklassen 
auf Landesebene XX X
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Noch: Gesamtübersicht Uber das Regionaltabellenprogramm der Arbeitsstättenzählung 1987

Tabellennummer
Nachweis

S12SOI S01U S02 S02a S03 S04 S05 SOS S09 S10 S14

Regionale und wirtschafts­
systematische Gliederung

Land bis Wirtschaftsgruppen X

bis Wirtschaftsklassen X X X X X X X X X

Regierungsbezirk bis Wirtschaftsunterabteilung X

bis Wirtschaftsgruppen X XX X X X X

bis Wirtschaftsklassen X

Kreis bis Wirtschaftsunterabteilung X

bis Wirtschaftsgruppen X X X X X X X

bis Wirtschaftsklassen X

ohne wirtschaftssyste­
matische Gliederung X X

Gemeinde bis Wirtschaftsabteilung X X X X X

bis Wirtschaftsunterabteilung X X

bis Wirtschaftsgruppen X

Gemeindeteil’' bis Wirtschaftsabteilung X

1) Nur für Stadtkreise und Große Kreisstädte in Baden-Württemberg.
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2.3 Fachbereichsergebnässe

(veröffentlichte labellen)





Übersicht über die Tebellen des Bandes 407

Tab. Tab.Tab. Tab. Tab. Tab. Tab.Nachweis 01 03 04 05 06 07 10

Darstellungseinheit 
Arbeitsstätten und Beschäftigung — nach Niederlassungsart X

— Lohn- und Gehaltssummen X
— nach BeschäftigtengröBenklassen X !
— nach Stellung im Betrieb X
- im Zeitvergleich (1950 - 1987) X

Unternehmen und Beschäftigung — nach Rechtsformen X
— Lohn- und Gehaltssummen X
— nach BeschäftigtengröBenklassen X

Merkmale
Wirtschaftszweige XX X X X X X

Arbeitsstätten insgesamt XX X X
darunter: — einzige Niederlassungen X

— Zweigniederlassungen X
mit Löhnen und Gehältern X

Unternehmen insgesamt X X
darunter: — mit Löhnen und Gehältern X

Beschäftigte insgesamt XX X X X
darunter: — weiblich X X X

— in einzigen Niederlassungen X
— in Zweigniederlassungen X
— Teilzeitbeschäftigte zusammen und weiblich X

Beschäftigte je Arbeitsstätte X
Tätige Inhaber zusammen und weiblich X

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige zusammen und weiblich X

Arbeitnehmer insgesamt X X X
darunter: — weiblich X

Ausländer zusammen und weiblich X
— Beamte und Angestellte zusammen und weiblich X

Facharbeiter, Gesellen zusammen und weiblich X
— Sonstige Arbeiter zusammen und weiblich X

Auszubildende zusammen und weiblich X
in Arbeitsstätten mit Löhnen und Gehältern X
in Unternehmen mit Löhnen und Gehältern X

Löhne und Gehälter insgesamt X X
Löhne und Gehälter je Arbeitnehmer XX

Rechtsformen X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung 
Land bis Wiitschaftsabteilungen____________________ X

Xbis Wirtschaftsunterabteilungen X
bis Wirtschaftsgruppen X X
bis Wirtschaftsklassen X X
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2.4 FacBiB3ereichserg0O3nisse

(Liefertabellen)





Übersicht über die Landestabelien

Tabellennummer

Nachweis 17US07 S11 16b 16U 17b16a 17a

Darstellungseinheit

Unternehmen, ihre Niederlassungen und deren Beschäftigung 
nach dem Wirtschaftszweig der Unternehmen und den Wirtschafts­
zweigen ihrer zugehörigen Niederlassungen

I
X

Konzentration und Beschäftigung der Unternehmen gemessen 
an der Zahl der Beschäftigten X

Konzentration und Beschäftigung der Niederlassungen gemessen 
an der Zahl der Beschäftigten X

Konzentration und Beschäftigung der Niederlassungen gemessen 
an der Zahl der Beschäftigten nach Unternehmenskonzept X

Konzentration und Beschäftigung der Unternehmen, kumulierte 
Anteile der Beschäftigten X

Konzentration und Beschäftigung der Niederlassungen, kumulierte 
Anteile der Beschäftigten X

Konzentration und Beschäftigung der Niederlassungen, kumulierte 
Anteile der Beschäftigten nach Unternehmenskonzept X

Unternehmen und Beschäftigte nach Rechtsformen und 
Beschäftigtengrößenklassen X

Merkmale

Wirtschaftszweige X XX X X X X X

Unternehmen insgesamt X X X

darunter:
Einbetriebsunternehmen X

Mehrbetriebsunternehmen X

Hauptniederlassungen X

Zweigniederlassungen X

X XNiederlassungen der Unternehmen X

Beschäftigte in Unternehmen X X

XBeschäftigte in Niederlassungen X X

Beschäftigte in Niederlassungen mit Löhnen und Gehältern X

Löhne und Gehälter in Niederlassungen X

Die... größten Unternehmen nach Anzahl und Beschäftigten X

Die... größten Niederlassungen nach Anzahl und Beschäftigten X X

Rechtsformen X

Regionale und wirtschaftssystematische Gliederung

Land bis Wirtschaftsgruppen XX X X XX X

Land und Wirtschaftsklassen X
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Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
(Volkszähiungsgesetz 1987)

vom 8. November 1986 (BGBl. I S. 2078)

Oer Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 
Gesetz beschlossen:

§ 5
Erhebungsmerkmale der Volks- und Berufszählung

Erhebungsmerkmale der Volks- und Berufszählung sind:
1. Gemeinde; Nutzung der Wohnung als alleinige Wohnung. Haupt­

oder Nebenwohnung (§12 MRRG); Wohnung, von der aus der Weg 
zur ArbeitS' oder Ausbildungsstätte vorwiegend angetreten wird; 
Zahl der Personen im Haushalt: Gesamtzahl der Personen und 
Haushalte in Gemeinschafts- und Anstaitsunterkünften; Woh­
nungs- und Haushaltszugehörigkeit; Geschlecht; Geburtsjahr; 
Geburtstag im Zeitraum 1. Januar bis 24. Mai oder 25. Mai bis 
31. Dezember; Familienstand;

2. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft (römisch- 
katholische Kirche; evangelische Kirche; evangelische Freikirche; 
jüdische Religionsgesellschaft; islamische Religionsgemein­
schaft; andere nicht namentlich aufzuführende Religionsgeseli- 
schaften; keine rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell- 
Schaft):

3. Staatsangehörigkeit (deutsch; griechisch; italienisch; übrige EG- 
Staaten; jugoslawisch; türkisch; sonstige Staatsangehörigkeit, 
keine Staatsangehörigkeit);

4. Art des überwiegenden Lebensunterhaltes (Erwerbs-, Berufstätig­
keit; Arbeitslosengeld, -hilfe; Rente, Pension; eigenes Vermögen. 
Vermietung. Verpachtung. Altenteil; Unterhalt. Zuwendungen 
durch Eltern, Ehegatten oder andere; sonstige Unterstützungen);

5. Beteiligung am Erwerbsleben (Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit; 
arbeitslos, arbeitsuchend; nicht erwerbstätig; den eigenen Haus­
halt führend; Schüler. Student);

6. bei Personen von 15 bis 65 Jahre: erlernter Beruf und Dauer der 
praktischen Berufsausbildung; höchster Schulabschluß an allge­
meinbildenden Schulen; höchster Abschluß an einer berufsbilden­
den Schule oder Hochschule sowie Hauptfachrichtung des letzten 
Abschlusses;

7. bei Erwerbstätigen sowie Schülern und Studenten; Gemeinde, 
Straße. Hausnummer der Arbeite- oder Ausbildungsstätte; haupt­
sächlich benutztes Verkehrsmittel und Zeitaufwand für den Weg 
zur Arbeite- oder Ausbildungsstätte;

8. bei Erwerbstätigen: Wirtschaftszweig des Betriebes; Stellung im 
Beruf (Facharbeiter; sonstiger Arbeiter: Angestellter; Auszubilden­
der; Beamter, Richter. Beamtenanwärter. Soldat. Zivildienst­
leistender; Selbständiger mit bezahlten Beschäftigten oder ohne 
bezahlte Beschäftigte; mithelfender Familienangehöriger); tat­
sächlich ausgeübte Tätigkeit; landwirtschaftliche und nichtland­
wirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit.

§ 1

Art und Stichtag der Erhebung
(1) Nach dem Stand vom 25. Mai 1987 (Zählungsstichtag) werden 

flächendeckend eine Volks- und Berufszählung, eine Gebäude- und 
Wohnungszählung sowie eine Zählung der nichtlandwirtschaftlichen 
Arbeitsstätten und Unternehmen (Arbeitsstättenzählung) durchge­
führt.

(2) Die Ergebnisse der Zählungen bilden Grundlagen für politische 
Entscheidungen in Bund, Ländern. Gemeinden und Gemeindeverbän­
den auf den Gebieten Wirtschaft und Soziales, Wohnungswirtschaft, 
Raumordnung. Verkehr. Umwelt sowie Arbeitsmarkt und Bildungs­
wesen. Die Zählungen vermitteln zugleich Grunddaten für das 
Gesamtsystem der amtlichen Statistik und sind Grundlage für die 
Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl von Bund. Ländern und 
Gemeinden durch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder.
(3) Mit der Gebäudezählung kann bis zu sechs Monaten vor dem 

Zählungsstichtag begonnen werden.
(4) Wiederholungsbefragungen zur Prüfung der Zuverlässigkeit 

der Ergebnisse sind mit einem Auswahlsatz bis zu 0,2 vom Hundert der 
Befragten bei den Erhebungsmerkmalen nach § 5 Nr. 1.3 und 5 zu­
lässig.

§ 2
Erhebungseinheiten

(1) Erhebungseinheiten sind Personen und Haushalte (Volks- und 
Berufszählung), Wohnungen (Wohnungszählung). Gebäude mit 
Wohnraum und ständig bewohnte Unterkünfte (Gebäudezählung) 
sowie nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten und Unternehmen 
(Arbeitsstättenzählung).

(2) Einen Haushalt bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen 
und wirtschaften. Wer allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haus­
halt. Personen mit mehreren Wohnungen (§12 Melderechtsrahmen­
gesetz - MRRG) sind in jeder Wohnung einem Haushalt zuzuordnen.

§ 3
§ 6Merkmale

(1) Die Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstätten­
zählung erhebt Merkmale über persönliche und sachliche Verhält­
nisse. die zur statistischen Verwendung bestimmt sind (Erhebungs­
merkmale) oder die, vorbehaltlich der Regelung in § 8 Abs. 2 und § 15 
Abs. 5. der Durchführung der Zählung dienen (Hilfsmerkmale). Als 
Erhebungsmerkmal gilt auch die Blockseite (§ 1 5 Abs. 4 Satz 3).
(2) Die Erhebungsmerkmale dürfen auf die für die maschinelle 

Weiterverarbeitung bestimmten Datenträger übernommen werden. 
Hilfsmerkmale dürfen auf die für die maschinelle Weiterverarbeitung 
bestimmten Datenträger übernommen werden, soweit dies nach § 15 
Abs. 4 zugelassen ist oder soweit sie nach § 15 Abs. 5 verwendet 
werden dürfen.

Erhebungamarkmale der Gebäude- und Wohnungszählung

(1) Erhebungsmerkmale der Gebäudezählung sind:
Gemeinde; Art des Gebäudes (Wohngebäude, sonstiges Gebäude mit 
Wohnraum. bewohnte Unterkunft. Wohnheim) und Baujahr; Eigen­
tümer naoh Personen oder Personengemeinschaften, Gemeinschaft 
von Wohnungseigentümern, gemeinnütziges, freies Wohnungsunter­
nehmen, sonstige Eigentümer; Förderung von Wohnungen mit Mitteln 
des sozialen Wohnungsbaus; Zahl der Wohnungen und Arbeitsstätten 
im Gebäude.
(2) Erhebungsmerkmale der Wohnungszählung sind:

1. Gemeinde; Nutzung der Wohnung als Eigentümer. Hauptmieter. 
Untermieter; Nutzung durch Angehörige ausländischer Streit­
kräfte. diplomatischer, berufskonsularischer Vertretungen sowie 
der Ständigen Vertretung der Deutschen Demokratischen Repu­
blik; Freizeitwohnung; Einzugsjahr des Haushalts; Ausstattung der 
Wohnung mit Küche. Kochpische. Bad oder Dusche und WC; Art 
der Beheizung und der Heizenergie; Fläche der gesamten Woh­
nung; Zahl der Räume mit 6 und mehr qm und der davon unterver­
mieteten oder gewerblich genutzten Räume; Förderung der Woh­
nung mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus; Zahl der Haushalte 
und Arbeitsstätten in der Wohnung; Leerstehen und Dauer des 
Leerstehens der Wohnung;

2. bei vermieteten Wohnungen außerdem: Höhe der monatlichen 
Miete; Ermäßigung oder Wegfall der Miete; Nutzung als Dienst-, 
Werks-, Berufs- oder Geschäftsmietwohnung.

§ 4
Laufende Nummern und Ordnungsnummern

Oie auf den Erhebungsvordrucken ausgedruckten laufenden 
Nummern und die im Erhebungsverfahren zur Kennzeichnung statisti­
scher Zusammenhänge verwendeten Nummern (Ordnungsnummern) 
dürfen auf die für die maschinelle Weiterverarbeitung bestimmten 
Datenträger übernommen werden. Diese Nummern dürfen nur 
Angaben nach den §§ 5 bis 8 über Gebäude-, Wohnungs-, Haushalts- 
und Unternehmenszugehörigkeit enthalten.
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$ 95 7
Erhebungsstellen

(1) Zur Durchführung der Zählungen werden Erhebungsstellen ein­
gerichtet. Sie sind räumlich, organisatorisch und personell von ande­
ren Verwaltungsstellen zu trennen. Es ist sicherzustellen, daß die 
Angaben in den Erhebungsvordrucken nicht für andere Aufgaben ver­
wendet werden.
(2) Oie in den Erhebungsstellen tätigen Personen dürfen die aus 

ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunftspflichtige 
nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Sie 
sind auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses und zur Geheimhal­
tung auch solcher Erkenntnisse über Auskunftspflichtige schriftlich zu 
verpflichten, die gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die 
Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in den Erhe­
bungsstellen.

(3) Oie Bestimmung der Erhebungsstellen und das Nähere zur Aus­
führung des Absatzes 1 obliegt den Ländern. Sie können die Aufgaben 
der Erhebungsstellen auf die Gemeinden und Gemeindeverbände 
übertragen. Die Regelungen können durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung getroffen werden.

Erhebungemerkmale dar Arbeltaatattenzöhlung
Erhebungsmerkmale der Arbeitsstättenzählung sind:

1. bei allen Arbeitsstätten
a) Gemeinde; Träger bei Anstalten oder Einrichtungen von Behör­

den, der Sozialversicherung, der Kirchen, Verbände und sonsti­
gen Organisationen: Angaben über die wirtschaftliche Tätigkeit 
und für die Zuordnung zu den Wirtschaftszweigen; Eröffnungs­
jahr; Neuerrichtung oder Standortverlagerung innerhalb der 
Gemeinde oder aus einer anderen Gemeinde nach 1980; Nieder­
lassungsart (einzige Arbeitsstätte, Haupt- oder Zweignieder­
lassung);

b) jeweils nach Geschlecht: Zahl der tätigen Personen nach Stel­
lung im Betrieb (tätige Inhaber; unbezahlt mithelfende Fami­
lienangehörige; Beamte. Richter, Beamtenanwärter; Ange­
stellte; Facharbeiter: sonstige Arbeiter; Auszubildende): Zahl 
der Teilzeitbeschäftigten sowie Zahl der ausländischen Arbeit­
nehmer;

c) Angaben über Zahlung und Summe der Bruttolöhne und 
-gehälter des vorhergehenden Kalenderjahres;

2. bei einzigen Arbeitsstätten oder Hauptniederlassungen außerdem
a) Eintragung des Unternehmens in die Handwerksrolle für 

handwerkliche Haupt- oder Nebenbetriebe;
b) Rechtsform des Unternehmens;

3. bei Hauptniederlassungen zusätzlich zu den Angaben nach den
Nummern 1 und 2
a) für das ganze Unternehmen

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit; Zahl der inländi­
schen Zweigniederlassungen; jeweils nach Geschlecht: Zahl der 
tätigen Personen nach Stellung im Betrieb (tätige Inhaber, 
unbezahlt mithelfende Familienangehörige, Arbeitnehmer); 
Angaben über Zahlung und Summe der Bruttolöhne und 
-gehälter des vorhergehenden Kalenderjahres;

b) für jede inländische Zweigniederlassung
Gemeinde; Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit; Zahl 
der tätigen Personen; Angaben über Zahlung und Summe der 
Bruttolöhne und -gehälter des vorhergehenden Kalenderjahres;

4. bei Zweigniederlassungen
für das zugehörige Unternehmen
Gemeinde; Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit.

f 10 
Zfihler

(1) Für die Erhebung können ehrenamtliche Zähler eingesetzt wer­
den. Sie sind von den Erhebungsstellen auszuwählen und zu bestellen.
(2) Zur Übernahme der Zählertätigkeit ist jeder Deutsche vom voll­

endeten 18. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr verpflichtet. Zu 
befreien ist, wem eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder 
anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann.
(3) Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige 

juristische Personen des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, den 
Erhebungsstellen'auf Anforderung Bedienstete zu benennen und für 
die Zählertätigkeit freizustellen: lebenswichtige Tätigkeiten öffent­
licher Dienste dürfen nicht unterbrochen werden.

(4) Die Zähler dürfen die aus der Zählertätigkeit gewonnenen 
Erkenntnisse über Auskunftspflichtige nicht in anderen Verfahren 
oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wahrung des Sta- 
tistikgeheimnisses und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse 
über Auskunftspflichtige schriftlich zu verpflichten, die gelegentlich 
der Zählertätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch 
nach Beendigung der Zählertätigkeit.
(5) Die Zähler müssen die Gewähr für Zuverlässigkeit und Ver­

schwiegenheit bieten. Sie dürfen nicht eingesetzt werden
1. in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbarschaft);
2. wenn auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Grün­

den zu besorgen ist, daß Erkenntnisse aus der Zählertätigkeit zu 
Lasten der Auskunftspflichtigen genutzt werden.

(6) Die Zähler sind verpflichtet, die Anweisungen der Erhebungs­
stellen zu befolgen. Bei der Ausübung ihrer Zählertätigkeit haben sich 
die Zähler auszuweisen; Wohnungen dürfen sie nur mit Zustimmung 
eines Verfügungsberechtigten betreten.
(7) Die Zähler sind berechtigt, in die Erhebungsvordrucke, soweit 

sie Voraussetzung für die ordnur.osgemäße Durchführung der Zähler­
tätigkeit sind, die Angaben über die Zahl der Personen im Haushalt, die 
Zahl der Haushalte und der Arbeitsstätten im Gebäude und in der 
Wohnung, die Zugehörigkeit zu ausländischen Streitkräften oder zu 
diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen oder zur 
Ständigen Vertretung der Deutschen Demokratischen Republik, das 
Leerstehen der Wohnung und die Hilfsmerkmale nach S 8 Abs. 1 Nr. 1 
(ohne Angabe des Namens der Arjbeits- oder Ausbildungsstätte) und 
$ 8 Abs. 1 Nr. 3 (ohne Angabe des Bearbeiters des Fragebogens) 
selbst einzutragen. Dies gilt auch für weitere Eintragungen in die Erhe­
bungsvordrucke, wenn und soweit die Auskunftspflichtigen einver­
standen sind.
(8) Die Zähler sind über ihre Rechte und Pflichten zu belehren.
(9) Die Erhebungsstellen zahlen den Zählern für die ehrenamtliche 

Tätigkeit eine Entschädigung, die als steuerfreie Aufwandsentschädi­
gung im Sinne von S 3 Nr. 12 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
gilt.

$ 8
Hilfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind:
1. bei der Volks- und Berufszählung:

Vor- und Familiennamen der Haushaltsmitglieder. Straße und 
Hausnummer; Name der Arbeite- oder Ausbildungsstätte; bei 
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften Zahl der Personen, die 
dort ihre alleinige Wohnung haben;

2. bei der Gebäude- und Wohnungszählung:
Straße und Hausnummer des Gebäudes; Vor- und Familienname 
oder Bezeichnung des Eigentümers oder Verwalters; Gemeinde, 
Straße. Hausnummer des Eigentümers oder Verwalters; bei der 
Wohnungszählung zusätzlich Vor- und Familienname des Woh­
nungsinhabers;

3. bei der Arbeitsstättenzählung:
Name, Bezeichnung von Arbeitsstätten und Unternehmen; Straße 
und Hausnummer; Bearbeiter des Fragebogens;

4. bei den Nummern 1 bis 3 zusätzlich Telefonnummer.
(2) Die Hilfsmerkmale Straße und Hausnummer dürfen auch zur 

Bestimmung der Blockseite (§ 1 5 Abs. 4 Satz 3) und das Hilfsmerkmal 
Name der Arbeite- oder Ausbildungsstätte nach Absatz 1 Nr. 1 auch 
zur Überprüfung der Zuordnung der Erwerbstätigen zum Wirtschafts­
zweig verwendet werden.
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Datenflbermittlungen an die Erhebungastallen
(1) Zur Organisation der Zählung übermittelt die Meldebehörde der 

Erhebungsstelle auf Verlangen folgende im Melderegister gespei­
cherte Daten der Einwohner: Vor- und Familiennamen, Gemeinde. 
Straße, Hausnummer, Haupt- oder Nebenwohnung, Geburtsjahr und 
-monat. Geschlecht. Staatsangehörigkeit. Diese Daten, mit Ausnahme 
von Vor- und Familiennamen, können auch zur Vervollständigung der 
Angaben der Volks- und Berufszählung verwendet werden, soweit im 
Einzelfall eine Auskunft innerhalb von sechs Wochen nach dem Zäh­
lungsstichtag nicht zu erreichen ist.
(2) Die für die Grundsteuer zuständigen Stellen der Gemeinden 

oder die für die Gebäudebrandversicherung zuständigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts teilen den Erhebungsstellen auf 
Anforderung Vor- und Familiennamen oder Bezeichnung sowie 
Gemeinde, Straße, Hausnummer der Eigentümer und Verwalter der 
nach § 2 Abs. 1 zu erhebenden Gebäude und Unterkünfte mit.
(3) Oie für die Entgegennahme von Gewerbeanzeigen (S 14 Abs. 1 

Gewerbeordnung) zuständigen Stellen der Gemeinden übermitteln 
den Erhebungsstellen auf Verlangen Name. Bezeichnung, Straße und 
Hausnummer der Arbeitsstätten.

i 11 (2) Die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen können 
mündlich gegenüber dem Zähler oder schriftlich beantwortet werden.
(3) Der Auskunftspflichtige kann bei der Volks- und Berufszählung 

wählen, ob er die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen 
gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern oder für sich allein 
beantwortet.

(4) Bei schriftlicher Auskunftserteilung sind die ausgefüilten Erhe­
bungsvordrucke unverzüglich dem Zähler auszuhändigen oder in ver­
schlossenem Umschlag zu übergeben oder innerhalb einer Woche bei 
der Erhebungsstelle abzugeben oder dorthin zu übersenden, im Fall 
der Übersendung können die Briefe bei der Deutschen Bundespost 
gebührenfrei eingeliefert werden, wenn sie sich in amtlichen 
Umschlägen befinden. Bei Inanspruchnahme einer besonderen Ver­
sendungsform hat der Absender den die jeweils gültige Briefgebühr 
übersteigenden Betrag zu tragen. Die Auskunft ist erteilt, sobald die 
ausgefüilten Erhebungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen 
sind. Auf dem verschlossenen Umschlag sind Vor- und Familienname 
— bei Unternehmen und Arbeitsstätten Name und Bezeichnung 
Gemeinde, Straße und Hausnummer anzugeben. Enthält der ver­
schlossene Umschlag Erhebungsvordrucke für mehrere Personen 
eines Haushalts, genügen auf dem Umschlag die Angaben eines aus­
kunftspflichtigen Haushaltsmitgliedes.
(5) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Zählertätigkeit sind 

die Angaben nach f 10 Abs. 7 Satz 1 auf Verlangen des Zählers münd­
lich, die Vor- und Familiennamen der übrigen Haushaltsmitglieder 
(i 8 Abs. 1 Nr. 1) sowie der Vor- und Familienname des Wohnungs­
inhabers (f 8 Abs. 1 Nr. 2) mündlich oder entsprechend Absatz 4 
schriftlich mitzuteilen.

§ 12
Auakunftepflicht

(1) Auskunftspflichtig sind
1. bei der Volks-und Berufszählung:

a) alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt führenden 
Minderjährigen, auch für minderjährige Haushaltsmitglieder. 
Für volljährige Haushaltsmitglieder, die wegen einer Behinde­
rung selbst nicht Auskunft geben können, ist jedes andere aus­
kunftspflichtige Haushaltsmitglied auskunftspflichtig. In 
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften ist der Leiter der Ein­
richtung auskunftspflichtig für Personen, die wegen einer 
Behinderung oder wegen Minderjährigkeit selbst nicht Aus­
kunft geben können. Oie Auskunftspflicht für Dritte erstreckt 
sich auf die Sachverhalte, die dem Auskunftspflichtigen 
bekannt sind. Sie entfällt, wenn die Auskünfte durch eine Ver­
trauensperson erteilt werden;

b) in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften:
der Leiter der Einrichtung hinsichtlich der Gesamtzahl der Per­
sonen und der Zahl der Personen, die dort ihre alleinige Woh­
nung haben;

2. bei der Gebäudezählung:
der Eigentümer oder der Verwalter;

3. bei der Wohnungszählung:

die Wohnungsinhaber, ersatzweise die zu Nummer 2 Genannten;
4. bei der Arbeitsstättenzählung:

die Irihaber oder Leiter der Arbeitsstätten und Unternehmen.
(2) Bei Beginn der Gebäudezählung vor dem Zählungsstichtag (S 1 

Abs. 3) erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf die Angabe von 
Veränderungen, die bis zum Zählungsstichtag eingetreten sind.
(3) Oie Auskunftspflicht besteht auch bei den Wiederholungsbe­

fragungen nach i 1 Abs. 4.
(4) Die Auskunftspflicht nach den Absätzen 1 und 3 besteht für Per­

sonen mit mehreren Wohnungen für jede Wohnung, für Personen In 
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften ohne eigene Haushaltsfüh­
rung nur für die Wohnungen außerhalb dieser Unterkünfte.
(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung 

zur Auskunftserteilung haben keine aufschiebende Wirkung.
(6) Die Auskünfte über die Hilfsmerkmale Telefonnummer (S 8 

Abs. 1 Nr. 4) und Bearbeiter des Fragebogens (S 8 Abs. 1 Nr. 3) sind 
freiwillig.

§ 14
Übermittlung und Veröffentlichung

(1) Für ausschließlich statistische Aufgaben dürfen den zur Durch« 
führung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände Einzelangaben für Ihren Zuständigkeits­
bereich nur ohne Hilfsmerkmale übermittelt werden und nur msoweit. 
als die Einzelangaben auf Datenträger, die für die maschinelle Weiter­
verarbeitung bestimmt sind, übernommen worden sind. Aut Anforde­
rung der zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände erfolgt die Übermittlung auf 
der Grundlage von Blockseiten ($15 Abs. 4 Satz 3). Oie Übermittlung 
ist nur zulässig, wenn durch Landesgesetz eine Trennung dieser 
Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergesteilt 
und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren 
gewährleistet ist.
(2) Für die Weitergabe oder Veröffentlichung statistischer Ergeb­

nisse in kleinräumiger Gliederung nach Btockseiten durch die zur 
■Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände gilt $ 15 Abs. 4 Satz 4 entspre­
chend.

(3) Oie nach Absatz 1 übermittelten Einzelangaben dürfen von den 
Empfängern nur für den Zweck verwendet werden, für den sie übermit­
telt wurden.

(4) Die Übermittlungen nach Absatz 1 sind nach Umfang. Empfän­
ger. Verwendungszweck und Datum der Weitergabe von den statisti­
schen Ämtern der Länder aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren.
(5) Über die Erhebungsmerkmale nach $ 7 Nr. 1 Buchstabe b, ge­

gliedert nach Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der Arbeitsstätten und 
Unternehmen sowie über die Erhebungsmerkmale nach $ 7 Nr. 3 
Buchstaben a und b ohne Summe der Bruttolöhne und -gehälter des 
vorhergehenden Kalenderjahres, dQrfen statistische Ergebnisse in 
einer räumlichen Gliederung bis zur Ebene der Gemeinde von den 
statistischen Ämtern des Bundes, der Länder und den zur Durchfüh­
rung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände auch veröffentlicht werden, soweit sie Einzelan­
gaben enthalten. Das gleiche gilt für Gemeindeteile mit mindestens 
50 Arbeitsstätten.
(6) Die statistischen Ämter der Länder leiten dem Statistischen 

Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben für Zusatzaufbereitungen 
für Bundeszwecke zu. wenn und soweit sie diese nicht selbst durch­
führen.

S 13
Erhebungavordrucke

(1) Oie Erhebungsvordrucke können maschinenlesbar gestaltet 
werden. Sie dürfen keine Fragen über persönliche oder sachliche Ver­
hältnisse enthalten, die über die Merkmale nach den $$ 5 bis 8 hinaus- 
gehen.
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Trennung und Löschung
(1) Die Hilfsmerkmale nach § 8 sind mit Ausnahme der Hilfsmerk* 

male Straße und Hausnummer sowie Name der Arbeits* oder Ausbil­
dungsstätte nach S 8 Abs. 1 Nr. 1 und Name, Bezeichnung von Unter­
nehmen und Arbeitsstätten nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 unverzüglich nach 
Durchführung der Eingangskontrollen bei den statistischen Ämtern 
der Länder von den Erhebungsmerkmalen zu trennen und gesondert 
aufzubewahren.

(2) Oie Erhebungsvordrucke einschließlich der Hilfsmerkmale sind 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens zwei Wochen nach Fest­
stellung der amtlichen Bevölkerungszahl des Landes, zu vernichten. 
Die Absätze 4 und 5 bleiben unberührt.
(3) Oie laufenden Nummern und die Ordnungsnummern nach § 4 

sind zu löschen, sobald die Zusammenhänge zwischen Personen und 
Haushalt, Haushalt und Wohnung. Wohnung und Gebäude durch 
Nummern, die einen Rückgriff auf die Hilfsmerkmale und Ordnungs­
nummern ausschließen, festgehalten worden sind, spätestens zwei 
Wochen nach Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl des 
Landes durch die statistischen Ämter der Länder. Dies gilt nicht für die 
laufenden Nummern der Arbeitsstättenbogen; sie sind spätestens 
sechs Jahre nach dem Stichtag der Vofkszählung zu löschen.
(4| Die Hilfsmerkmale Straße und Hausnummer können gemein­

sam mit den Erhebungsmerkmalen auf die für die maschinelle Weiter­
verarbeitung bestimmten Datenträger übernommen werden. Sie sind, 
vorbehaltlich der Regelung in Absatz 5, zu löschen, sobald ihre Zuge­
hörigkeit zu kleinräumigen Gliederungen festgelegt ist. Die unterste 
Ebene der kleinräumigen Gliederung, für die eine statistische Verwen­
dung vorgesehen werden darf, ist innerhalb eines Gemeindegebiets 
die Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von der durch Straßenein­
mündungen oder vergleichbare Begrenzungen umschlossenen Fläche 
(Blockseite). Bei der Erstellung statistischer Ergebnisse in kleinräumi­
ger Gliederung nach Blocksaiten, die zur Weitergabe oder Veröffent­
lichung bestimmt sind, müssen die Gliederungseinheiten Blockseite, 
soweit sie Einzelangaben enthalten, die dem Auskunftspflichtigen 
oder Betroffenen zuzuordnen sind, zu höheren Einheiten .zusammen­
gefaßt werden.
(5) Als Grundlage für Gebäude-, Wohnungs- und Bevölkerungs­

stichproben. die als Bundes- oder Landesstatistiken durchgeführt 
werden, dürfen die statistischen Ämter des Bundes und der Länder die 
Zahl der Wohnungen und Personen, gegliedert nach Gemeinde, 
Straße und Hausnummer zur Ermittlung von Auswahlbezirken im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes nach mathematischen Zufallsver­
fahren nutzen. Diese Merkmale sind gesondert aufzubewahren. Oie 
Auswahlbezirke für die Stichproben werden auf 20 vom Hundert 
begrenzt. Die Merkmale für diese Auswahlbezirke sind unverzüglich 
nach Zweckerfüilung zu löschen, spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem 
entsprechende Auswahlgrundlagen aus einer künftigen Zählung zur 
Verfügung stehen. Die Merkmale für die nicht benötigten 80 vom 
Hundert der Auswahlbezirke sind unverzüglich nach Festlegung der 
Auswahlbezirke nach Satz 3. spätestens drei Jahre nach dem Stichtag 
der Volkszählung, zu löschen. Aus der Arbeitsstättenzählung dürfen 
die statistischen Ämter für Wirtschafts-, Lohn- und Umweltstatisti­
ken. die als Bundesstatistiken durchgeführt werden, und zur Aktuali­
sierung der Kartei im Produzierenden Gewerbe (§ 12 des Gesetzes 
über die Statistik im Produzierenden Gewerbe) jeweils für Unterneh­
men und Arbeitsstätten nutzen: Name, Bezeichnung; Gemeinde, 
Straße, Hausnummer; Zahl der tätigen Personen; Angaben über die 
wirtschaftliche Tätigkeit und für die Zuordnung zu den Wirtschafts­
zweigen sowie Angaben über Eintragungen in die Handwerksrolle. Die 
nicht zur Aktualisierung der Kartei im Produzierenden Gewerbe ver­
wendeten Merkmale sind gesondert aufzubewahren und spätestens 
sechs Jahre nach dem Stichtag der Volkszählung zu löschen. Über die 
Löschungen haben die statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
Aufzeichnungen zu führen, die mindestens fünf Jahre aufzubewahren 
sind.

(6) Datenträger, auf denen eine Übermittlung an die Erhebungs­
stellen nach S 11 erfolgt ist, sind gemeinsam mit den Erhebungsvor­
drucken an die statistischen Ämter der Länder für Zwecke der Fest­
setzung der amtlichen Bevölkerungszahl der Gemeinden weiterzu­
leiten. Sie sind dort gesondert aufzubewahren und zwei Wochen nach 
Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl des Landes zu vernich­
ten.

S 15 § 16
Unterrichtung

Die Auskunftspflichtigen sind schriftlich zu unterrichten über:
1. Zweck, Art und Umfang der Erhebung,
2. die Erhebungs- und Hilfsmerkmale (§ 3 Abs. 1).
3. die statistische Geheimhaltung,
4. die Auskunftspflicht und die verschiedenen Möglichkeiten, ihr zu 

entsprechen (S§ 12, 13) und die Freiwilligkeit der Auskunftsertei­
lung ($ 12 Abs. 6),

5. den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
(S 12 Abs. 5),

6. die Möglichkeiten der Übermittlung und Veröffentlichung (§ 14),
7. die Trennung und Löschung (§ 15) und
8. die Rechte und Pflichten der Zähler ($ 10, $ 13 Abs. 2 und 5).

§ 17
Verbot der Reidentifizierung

(1) Die auf Grund dieses Gesetzes erhobenen Merkmale einschließ­
lich der Blockseite (§ 15 Abs. 4 Satz 3) dienen ausschließlich statisti­
schen Zwecken.
(2) Eine Zusammenführung von Merkmalen nach Absatz 1 oder von 

solchen Merkmalen mit Daten aus anderen statistischen Erhebungen 
zum Zweck der Herstellung eines Personenbezugs außerhalb der stati­
stischen Aufgabenstellung dieses Gesetzes ist untersagt.

9 18
Strafvorschrift

Wer entgegen § 17 Abs. 2 Merkmale oder Daten zusammenführt, 
sobald die Merkmale nach $ 17 Abs. 1 auf für maschinelle Weiterver­
arbeitung bestimmte Datenträger übernommen worden sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 19
Finanzzuweisung

Der Bund gewährt den Ländern zum Ausgleich der Mehrbelastun­
gen. die ihnen und den Gemeinden durch dieses Gesetz auferlegt 
werden, eine Finanzzuweisung in Höhe von 4,50 Deutsche Mark je Ein­
wohner. Maßgebend ist die Bevölkerungszahl, die das Statistische 
Bundesamt für den 25. Mai 1987 feststellt. Die Finanzzuweisung ist in 
zwei Teilbeträgen, am 1. Juli 1987 und am 1. Juli 1988, zu zahlen.

§ 20
. Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Über­
leitungsgesetzes auch im Land Berlin.

i 21
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleich­
zeitig tritt das Volkszählungsgesetz 1983 vom 25. März 1982 (BGBl. I 
S. 369) außer Kraft.
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Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz - BStatG)

Vom 22. Januar 1987

§2Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen Statistisches Bundesamt

(1) Das Statistische Bundesamt ist eine selbständige 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes­
ministers des Innern.

(2) Der Präsident des Statistischen Bundesamtes wird 
vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregie­
rung ernannt.
(3) Das Statistische Bundesamt führt seine Aufgaben 

nach den Anforderungen der fachlich zuständigen Bun­
desminister im Rahmen eines mit der Finanzplanung 
abgestimmten Aufgabenprogramms und der verfügbaren 
Haushaltsmittel auf der Grundlage der jeweils sachgerech­
ten Methoden durch.

§ 1
Statistik für Bundeszwecke

Die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatisfik) hat im 
föderativ gegliederten Gesamtsystem der amtlichen Stati­
stik die Aufgabe, laufend Daten über Massenerscheinun­
gen zu erheben, zu sammeln, aufzubereiten, darzustellen 
und zu analysieren. Für sie gelten die Grundsätze der 
Neutralität, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhän­
gigkeit Sie gewinnt die Daten unter Venwendung wissen­
schaftlicher Erkenntnisse und unter Einsatz der jeweils 
sachgerechten Methoden und Informationstechniken. 
Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesell­
schaftliche, wirtschaftliche und ökologische Zusammen­
hänge für Bund, Länder einschließlich Gemeinden und 
Gemeindeverbände, Gesellschaft, Wissenschaft und For­
schung aufgeschlüsselt. Die Bundesstatistik ist Vorausset­
zung für eine am Sozialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. 
Die für die Bundesstafistik erhobenen Einzelangaben die­
nen ausschließlich den durch dieses Gesetz oder eine 
andere eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift 
festgelegten Zwecken.

§ 3
Aufgaben des Statistischen Bundesamtes

(1) Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es, vor­
behaltlich der Regelung in § 26 Abs. 1 oder sonstiger 
Rechtsvorschriften,
1 a) Statistiken für Bundeszwecke (Bundesstatistiken) 

methodisch und technisch im Benehmen mit den 
statistischen Ämtern der Länder vorzubereiten und 
weiterzuentwickeln.
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Nr. 2 Buchstabe b erforderlich ist; das gleiche gilt für die 
Erfüllung der entsprechenden Aufgaben des Bundesamtes 
im supra- und internationalen Bereich.

b) Zusatzaufbereitungen für Bundeszwecke und Son­
deraufbereitungen durchzuführen, soweit die stati­
stischen Ämter der Länder diese Aufbereitung 
nicht selbst durchführen,

c) die Ergebnisse der Bundesstatistiken in der erfor­
derlichen sachlichen und regionalen Gliederung für 
den Bund zusammenzustellen sowie für allgemei­
ne Zwecke zu veröffentlichen und darzustellen,

2. a) Bundesstatistiken zu erheben und aufzubereiten,
wenn und soweit es in diesem oder einem sonsti­
gen Bundesgesetz bestimmt ist oder die beteiligten 
Länder zustimmen sowie

b) Zusatzaufbereitungen für Bundeszwecke und Son­
deraufbereitungen durchzuführen, soweit die stati­
stischen Ämter der Länder diese Aufbereitung 
nicht selbst durchführen,

3. im Auftrag oberster Bundesbehörden Statistiken nach 
§ 8 zu erstellen,

4. Statistiken anderer Staaten, der Europäischen Ge­
meinschaften und internationaler Organisationen zu­
sammenzustellen und ihre Ergebnisse für allgemeine 
Zwecke zu veröffentlichen und darzustellen,

5. auf die sachliche, zeitliche und räumliche Abstimmung 
der Statistiken oder statistischen Aufbereitungen hin­
zuwirken, die in den Nummern 1 bis 3 und in den §§ 8 
und 26 Abs. 1 genannt sind,

6. an der Vorbereitung des Programms der Bundesstati­
stik und der Rechts- und allgemeinen Verwaltungsvor­
schriften des Bundes, die die Bundesstatistik berüh­
ren, mitzuwirken.

7. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und sonstige 
Gesamtsysteme statistischer Daten für Bundeszwek- 
ke aufzustellen sowie sie für allgemeine Zwecke zu 
veröffentlichen und darzustellen,

8. das Statistische Infomiationssystem des Bundes zu 
führen sowie an der Koordinierung von speziellen 
Datenbanken anderer Stellen des Bundes mitzuwir­
ken; das gleiche gilt, soweit der Bund in entsprechen­
de Vorhaben außerhalb der Bundesverwaltung einge­
schaltet wird,

9. zur Vereinfachung und Verbesserung der Datenge­
winnung und -Verarbeitung für Zwecke der Bundessta­
tistik an Nummerungsvorhaben und Bestrebungen 
des Bundes zur Automation von Verwaltungsvorgän­
gen und Gerichtsverfahren mitzuwirken; das gleiche 
gilt, soweit der Bund in entsprechende Vorhaben au­
ßerhalb der Bundesverwaltung eingeschaltet wird,

10. die Bundesbehörden bei der Vergabe von For­
schungsaufträgen bezüglich der Gewinnung und Be­
reitstellung statistischer Daten zu beraten sowie' im 
Auftrag der obersten Bundesbehörden auf dem Ge­
biet der Bundesstatistik Forschungsaufträge auszu­
führen. Gutachten zu erstellen und sonstige Arbeiten 
statistischer und ähnlicher Art durchzuführen.

(3) Bei Landesstatistiken, an deren bundeseinheitlicher 
Zusammenstellung ein Bundesinteresse besteht, kann das 
Statistische Bundesamt die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 
wahrnehmen, soweit die beteiligten Länder zustimmen.

§4
Statistischer Beirat

(1) Beim Statistischen Bundesamt besteht ein Statisti­
scher Beirat.
(2) Der Statistische Beirat hat die Aufgabe, das Statisti­

sche Bundesamt in Grundsatzfragen zu beraten.

(3) Der Statistische Beirat setzt sich zusammen aus
1. je einem Vertreter der Bundesministerien, des Bundes­

rechnungshofes, der Deutschen Bundesbank und der 
Deutschen Bundesbahn,

2. den Leitern der statistischen Ämter der Länder,
3. dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz,
4 je einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,
5. sieben Vertretern der gewerblichen Wirtschaft und 

einem Vertreter der Arbeitgeberverbände,
6. drei Vertretern der Gewerkschaften,

7. zwei Vertretern der Landwirtschaft,
8. zwei Vertretern der wirtschaftswissenschaftlichen Insti­

tute.
9. zwei Vertretern der Hochschulen.
Die Geschäftsführung des Statistischen Beirats obliegt 
dem Statistischen Bundesamt. Der Statistische Beirat tagt 
unter Vorsitz des Präsidenten des Statistischen Bundes­
amtes. Der Präsident des Statistischen Bundesamtes und 
die unter den Nummern 1 bis 3 genannten Mitglieder 
haben im Falle der Beschlußfassung nur beratende 
Stimmen.

(4) Der Statistische Beirat gibt sich eine Geschäftsord­
nung.

(5) Die Landesregierungen sind zu den Sitzungen des 
Statistischen Beirats zu laden. Ihre Vertreter müssen 
jederzeit gehört werden.

(6) Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4 bis 9 sind durch 
den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes auf Vor­
schlag der in Frage kommenden Verbände und Einrichtun­
gen zu berufen; der zuständige Bundesminister bestimmt 
die vorschlagsberechtigten Verbände und Einrichtungen.

(7) Der Statistische Beirat kann für bestimmte Sachge­
biete Fachausschüsse oder Arbeitskreise einsetzen. Zu 
den Sitzungen des Statistischen Beirats, der Fachaus­
schüsse und der Arbeitskreise können Sachverständige 
hinzugezogen werden. Zu den Sitzungen der Fachaus­
schüsse und Arbeitskreise sind die Bundesministerien zu 
laden und jederzeit zu hören.

(8) Die Tätigkeit im Statistischen Beirat, in den Fachaus­
schüssen und in den Arbeitskreisen ist ehrenamtlich.

(2) Die statistischen Ämter der Länder und die sonstigen 
mit der Durchführung von Bundesstatistiken betrauten 
Stellen leiten dem Statistischen Bundesamt auf Anforde­
rung Einzelangaben zu, soweit dies für die methodische 
und technische Vorbereitung von Bundesstatistiken und 
die Weiterentwicklung nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
oder die Durchführung von Aufbereitungen nach Absatz 1
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Rechtsvorschrift ein besonderes Zugangsrecht zu diesen 
Registern gewährt wird.

§5

Anordnung von Bundesstatistiken

(1) Die Bundesstatistiken werden, soweit in diesem 
Gesetz oder in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist, durch Gesetz angeordnet. Die 
Rechtsvorschrift soll auch das Informationsbefürfnis der 
Länder berücksichtigen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, Wirtschafts­
und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und 
Arbeitsstätten sowie sonstige Statistiken, die als Bundes­
statistiken durchgeführt werden, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates mit einer Geltungsdauer 
bis zu drei Jahren anzuordnen, wenn folgende Vorausset­
zungen gegeben sind;
1. Die Ergebnisse der Bundesstatistiken müssen zur 

Erfüllung bestimmter, im Zeitpunkt der Erhebung schon 
festliegender Bundeszwecke erforderlich sein,

2. die Bundesstatistiken dürfen nur einen beschränkten 
Personenkreis erfassen,

3 die voraussichtlichen Kosten der jeweiiigen Bundessta­
tistik ohne die Kosten für die Veröffentlichung dürfen 
beim Bund und bei den Ländern einschließlich der 
Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen zwei 
Millionen Deutsche Mark für die Erhebungen innerhalb 
eines Jahres nicht übersteigen.

Wirtschafts- und Umweltstatistiken dürfen mit Auskunfts­
pflicht sonstige Statistiken dürfen nur ohne Auskunfts­
pflicht angeordnet werden.

(3) Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bun­
destag alle zwei Jahre, erstmals im Jahr 1988, einen 
Bericht über die nach Absatz 2 angeordneten Statistiken 
sowie über die Statistiken nach § 7. Dabei sind die 
geschätzten Kosten darzulegen, die dem Bund und den 
Ländern einschließlich der Gemeinden und Gemeindever­
bände entstehen. Ferner soll auf die Belastung der zu 
Befragenden eingegangen werden.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts­
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bis zu vier 
Jahren die Durchführung einer Bundesstatistik oder die 
Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizi­
tät zu verlängern, Erhebungstermine zu verschieben sowie 
den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn die 
Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ursprünglich 
vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt 
werden oder wenn tatsächliche Voraussetzungen für eine 
Bundesstatistik entfallen sind oder sich wesentlich geän­
dert haben. Die Bundesregierung wird außerdem ermäch­
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun­
desrates bis zu vier Jahren von der in einer Rechtsvor­
schrift vorgesehenen Befragung mit Auskunftspflicht zu 
einer Befragung ohne Auskunftspflicht überzugehen, wenn 
und soweit ausreichende Ergebnisse einer Bundesstatistik 
auch durch Befragung ohne Auskunftspflicht erreicht wer­
den können.

(5) Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließ­
lich aus allgemein zugänglichen Quellen venAfendet wer­
den, bedürfen keiner Anordnung durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung. Das gleiche gilt für Bundesstatistiken, 
bei denen Angaben ausschließlich aus öffentlichen Regi­
stern venwendet werden, soweit dem Statistischen Bun­
desamt oder den statistischen Ämtern der Länder in einer

§6
Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung 

von Bundesstatistiken
(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen 

Ämter der Länder können zur Vorbereitung und Durch­
führung durch Rechtsvorschrift angeordneter Bundesstati­
stiken

1. zur Klärung des Kreises der zu Befragenden und deren 
statistischer Zuordnung Angaben erheben,

2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweck­
mäßigkeit erproben.

Bei Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht besteht auch 
für die Angaben nach Nummern 1 und 2 keine Aukunfts- 
pflicht. Bei Bundesstatistiken mit Auskunftspflicht gilt dies 
nur für die Angaben nach Nummer 2. Die Angaben nach 
Nummern 1 und 2 sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
löschen, die Angaben nach Nummer 1 spätestens nach­
dem die entsprechenden im Rahmen der Durchführung 
der jeweiligen Bundesstatistik zu erhebenden Angaben auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit überprüft worden 
sind, die Angaben nach Nummer 2 spätestens 3 Jahre 
nach Durchführung der Erprobung. Bei den Angaben nach 
Nummer 2 sind Name und Anschrift von den übrigen 
Angaben zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und 
gesondert aufzubewahren.

(2) Das Statistische Bundesamt und die statistischen 
Ämter der Länder können auch zur Vorbereitung einer eine 
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift
1 zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden und 

deren statistischer Zuordnung Angaben erheben,
2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweck­

mäßigkeit erproben.
Für die Angaben nach Nummern 1 und 2 besteht keine 
Auskunftspfticht. Sie sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
zu löschen, die Angaben nach Nummer 2 spätestens drei 
Jahre nach Durchführung der Erprobung. Bei den Anga­
ben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den 
übrigen Angaben zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu tren­
nen und gesondert aufzubewahren.

§ 7
Erhebungen für besondere Zwecke

(1) Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbe­
darfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anste­
hender Entscheidungen oberster Bundesbehörden dürfen 
Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht durchgeführl wer­
den, wenn eine oberste Bundesbehörde eine solche Bun­
desstatistik fordert.

(2) Zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Frage­
stellungen auf dem Gebiet der Statistik dürfen Bundessta­
tistiken ohne Auskunftspflicht durchgeführt werden.

(3) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Bun­
desstatistiken nach den Absätzen 1 und 2 durchzuführen, 
soweit dies in den Fällen des Absatzes 1 nicht von den 
statistischen Ämtern der Länder innerhalb der von den 
obersten Bundesbehörden gesetzten Fristen und in den
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Fällen des Absatzes 2 nicht von den statistischen Ämtern 
der Länder selbst erfolgt.
(4) Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 

jeweils höchstens zehntausend Befragte erfassen.
(5) Wiederholungsbefragungen sind auch zum Zweck 

der Darstellung eines Verlaufs bis zu fünf Jahren nach der 
ersten Befragung zulässig.

§ 11
Erhebungsvordrucke

(1) Sind Erhebungsvordrucke durch den zu Befragen­
den auszufüllen, so sind die Antworten auf den Erhe­
bungsvordrucken in der vorgegebenen Form zu erteilen.

(2) Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu 
bestätigen, soweit es in den Erhebungsvordrucken vorge­
sehen ist.

(3) Die Erhebungsvordrucke können maschinenlesbar 
gestaltet werden. Sie dürfen keine Fragen über persön­
liche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die über die 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale hinausgehen.

(4) Die Rechtsgrundlage der jeweiligen Bundesstatistik 
und die bei ihrer Durchführung verwendeten Hilfsmerk­
male sind auf den Erhebungsvordrucken anzugeben.

§8

Aufbereitung von Daten 
aus dem Verwaltungsvollzug

(1) Soweit Verwaltungsstellen des Bundes aufgrund 
nicht-statistischer Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
Daten erheben oder bei ihnen Daten auf sonstige Weise 
anfallen, kann die statistische Aufbereitung dieser Daten 
ganz oder teilweise dem Statistischen Bundesamt übertra­
gen werden. Das Statistische Bundesamt ist mit Einwilli­
gung der auftraggebenden Stelle berechtigt, aus den auf­
bereiteten Daten statistische Ergebnisse für allgemeine 
Zwecke darzustellen und zu veröffentlichen.

(2) Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik 
anordnenden Rechtsvorschrift bleiben unberührt.

§ 12
Trennung und Löschung der Hllfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind, soweit Absatz 2, § 10 Abs. 2, 
§ 13 oder eine sonstige Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmen, zu löschen, sobald bei den statistischen 
Ämtern die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerk­
male auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abge­
schlossen ist. Sie sind von den Erhebungsmerkmalen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert auf­
zubewahren.

(2) Bei periodischen Erhebungen für Zwecke der Bun­
desstatistik dürfen die zur Bestimmung des Kreises der'zu 
Befragenden erforderlichen Hilfsmerkmale, soweit sie für 
nachfolgende Erhebungen benötigt werden, gesondert 
aufbewahrt werden. Nach Beendigung des Zeitraumes der 
wiederkehrenden Erhebungen sind sie zu löschen.

§9
Regelungsumfang

bundesstatistischer Rechtsvorschriften

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvor­
schrift muß die Erhebungsmerkmale, die Hilfsmerkmale, 
die Art der Erhebung, den Berichtszeitraum, den Berichts­
zeitpunkt, die Periodizität und den Kreis der zu Befragen­
den bestimmen.

(2) Laufende Nummern und Ordnungsnummem zur 
Durchführung von Bundesstatistiken bedürfen einer 
Bestimmung in der eine Bundesstatistik anordnenden 
Rechtsvorschrift nur insoweit, als sie Angaben über per­
sönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die über 
die Erhebungs- und Hilfsmerkmale hinausgehen.

§ 13
Adreßdateien

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen 
Ämter der Länder führen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
Adreßdateien, soweit sie Wirtschafts- und Umweltstatisti­
ken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten betref­
fen und erforderlich sind
1. bei der Vorbereitung von Bundesstatistiken

a) zum Nachweis der Erhebungseinheiten,
b) zur Auswahl der in Stichproben nach mathemati­

schen Verfahren einzubeziehenden Erhebungsein­
heiten,

c) zur Aufstellung von Rotationsplänen und zur Be­
grenzung der Belastung zu Befragender,

2. bei der Erhebung von Bundesstatistiken für
a) den Versand der Fragebögen,
b) die Eingangskontrolle und für Rückfragen bei den 

Befragten,

3. zur Aufbereitung von Bundesstatistiken für
a) die Überprüfung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,
b) statistische Zuordnungen, Zusammenführungen 

und Auswertungen,
c) Hochrechnungen bei Stichproben.

§ 10
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(1) Bundesstatistiken werden auf der Grundlage von 
Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erstellt. Erhebungsmerk­
male umfassen Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse, die zur statistischen Venwendung bestimmt 
sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der technischen 
Durchführung von Bundesstatistiken dienen. Für andere 
Zwecke dürfen sie nur verwendet werden, soweit Absatz 2 
oder ein sonstiges Gesetz es zulassen.

(2) Der Name der Gemeinde und die Blockseite dürfen 
für die regionale Zuordnung der Erhebungsmerkmale 
genutzt werden. Die übrigen Teile der Anschrift dürfen für 
die Zuordnung zu Blockseiten für einen Zeitraum bis zu 
vier Jahren nach Abschluß der jeweiligen Erhebung 
genutzt werden. Besondere Regelungen in einer eine Bun­
desstatistik anordnenden Rechtsvorschrift bleiben unbe­
rührt.
(3) Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebiets die 

Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von der durch Stra­
ßeneinmündungen oder vergleichbare Begrenzungen 
umschlossenen Fläche.
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bände zur Beantwortung der ordnungsgemäß gestellten 
Fragen verpflichtet.

(2) Die Auskunftspflicht besteht gegenüber den mit der 
Durchführung der Bundesstatistiken amtlich betrauten 
Stellen und Personen.
(3) Die Antwort ist wahrheitsgemäß, vollständig und 

innerhalb der von den statistischen Ämtern des Bundes 
und der Länder gesetzten Fristen zu erteilen. Bei schrift­
licher Auskunftserteilung ist die Antwort erst erteilt, wenn 
die ordnungsgemäß ausgefüllten Erhebungsvordrucke der 
Erhebungsstelle zugegangen sind. Die Antwort ist, soweit 
in einer Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, für 
den Empfänger kosten- und portofrei zu erteilen.
(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt, können 

die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen 
mündlich oder schriftlich beantwortet werden.
(5) In den Fällen des Absatzes 4 sind bei schriftlicher 

Auskunftserteilung die ausgefüllten Erhebungsvordrucke 
den Erhebungsbeauftragten auszuhändigen oder in ver­
schlossenem Umschlag zu übergeben oder bei der Erhe­
bungsstelle abzugeben oder dorthin zu übersenden.
(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auf­

forderung zur Auskunftserteilung haben keine aufschie­
bende Wirkung.

(2) Zur Führung der Adreßdateien nach Absatz 1 dürfen 
folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aus Wirtschafts­
und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und 
Arbeitsstätten verwendet werden:
1. Namen und Anschriften der Erhebungseinheiten, bei 

Unternehmen auch ihrer Teile, bei Betrieben auch des 
Unternehmenssitzes und der Hauptverwaltung sowie 
Namen der Inhaber oder Leiter der Betriebe,

2. Rechtsform bei Unternehmen,
3. Wirtschaftszweig, Eintragungen in die Handwerksrolle 

und Art der ausgeübten Tätigkeiten,
4. Zahl der tätigen Personen,
5. Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unter­

nehmen oder der Betrieb meldet,
6. Datum der Aufnahme in die Adreßdatei.

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen 
Ämter der Länder teilen sich die Merkmale nach Absatz 2 
und die jeweiligen Änderungen mit, soweit in ihrem 
Zuständigkeitsbereich Adreßdateien geführt werden.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 sind zu löschen, sobald 
die in Absatz 1 genannten Zwecke erfüllt sind.

(5) Die eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvor­
schriften, die die Führung von Dateien vorsehen, bleiben 
unberührt.

§ 16
§ 14

Erhebungsbeauftragte

(1) Werden bei der Durchführung einer Bundesstatistik 
Erhebungsbeauftragte eingesetzt, müssen sie die Gewähr 
für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Erhe­
bungsbeauftragte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen 
Gründen Anlaß zur Besorgnis besteht, daß Erkenntnisse 
aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte zu Lasten der 
Auskunftspflichtigen genutzt werden.
(2) Erhebungsbeauftragte dürfen die aus ihrer Tätigkeit 

gewonnenen Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren 
oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die 
Wahrung des Statistikgeheimnisses nach § 16 und zur 
Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu 
verpflichten, die gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen 
werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit.

(3) Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet, die Anwei­
sungen der Erhebungsstellen zu befolgen. Bei der Aus­
übung ihrer Tätigkeit haben sie sich auszuweisen.

(4) Erhebungsbeauftragte sind über ihre Rechte und 
Pflichten zu belehren.

Geheimhaltung

(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver­
hältnisse, die für eine Bundesstatistik gemacht werden, 
sind von den Amtsträgern und für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten, die mit der Durchführung von 
Bundesstatistiken betraut sind, geheimzuhalten, soweit 
durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist. Dies gilt nicht für
1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffent­

lichung der Befragte schriftlich eingewilligt hat,
2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, 

wenn sie sich auf die in § 15 Abs. 1 genannten öffent­
lichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunfts­
pflicht aufgrund einer eine Bundesstatistik anordnen­
den Rechtsvorschrift besteht,

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder 
den statistischen Ämtern der Länder mit den Einzel­
angaben anderer Befragter zusammengefaßt und in 
statistischen Ergebnissen dargestellt sind,

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffe­
nen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit 
§105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
1985 (BGBl. I S. 2436), gelten nicht für Personen und 
Stellen, soweit sie mit der Durchführung von Bundes-, 
Landes- oder Kommunalstatistiken betraut sind.

(2) Die Übermittlung von Einzelangaben zwischen den 
mit der Durchführung einer Bundesstatistik betrauten Per­
sonen und Stellen ist zulässig, soweit dies zur Erstellung 
der Bundesstatistik erforderlich ist.

§ 15
Auskunftspflicht

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvor­
schrift hat festzulegen, ob und in welchem Umfang die 
Erhebung mit oder ohne Auskunftspflicht erfolgen soll. Ist 
eine Auskunftspflicht festgelegt, sind alle natürlichen und 
juristischen Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts, Personenvereinigungen, Behörden des Bundes 
und der Länder sowie Gemeinden und Gemeindever­
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(3) Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen 
Ämter der Länder die ihren jeweiligen Erhebungsbereich 
betreffenden Einzelangaben für Sonderaufbereitungen auf 
regionaler Ebene übermitteln. Für die Erstellung der Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der 
Länder dürfen sich das Statistische Bundesamt und die 
statistischen Ämter der Länder untereinander Einzel­
angaben aus Bundesstatistiken übermitteln.
(4) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgeben­

den Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch 
nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den ober­
sten Bundes- oder Landesbehörden vom Statistischen 
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall auswei- 
sen. Die Übermittlung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit 
in den eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrif­
ten die Übermittlung von Einzelangaben an oberste Bun­
des- oder Landesbehörden zugelassen ist.
(5) Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen vom 

Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der 
Länder Einzelangaben an die zur Durchführung statisti­
scher Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände übermittelt werden, wenn die Über­
mittlung in einem eine Bundesstatistik anordnenden 
Gesetz vorgesehen ist sowie Art und ümfang der zu 
übermittelnden Einzelangaben bestimmt sind. Die Über­
mittlung ist nur zulässig, wenn durch Landesgesetz eine 
Trennung dieser Stellen von anderen kommunalen Ver­
waltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis 
durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist.

den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Ver­
pflichtete nach Absatz 7 Satz 1 Empfänger von Einzel­
angaben sind.
(9) Die Übermittlung aufgrund einer besonderen Rechts­

vorschrift oder nach den Absätzen 4, 5 oder 6 ist nach 
Inhalt, Stelle, der übermittelt wird, Datum und Zweck der 
Weitergabe von den statistischen Ämtern aufzuzeichnen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzu­
bewahren.

(10) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach Absatz 1 
besteht auch für die Personen, die Empfänger von Einzel­
angaben aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift, 
nach den Absätzen 5, 6 oder von Tabellen nach Absatz 4 
sind. Dies gilt nicht für offenkundige Tatsachen bei einer 
Übermittlung nach Absatz 4.

§ 17
Unterrichtung

Die zu Befragenden sind schriftlich zu unterrichten über
1 Zweck, Art und ümfang der Erhebung,
2. die statistische Geheimhaltung (§ 16),
3. die Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Aus­

kunftserteilung (§ 5 Abs. 2 und § 15),
4 die Trennung und Löschung (§ 12),
5 die Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten 

(§ 14),
6. den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung von 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auffor­
derung zur Auskunftserteilung (§15 Abs. 6),

7. die Hilfs- und Erhebungsmerkmale zur Führung von 
Adreßdateien (§ 13 Abs. 2),

8. die Bedeutung und den Inhalt von laufenden Nummern 
und Ordnungsnummern (§ 9 Abs. 2).

(6) Für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder Einzelangaben an Hochschulen oder 
sonstige Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung übermittelt werden, wenn 
die Einzelangaben nur mit einem unverhältnismäßig gro­
ßen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet 
werden können und die Empfänger Amtsträger, für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflich­
tete nach Absatz 7 sind.
(7) Personen, die Einzelangaben nach Absatz 6 erhalten 

sollen, sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung 
besonders zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger 
oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 
sind. § 1 Abs. 2. 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, Artikel 42), das durch 
Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert 
worden ist, gilt entsprechend. Personen, die nach Satz 1 
besonders verpflichtet worden sind, stehen für die Anwen­
dung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über die 
Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 2, 4, 5, 
§§ 204, 205) und des Dienstgeheimnisses (§ 353 b 
Abs. 1) den für den öffentlichen Dienst besonders Ver­
pflichteten gleich.
(8) Die aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder 

der Absätze 4, 5 oder 6 übermittelten Einzelangaben dür­
fen nur für die Zwecke venvendet werden, für die sie 
übermittelt wurden. In den Fällen des Absatzes 6 sind sie 
zu löschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben durch­
geführt ist. Bei den Stellen, denen Einzelangaben übermit­
telt werden, muß durch organisatorische und technische 
Maßnahmen sichergestellt sein, daß nur Amtsträger, für

§ 18
Statistische Erhebungen 

der Europäischen Gemeinschaften

(1) Die Bundesstatistiken betreffenden Vorschriften die­
ses Gesetzes finden vorbehaltlich der Regelungen in 
Absatz 2 entsprechende Anwendung auf die durch unmit­
telbar geltende Rechtsakte der Europäischen Gemein­
schaften angeordneten Erhebungen, soweit sich aus den 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften nichts 
anderes ergibt.

(2) Soweit die Merkmale der durch unmittelbar geltende 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften angeord­
neten Erhebungen nicht mit den Merkmalen einer eine 
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift überein­
stimmen oder diesen Merkmalen gleichgestellt sind, sind 
die Auskünfte freiwillig, es sei denn, die Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaften sehen eine Auskunfts­
pflicht ausdrücklich vor.

§ 19
Supra- und Internationale Aufgaben 

des Statistischen Bundesamtes

Im supra- und internationalen Bereich hat das Statisti­
sche Bundesamt insbesondere die Aufgabe, an der Vorbe-
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3. aufgrund dieses oder eines sonstigen Bundesgesetzes 
aufbereitet.

Das gleiche gilt, soweit dem Statistischen Bundesamt ent­
sprechende Aufgaben bei der Durchführung der Erhebun­
gen nach § 18 obliegen.

reitung von statistischen Programmen und Rechtsvor­
schriften sowie an der methodischen und technischen 
Vorbereitung und Harmonisierung von Statistiken sowie 
der Aufstellung Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
und sonstiger Gesamtsysteme statistischer Daten für 
Zwecke der Europäischen Gemeinschaften und internatio­
naler Organisationen mitzuwirken und die Ergebnisse an 
die Europäischen Gemeinschaften und internationalen 
Organisationen weiterzuleiten.

§ 25
Aufschiebende Wirkung von Widerspruch 
und Anfechtungsklage bei Landes- und 

Kommunalstatistiken

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß Wider­
spruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur 
Auskunftserteilung bei der Durchführung von Landes- und 
Kommunalstatistiken, die durch Rechtsvorschrift angeord­
net sind, keine aufschiebende Wirkung haben.

§ 20
Kosten der Bundesstatistik

Die Kosten der Bundesstatistik werden, soweit sie bei 
den Bundesbehörden entstehen, vom Bund, im übrigen 
von den Ländern getragen.

§ 26
Überleitungsvorschrift

(1) Soweit die Bundesregierung einen Bundesminister 
oder eine von ihm bestimmte Stelle ermächtigt hat, für 
bestimmte Bundesstatistiken die Aufgaben des § 3 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 ganz oder zum Teil wahrzunehmen, besteht 
die Ermächtigung nur fort, wenn bei der beauftragten 
Stelle die Trennung der mit der Durchführung statistischer 
Aufgaben befaßten Organisationseinheit von den anderen 
Aufgabenbereichen sichergestellt und das Statistikge­
heimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet

§ 21
Verbot der Reidentifizierung

Eine Zusammenführung von Einzelangaben aus Bun­
desstatistiken oder solcher Einzelangaben mit anderen 
Angaben zum Zwecke der Herstellung eines Personen-, 
Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezugs 
außerhalb der Aufgabenstellung dieses Gesetzes oder der 
eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift ist un­
tersagt.

ist.
§ 22

Strafvorschrift

Wer entgegen § 21 Einzelangaben aus Bundesstatisti­
ken oder solche Einzelangaben mit anderen Angaben 
zusammenführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Soweit Erhebungen aufgrund bereits geltender eine 
Bundesstatistik anordnender Rechtsvorschriften durchge­
führt werden, dürfen die Angaben als Hilfsmerkmale 
erfragt werden, die zur technischen Durchführung erfor­
derlich sind und folgende Zweckbestimmung haben:
1. Feststellung der Identität der zu Befragenden und 

Durchführung erforderlicher Rückfragen sowie Bestim­
mung der Anschrift für das Auskunftsersuchen, wie 
Namen und Anschriften, Telefon- und Telexnummern,

2. statistische Zuordnung der zu Befragenden, wie die 
Zugehörigkeit zum Kreis der zu Befragenden und zur 
Art der wirtschaftlichen Tätigkeit,

3. Zuordnung und Bewertung der Erhebungsmerkmale,
4. Kennzeichnung des Betroffenen.
Kennzeichnungen nach Nummer 4 sind vorbehaltlich 
besonderer Rechtsvorschrift nur zulässig, soweit sie von 
den statistischen Ämtern des Bundes oder der Länder den 
Betroffenen nicht zugeordnet werden können.
(3) Soweit in Rechtsvorschriften, die eine Bundesstati­

stik anordnen und die vor dem 31. Dezember 1984 in Kraft 
getreten sind, eine über § 16 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 
hinausgehende Übermittiung von Einzelangaben vorgese­
hen ist, treten diese Regelungen spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft.
(4) Eine Auskunftspflicht ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 

auch festgeiegt, soweit Erhebungen aufgrund bereits gel­
tender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvorschrif­
ten durchgeführt werden und die Antwort nicht ausdrück­
lich freigestellt ist. Die Bundesregierung erstattet dem 
Deutschen Bundestag bis zum 1. Januar 1988 einen 
Bericht zu der Frage, bei welchen Statistiken eine gesetz­
liche Auskunftspflicht der zu Befragenden besteht und in

§ 23
Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 Satz 1 
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer entgegen § 11 
Abs. 1 die Antworten nicht auf den Erhebungsvordrucken 
in der vorgegebenen Form erteilt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu zehntausend Deutsche Mark geahndet werden.

§ 24
Verwaltungsbehörde Im Sinne des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Venwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Statistische 
Bundesamt, soweit es Bundesstatistiken
1. nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in Verbindung mit 

§ 6 Atjs. 1 vorbereitet oder
2. nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, auch in Verbindung 

mit § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 erhebt oder
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welchem Umfang sie unter Bewertung des Zwecks der 
Statistik, der Interessen ihrer Nutzer und der Belastung der 
zu Befragenden fortbestehen sollte. Darüber hinaus ist in 
dem Bericht darzulegen, ob und inwieweit der mit diesem 
Gesetz verfolgte Zweck zu weiteren Änderungen einzel­
statistischer Rechtsvorschriften Anlaß geben kann.

§ 28
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 26 Abs. 1 am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. § 26 Abs. 1 tritt am 
1. Januar 1989 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes treten
1. das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 

14. März 1980 (BGBl. I S. 289),
2. die Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfol­

gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
Bereich der Statistik für Bundeszwecke vom 
20. Dezember 1968 (BGBl. I S. 1410)

außer Kraft.

§ 27
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des 
Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. Rechts­
verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Über­
leitungsgesetzes.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und 
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn, den 22. Januar 1987

Der Bundespräsident 
Weizsäcker

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister des Innern 
Dr. Zimmermann
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Verordnung
der Landesregierung und des 

Finanzministeriums zur Durchführung 
des Volkszählungsgesetzes 1987

Vom 30. Juni 1986 (GBL. S. 252)
Es wird verordnet auf Grund von
1. § 9 Abs.3 des Gesetzes über eine Volks-, Berufs-, 

Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzäh­
lung (Volkszählungsgesetz 1987) vom 8.Novem­
ber 1985 (BGBl. I S. 2078).

2. § 60 Abs.l und § 129 Abs.4 der Gemeindeord­
nung für Baden-Württemberg (Gemeindeord­
nung - GemO) in der Fassung vom 3.0ktober 
1983 (GB1.S.578), § 28 Abs.l des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fas­
sung vom 16. September 1974 (GBl., S.408) und 
§ 51 Abs.2 Satz 1 der Landkreisordnung für Ba­
den Württemberg (Landkreisordnung - LKrO) 
in der Fassung vom 22. Dezember 1975 (GBl. 
1976 S.40),

3. § 95 Abs 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für Baden-Württemberg (Landesverwaltungs- 
verfahrensgesetz) - LVwVfG) vom 21. Juni 1977 
(GB1.S.277) im Einvernehmen mit dem Innenmi­
nisterium,

4. § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes (LVG) 
in der Fassung vom 2.Januar 1984 (GBl. S.lOl),

5. § 36 Abs.2 des Gesetzes über Ordnungswidrig­
keiten (OWiG) vom 24.Mai 1968 (BGBl. IS.481):

1. den Gemeinden mit mehr als 8000 Einwohnern,
2. im übrigen den Landkreisen.

Maßgebend ist die vom Statistischen Landesamt 
zum 30.Juni 1985 festgestellte Einwohnerzahl.
(2) Die Gemeinden und Landkreise nehmen die ih­
nen nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. 
Sie richten örtliche Erhebungsstellen ein.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.2 sind die 
Gemeinden verpflichtet, die Landkreise bei der Er­
füllung ihrer Aufgabe zu unterstützen, insbesonde­
re durch die Vorbereitung der Erhebungsunterla­
gen, die Benennung der Zähler und die Festlegung 
ihrer Arbeitsbezirke sowie auf Anforderung durch 
die Bereitstellung eines gegen unbefugten Zutritt 
gesicherten Raumes zur Bearbeitung und Aufbe­
wahrung der Erhebungsunterlagen.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.2 hat der 
Landkreis die örtliche Durchführung der Volkszäh­
lung 1987

1. der Gemeinde oder
2. der Verwaltungsgemeinschaft, der die Gemein­

de angehört,
zu übertragen, wenn die Gemeinde, im Falle der 
Nummer 2 die Verwaltungsgemeinschaft, dies bis 
spätestens 15.August 1986 beantragt und dabei 
nachweist, daß die Trennung der örtlichen Erhe­
bungsstelle von anderen Verwaltungsstellen nach 
Maßgabe des § 4 gewährleistet ist. Die Übertragung 
auf die Verwaltungsgemeinschaft kann für einzelne 
oder alle Mitgliedsgemeinden erfolgen.

§ 1
Zuständigkeit des Statistischen Landesamtes

Zuständige Behörde für die Durchführung der 
Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeits­
stättenzählung nach dem Volkszählungsgesetz 1987 
(Volkszählung 1987) ist das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg, soweit nichts anderes be­
stimmt ist.

§4
§2 Trennung der Erhebungsstelle von anderen 

Verwaltungsstellen
(1) Die Erhebungsstellen sind räumlich, organisato­
risch und personell von anderen Verwaltungsstellen 
zu trennen.
(2) Die Räumlichkeiten der Erhebungsstellen, in de­
nen Unterlagen für die Durchführung der Erhebun­
gen bearbeitet oder aufbewahrt werden, sind gegen 
unbefugten Zutritt zu sichern. Zutritt zu der Erhe­
bungsstelle dürfen nur die dort tätigen Personen, die 
von der Erhebungsstelle bestellten Zähler, die in Ab­
satz 3 genannten Personen und die für die Fachauf­
sicht zuständigen Bediensteten der Fachaufsichtsbe­
hörden (§ 8) haben.

Überörtliche Erhebungsstellen

(1) Die Aufgaben der überörtlichen Erhebungsstel­
len obliegen den Landkreisen, den Stadtkreisen und 
den großen Kreisstädten. Diese nehmen die ihnen 
insoweit obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung wahr.
(2) Die überörtlichen Erhebungsstellen sammeln 
die ausgefüllten Erhebungsvordrucke der örtlichen Er­
hebungsstellen und leiten sie dem Statistischen 
Landesamt zu.

§3
Örtliche Erhebungsstellen

(1) Die örtliche Durchführung der Volkszählung 1987 
obliegt
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(3) Die Erhebungsslellen unterstehen unmittelbar,

1. wenn sie bei der Gemeinde eingerichtet werden, 
dem Bürgermeister oder dem zuständigen Beige­
ordneten,

2. wenn sie beim Landkreis eingerichtet werden,

dem Landrat oder seinem ständigen allgemei­
nen Stellvertreter,

3. wenn sie bei der Verwaltungsgemeinschaft ein­
gerichtet werden,
a) bei Gemeindeverwaltungsverbänden dem 

Verbandsvorsitzenden,
b) bei vereinbarten Verwaltungsgemeinschaf­

ten dem Bürgermeister oder dem zuständigen 
Beigeordneten der erfüllenden Gemeinde.

(4) Die in den Erhebungsstellen tätigen Personen 
müssen Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwie­
genheit bieten. Während des Zeitraums, in dem sie 
einer Erhebungsstelle zugeteilt sind, dürfen sie nicht 
mit anderen Aufgaben des Verwaltungsvollzugs be­
traut werden. Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit ge­
wonnenen Erkenntnisse über Auskunftpflichtige 
nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke 
verwenden. Vor Beginn ihrer Tätigkeit in der Erhe­
bungsstelle sind sie auf die Wahrung des Statistikge­
heimnisses und zur Geheimhaltung auch solcher Er­
kenntnisse über Auskunftspflichtige schriftlich zu 
verpflichten, die gelegentlich ihrer Tätigkeit gewon­
nen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Been­
digung der Tätigkeit in der Erhebungsstelle. Zähler 
(§ 6) dürfen nicht in der Erhebungsstelle tätig sein.

(5) Die Trennung der Erhebungsstellen von anderen 
Verwaltungsstellen nach den Absätzen 1 bis 4 ist 
vom Beginn der Bearbeitung und Aufbewahrung 
von Erhebungsvordrucken mit Einzelangaben bis zu 
deren Ablieferung durchzuführen. Die personelle 
Trennung nach Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für die Zeit 
zwischen dem Abschluß der Gebäudezählung (§ 1 
Abs.3 des Volkszählungsgesetzes 1987) und dem 
Zählungsstichtag.
(6) Die in Absatz 3 genannten Personen erlassen für 
die ihnen unterstellten Erhebungsstellen eine 
Dienstanweisung, die mindestens folgende Rege­
lungen enthält:

1. Bestimmung der Räumlichkeiten für die Erhe­
bungsstelle,

2. Maßnahmen zur Sicherung dieser Räumlichkei­
ten gegen unbefugten Zutritt,

3. Zugangsberechtigung zu den Räumlichkeiten 
der Erhebungsstelle,

4. Maßnahmen zur Kontrolle der Zugangsberech­
tigung,

5. Geschäftsverteilung, Vertretung und Dienstauf­
sicht in der Erhebungsstelle.

§5

Zählungsleiter
Als Leiter jeder Erhebungsstelle ist ein Zählungs­
leiter sowie dessen Stellvertreter zu bestellen. Der 
Zählungsleiter hat die vorbereitenden Maßnahmen für 
die Erhebung zu veranlassen, die Erhebung zu leiten 
und die Aufsicht über das Personal der Erhebungs­
stelle sowie über die Zähler zu führen.

§6

Bestellung und Beaufsichtigung der Zähler
(1) Die örtlichen Erhebungsstellen haben die für die. 
Durchführung der Erhebung benötigten ehrenamtli­
chen Zähler auszuwählen, zu bestellen, nach Maß­
gabe des § 10 Abs.4 des Volkszählungsgesetzes 
1987 auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses 
schriftlich zu verpflichten und über ihre Rechte und 
Pflichten zu belehren. Für die Auswahl und den Ein­
satz der Zähler gelten die Vorschriften des § 10 
Abs.2, 3 und 5 des Volkszählungsgesetzes 1987.

(2) Die Zähler unterstehen dem Weisungsrecht der 
örtlichen Erhebungsstellen ( § 10 Abs.6 des Volks­
zählungsgesetzes 1987). Sie haben insbesondere 
darauf zu achten, daß die Erhebungseinheiten voll­
zählig erfaßt werden.

§7

Sicherung der Erhebungsunterlagen
(1) Die für die Erhebungsstelle bestimmten Eingän­
ge sind dieser unverzüglich und ungeöffnet zuzulei­
ten.
(2) Die Zähler haben die Erhebungsvordrucke mit 
Einzelangaben so zu handhaben und aufzubewah­
ren, daß Einzelangaben Unbefugten nicht bekannt 
werden. Sie haben die ausgefüllten Erhebungsbo­
gen nach Abschluß der Erhebung unverzüglich der 
örtlichen Erhebungsstelle auszuhändigen.

(3) Die Erhebungsstellen haben alle Erhebungsun­
terlagen, die Einzelangaben enthalten, sicher aufzu­
bewahren. Sie haben dafür Sorge zu tragen, daß die 
Erhebungsunterlagen während und außerhalb der 
Dienstzeit Unbefugten nicht zugänglich sind.

(4) Erhebungsunterlagen, die Einzelangaben ent­
halten, dürfen weder ganz oder teilweise abge­
schrieben noch auf andere Weise vervielfältigt wer­
den, soweit dies nicht für Zwecke der Vervollständi­
gung oder Berichtigung der Erhebungsbogen oder 
zur Durchführung eines Rechtsbehelfsverfahrens, 
eines Vollstreckungsverfahrens oder eines Bußgeld­
verfahrens im Zusammenhang mit der Auskunfts­
pflicht nach § 12 des Volkszählungsgesetzes 1987 er­
forderlich ist.
(5) Die örtlichen Erhebungsstellen haben, vorbehalt­
lich näherer Weisung des Statistischen Landesamtes,
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unverzüglich die ausgefüllten Erhebungsvordrucke, 
die in § 15 Abs.6 des Volkszählungsgesetzes 1987 
genannten Datenträger sowie alle sonstigen Erhe­
bungsunterlagen, die Einzelangaben enthalten, 
über die überörtlichen Erhebungsstellen dem Stati­
stischen Landesamt zuzuleiten. Dafür ist das vom 
Statistischen Landesamt bereitgestellte Verpak- 
kungsmaterial zu verwenden. Es ist sicherzustellen, 
daß beim Transport Unbefugte keine Einsicht in die 
Erhebungsunterlagen nehmen können.

§9
Zuständigkeit für Ordnungswidrigkeiten

Abweichend von § 4 Nr.22 der Verordnung der Lan­
desregierung über Zuständigkeiten nach dem Ge­
setz über Ordnungswidrigkeiten (OWiZuVO) vom
3.Dezember 1974 (GBl. S.524), geändert durch Ver­
ordnung vom 24.Februar 1982 (GBl. S.74), sind die 
Körperschaften, bei denen die örtliche Erhebungs­
stelle eingerichtet ist, zuständig für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 14 
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke 
vom 14.März 1980 (BGBl. 1. S.289), soweit es sich um 
die Erfüllung der Auskunftspflicht nach § 12 des 
Volkszählungsgesetzes 1987 handelt.

§8

Fachaufsichtsbehörden

Die Erhebungsstellen unterliegen der Fachaufsicht

1. des Finanzministeriums,
2. des Statistischen Landesamles,

3. des Regierungspräsidiums,

4. des Landratsamtes, soweit sie bei einer Gemein­
de oder bei einer Verwaltungsgemeinschaft ein­
gerichtet sind, die der Rechtsaufsicht des Land­
ratsamtes untersteht.

Das Weisungsrecht der Fachaufsichtsbehörden ist
unbeschränkt.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün­
dung in Kraft.

Stuttgart, den 30. Juni 1986
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

SPÄTH WEISER MAYER-VORFELDER
SCHÄFERDR. EYRICH HERZOG

RUDER GERSTNER

Finanzministerium:
DR. PALM
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zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1987 

(VwV-VZG 1987)

Vom 1. Oktober 1986 - Az. VII B 4 - 206/86 -

Personen, Überwachung der Sicherheitsvorkehrun­
gen durch den Zählungsleiter) ist sicherzustellen, daß 
die Räumlichkeiten der Erhebungsstelle nicht von 
unbefugten Personen betreten werden.
Zutritt zu der Erhebungsstelle haben
a) die in § 4 Abs. 2 i. V. mit Abs. 3 DVO VZG 1987 

genannten Personen,
b) nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 des Landesdatenschutzge­

setzes (LDSG) vom 4. Dezember 1979 (GBl. 
S.534) der Landesbeauftragte für den Daten­
schutz und seine Beauftragten und

c) bei Unglücksfällen die eingesetzten Rettungshel-

Auf Grund von § 4 Abs. 2 Nr. 2 des Landesverwaltungsge­
setzes (LVG) in der Fassung vom 2.Januar 1984 (GBl. 
S. 101) und der Verordnung der Landesregierung und des 
Finanzministeriums zur Durchführung des Volkszählungs­
gesetzes 1987 (DVO VZG 1987) vom 30. Juni 1986 (GBl. 
S.252) wird zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 
1987 (VZG 1987) vom 8. November 1985 (BGBl. I S. 2078) 
im Einvernehmen mit dem Innenministerium folgendes be­
stimmt:
1 Die Erhebungsstelle
1.1 Räumliche Trennung

Die Erhebungsstelle ist von anderen Dienststellen 
der Verwaltung räumlich getrennt, wenn sie über 
mindestens einen eigenen Raum verfügt, in dem aus­
schließlich Aufgaben der Volkszählung 1987 wahrge­
nommen werden.
Durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Anbringen von 
Sicherheitsschlössern, Ausgabe von Schlüsseln gegen 
Nachweis an Zugangsberechtigte, Verschließen des 
Raumes auch bei kurzfristiger Abwesenheit der Zu­
gangsberechtigten, spezielle Ausweise für befugte

fer.
Die in § 4 Abs. 3 DVO VZG 1987 genannten Perso­
nen dürfen keine Einsicht in ausgefüllte Erhebungs­
unterlagen nehmen.
Techiüsches Personal (z.B. Reinigungskräfte und 
Handwerker) darf die Räumlichkeiten der Erhe­
bungsstelle nur betreten, wenn ein Mitarbeiter der 
Erhebungsstelle anwesend oder auf andere Weise si-
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chergestellt ist. daß kein Einblick in ausgefüllte Erhe­
bungsvordrucke genommen werden kann.
Die Zugangsberechtigung ist im einzelnen in einer 
Dienstanweisung festzulegen. Die räumliche Tren­
nung muß sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Dienststunden sichergestellt werden.
Die Rückgabe ausgefüllter Erhebungsunterlagen ist 
außerhalb der Räumlichkeiten der Erhebungsstelle 
nur zulässig, wenn dabei das Statistikgeheimnis ge­
wahrt ist.

1.2 Organisatorische Trennung
Die Erhebungsstelle darf organisatorisch nicht mit 
anderen Dienststellen der Verwaltung verbunden 
sein. Sie ist unmittelbar einer der in § 4 Abs. 3 DVO 
VZG 1987 aufgeführten Personen zu unterstellen. Es 
ist ein Zählungsleiter sowie dessen Stellvertreter 
nach § 5 DVO VZG 1987 zu bestellen.

1.3 Personelle Trennung
Grundsätzlich kann jeder Mitarbeiter der Verwal­
tung für eine Tätigkeit in der Erhebungsstelle abge­
ordnet werden. Um das Vertrauen der Bevölkerung 
in die Zählung zu erhöhen und um Mißverständnisse 
von vornherein auszuschließen, wird empfohlen, in 
der Erhebungsstelle keine Mitarbeiter aus dem Be­
reich des Einwohnermeldewesens einzusetzen, so­
fern dies die personelle Ausstattung der Körperschaft 
zuläßt. Für die Tätigkeit in der Erhebungsstelle kann 
auch neues geeignetes Personal eingestellt werden. 
Das Gebot der strikten personellen Trennung verbie­
tet es. daß die in der Erhebungsstelle eingesetzten 
Mitarbeiter während der Dauer der Zuteilung zur Er­
hebungsstelle mit anderen Verwaltungsaufgaben be­
traut werden. Mitarbeiter der Erhebungsstelle dür­
fen deshalb in Zeiten einer geringeren Arbeitsbela­
stung in der Erhebungsstelle nicht stundenweise an­
dere Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Anderer­
seits kann das Personal der Erhebungsstelle während 
der Zählung verstärkt oder verringert werden.
Die erstmalige Zuteilung der Mitarbeiter der Erhe­
bungsstelle erfolgt schriftlich. Der Zählungsleiter hat 
eine Liste zu führen, in der die Namen der Mitarbei­
ter der Erhebungsstelle unter Angabe des Datums 
der erstmaligen Zuteilung, der Aufnahme und der 
Beendigung der Tätigkeit in der Erhebungsstelle ein­
zutragen sind.
Es empfiehlt sich, die Erhebungsstelle nicht von 
vornherein mit dem endgültigen Personalbestand 
auszustatten, sondern mit der Zunahme des Rück­
laufs ausgefüllter Erhebungsunterlagen entspre­
chend aufzustocken.

1.4 Zeitraum der Trennung
Die Trennung der Erhebungsstelle von anderen Ver­
waltungsstellen muß zu dem Zeitpunkt vollzogen 
sein, in dem der erste ausgefüllte Erhebungsvordruck 
mit Einzelangaben in der Erhebungsstelle bearbeitet 
und aufbewahrt wird. Der Beginn der Bearbeitung ist 
vom Zählungsleiter schriftlich festzuhalten. Zur 
Durchführung der Vorbereitungsarbeiten (z.B. Ver­
sendung der Erhebungsbogen für die Gebäudevorer-

hebung, Auswahl und Bestellung der Zähler, Erstel­
lung der Unterlagen für die Zähler) ist die Trennung 
nicht erforderlich. Dasselbe gilt, solange in verschlos­
senen Umschlägen eingegangene Briefsendungen 
mit Erhebüngsbogen nicht geöffnet und unverschlos­
sen eingegangene Briefsendungen mit Erhebungsbo­
gen unverzüglich verschlossen werden. In diesem Fall 
sind die Umschläge in einem Behältnis oder einem 
Raum sicher unter Verschluß zu nehmen.

1.4.1 Gebäudevorerhebung
Die Trennung der Erhebungsstelle von anderen Ver­
waltungsstellen beginnt mit der Bearbeitung und 
Aufbewahrung der ausgefüllten Erhebungsvordruk- 
ke der Gebäudevorerhebung. Die personelle Tren­
nung gilt bis zur Haupterhebung nicht mehr, sobald 
alle ausgefüllten Erhebungsunterlagen nach Ab­
schluß der Bearbeitung in einem Behältnis oder ei­
nem Raum der Erhebungsstelle sicher unter Ver­
schluß genommen worden sind.

Haupterhebung
Die Trennung gilt wieder in vollem Umfang vom Be­
ginn der Bearbeitung und Aufbewahrung von Erhe­
bungsvordrucken mit Einzelangaben bis zur Abliefe­
rung der Erhebungsunterlagen an die überörtliche 
Erhebungsstelle oder an das Stat. Landesamt nach 
§ 7 Abs. 5 DVO VZG 1987.

Verwendungs- und Verwertungsverbot 
Das in § 9 Abs. 2 Satz 1 VZG 1987 geregelte Verwen­
dungs- und Verwertungsverbot gilt für alle Erkennt­
nisse über Auskunftspflichtige auch gegenüber den­
jenigen Personen, denen das Personal der Erhe­
bungsstelle außerhalb der Tätigkeit in der Erhe­
bungsstelle auskunftspflichtig ist (z.B. Vorgesetzte).

Verpflichtung
Für die schriftliche Verpflichtung der Mitarbeiter der 
Erhebungsstelle nach § 9 Abs. 2 Satz 2 VZG 1987 ist 
das in Anlage 1 abgedruckte Muster zu verwenden.

Verfahren in der Erhebungsstelle
Der Zählungsleiter hat darauf zu achten, daß alle 
durch Rechtsvorschrift oder Dienstanweisung vorge­
sehenen Schutzvorkehrungen zur Wahrung des Stati­
stikgeheimnisses (z.B. Durchführung der räumli­
chen, organisatorischen und personellen Trennung, 
Postlauf. Aufbewahrung der Erhebungsvordrucke, 
Bearbeitung nur in der Erhebungsstelle. Vervielfälti­
gungsverbot) eingehalten werden. Die Erhebungs­
stelle steht für Rückfragen der Auskunftspflichtigen 
und der Zähler zur Verfügung. Dabei ist sicherzustel­
len. daß sowohl die Zähler als auch die Auskunfts­
pflichtigen keinen Einblick in ausgefüllte Erhebungs­
unterlagen nehmen können. Die Erhebungsstelle un­
terstützt die Zähler bei der Wahrnehmung ihrer Auf­
gaben.
Die Erhebungsstelle hat ausgehende Postsendungen, 
die Erhebungsvordrucke mit Einzelangaben enthal­
ten, der Poststelle in verschlossenen Umschlägen zu­
zuleiten.

1.4.2

1.5

1.6

/2
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durch diese Verpflichtung nicht unterbrochen wer­
den, gleichviel, ob es sich um den technischen Dienst 
lebenswichtiger öffentlicher Betriebe (z.B. des Ver­
kehrs, der Elektrizitäts- und Wasserversorgung) han­
delt oder um sonstige lebenswichtige öffentliche 
Dienste (z.B. Feuerwehr, Kranken- und Heilanstal­
ten, Strafvollzugsbehörden). Die Leiter der Landes­
behörden und Landesbetriebe sind verpflichtet, den 
als Zähler herangezogenen Bediensteten nach dem 
Zählungsstichtag für drei Arbeitstage Dienstbefrei­
ung unter Fortzahlung der Bezüge zu gewähren. Da­
bei ist ggf. in Kauf zu nehmen, daß einzelne Dienst­
stellen zeitweise für den Publikumsverkehr geschlos­
sen bleiben müssen.
Die Erhebungsstellen können für ihre Einsatzpla­
nung von den Landesbehörden und Landesbetrieben 
die erforderlichen Auskünfte über ihre einsatzfähi­
gen Bediensteten einholen.

3.4 Einsatz in der Nachbarschaft
Zähler dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe ihrer 
Wohnung (Nachbarschaft) eingesetzt werden. Auf 
keinen Fall darf ein Zähler in dem Arbeitsbezirk, in 
dem er selbst wohnt, als Zähler tätig werden. Dage­
gen darf ein Arbeitsbezirk einem Zähler auch dann 
zugeteilt werden, wenn die Person des Zählers einzel­
nen Auskunftspflichtigen des betreffenden Bezirks 
bekannt ist.

Der Erhebungsstelle ist es untersagt, statistische Auf­
bereitungen der erhobenen Daten selbst vorzuneh­
men oder durch Dritte vornehmen zu lassen.
Die Vorschriften für die Erhebungsstelle gelten nicht 
für das Widerspruchsverfahren bei der Wider­
spruchsbehörde, das verwaltungsgerichtliche Verfah­
ren und das Bußgeldverfahren.

3 Zähler
3.1 Auswahl der Zähler 

Die Zähler sind von der örtlichen Erhebungsstelle 
auszuwählen und zu bestellen. Dabei sollen in erster 
Linie solche Personen als Zähler ausgewählt werden, 
die sich für diese Aufgabe freiwillig melden und dafür 
geeignet erscheinen. Ein Zähler kann nur von der Er­
hebungsstelle zwangsweise bestellt werden, in deren 
Zuständigkeitsbereich er seine Hauptwohnung hat. 
Personen unter 16 Jahren dürfen nicht als Zähler ein­
gesetzt werden. Minderjährige Personen, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen nur auf eige­
nen Wunsch und bei Vorliegen einer schriftlichen 
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter als Zähler be­
stellt werden.
Die Bestellung von Ausländern als Zähler ist zu­
lässig.

3.2 Pflicht zur Übernahme der Zählertätigkeit 
Zur Übernahme der ehrenamtlichen Zählertätigkeit 
ist jeder Deutsche vom vollendeten 18. bis zum voll­
endeten 65. Lebensjahr verpflichtet. Zu befreien ist, 
wem eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder 
anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet werden 
kann. Zur Beurteilung, ob ein anderer wichtiger 
Grund vorliegt, können die Fälle des § 16 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1,4 und 7 der Gemeindeordnung (GemO) oder 
des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1,5 und 8 der Landkreisord­
nung (LKrO) entsprechend herangezogen werden.
Die Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler ist auf 
§ 10 Abs. 2 VZG 1987 zu stützen. Rechtsgrundlage 
für die Bestellung ist daneben bei Bürgern der Ge­
meinde (§ 12 GemO) die Vorschrift des § 15 GemO 
und bei wahlberechtigten Kreiseinwohnern (§ 10 
LKrO) die Vorschrift des § 11 LKrO.

3.3 Verpflichtung der Träger der öffentlichen 
Verwaltung
Wenn die Erhebungsstelle nicht genügend Freiwillige 
für die Zählertätigkeit gewinnen kann, soll sie vor­
wiegend auf Angehörige des öffentlichen Dienstes 
(Bedienstete des Bundes, des Landes, der Gemein­
den und Gemeindeverbände sowie sonstiger Körper­
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts) zu­
rückgreifen. Die Leiter der Behörden, Dienststellen 
und Schulen des Landes sollen darauf hinwirken, daß ^ 
sich ihre Mitarbeiter freiwillig für die ehrenamtliche 
Tätigkeit zur Verfügung stellen. Nach § 10 Abs. 3 
VZG 1987 sind die Träger der öffentlichen Verwal­
tung (Bund, Länder usw.) verpflichtet, den Erhe­
bungsstellen auf Anforderung Bedienstete zu benen­
nen und für die Zählertätigkeit freizustellen. Le­
benswichtige Tätigkeiten öffentlicher Dienste dürfen

3.5 Interessenkollision
Polizeivollzugsbeamte und Bedienstete der Steuer­
verwaltung sowie Staats- und Amtsanwälte dürfen 
auch dann nicht als Zähler bestellt werden, wenn eine 
konkrete Interessenkollision nicht feststellbar ist. Ob 
und wann in anderen Fällen Interessenkollisionen 
vorliegen, muß im Einzelfall von der Erhebungsstelle 
nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt werden; 
die subjektive Einschätzung des Betroffenen ist nicht 
ausschlaggebend. Mitarbeiter des Einwohnermelde­
amts dürfen nicht in der Gemeinde, in der sie ange­
stellt sind, als Zähler bestellt werden.

3.6 Bestellung und Verpflichtung der Zähler
Für die Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler ist das 
in Anlage 2, bei Ablehnung der Zählertätigkeit das in 
Anlage 3 abgedruckte Muster zu verwenden. Die ^ 
Zähler sind auf die Wahrung des Statistikgeheimnis- ^ -3 
ses und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnis­
se über Auskunftspflichtige schriftlich zu verpflich­
ten, die gelegentlich der Zählertätigkeit gewonnen 
werden (§ 10 Abs. 4 VZG 1987). Dafür ist das in An­
lage 4 abgedruckte Muster zu verwenden.

Verbindung anderer Erhebungen mit der Volkszäh­
lung 1987
Um die Akzeptanz der Zählung nicht zu gefährden, 
dürfen die Gemeinden und Gemeindeverbände in 
zeitlicher und organisatorischer Verknüpfung mit der 
Volkszählung 1987 keine anderen, auch keine freiwil­
ligen statistischen Erhebungen durchführen.
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5 Die Erhebungsstelle darf den zur Durchführung von 
Rechtsbehelfs- und Bußgeldverfahren zuständigen 
Stellen mitteilen, welche Angaben ein Auskunfts­
pflichtiger verweigert hat und Erhebungsunterlagen 
vorlegen, soweit sie für das betreffende Verfahren er­
forderlich sind.

7.1 Verwaltungszwangsmaßnahmen
Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Re­
geln des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vom 12.März 1974 (GBl. S.93). Der Bescheid, mit 
dem ein Auskunftspflichtiger zur Erteilung der Aus­
kunft im Rahmen der Volkszählung 1987 aufgefor­
dert wird (Heranziehungsbescheid), ist mit der An­
drohung eines Zwangsgeldes zu verbinden. Im Re­
gelfall ist ein Zwangsgeld von zweihundert Deutsche 
Mark anzudrohen. Zur Erfüllung der Auskunfts­
pflicht ist dem Pflichtigen eine angemessene Frist zu 
bestimmen. Der Pflichtige ist gleichzeitig darauf hin­
zuweisen, daß Widerspruch imd Anfechtungsklage 
gegen den Heranziehungsbescheid keine aufschie­
bende Wirkung haben (§12 Abs. 5 VZG 1987). 
Kommt der Betroffene der Verpflichtung innerhalb 
der gesetzten Frist nicht nach, ist das angedrohte 
Zwangsgeld festzusetzen und im Regelfall ein weite­
res Zwangsgeld in Höhe von vierhundert Deutsche 
Mark anzudrohen.

7.2 Bußgeldverfahren
Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Deutsche 
Mark und höchstens zehntausend Deutsche Mark 
(§ 14 Abs. 2 BStatG). Grundlage für die Zumessung 
der Geldbuße ist neben der Bedeutung der Ord­
nungswidrigkeit der Vorwurf, der den Täter trifft. 
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters 
können berücksichtigt werden.
Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.

Konkretisierung der Aufgaben der Fachanfsichtsbe- 
hörden
Das Regierungspräsidium und das Landratsamt üben 
ihr Weisungsrecht als Fachaufsichtsbehörde nach § 8 
DVO VZG 1987 nur in Widerspruchsverfahren im 
Zusammenhang mit der Zählerbestellung nach § 10 
Abs. 1 Satz 2 VZG 1987 und der Auskunftspflicht 
nach § 12 VZG 1987 aus.

6 Gemeindeliste
Bei den örtlichen Erhebimgsstellen verbleibt für jede 
Gemeinde eine Gemeindeliste. Die Gemeindeliste 
enthält die Nummern der Blockseiten und der Bau­
blöcke sowie für jede Blockseite und für jeden Bau­
block die Straßen und Hausnummern, die Nummern 
der Regionallisten und die 2^hl der ausgefüllten Per­
sonenbogen und Arbeitsstättenbogen der betreffen­
den Regionalliste. Den Gemeinden, die nicht die 
Aufgabe der örtlichen Erhebungsstelle wahmehmen, 
ist die jeweilige Gemeindeliste nach Auflösung der 
zuständigen örtlichen Erhebungsstelle zu übergeben. 
Die Gemeindelisten dürfen nicht für Zwecke des Ver­
waltungsvollzugs, insbesondere nicht für Melderegi­
sterberichtigungen verwendet werden. Sie sind zu 
vernichten, sobald die Ergebnisse der Volkszählung 
1987 der jeweiligen Gemeinde in kleinräumiger Glie­
derung nach Blockseiten übermittelt worden sind 
und die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde vom 
Statistischen Landesamt bestandskräftig festgestellt
ist.

7 Auskunftsverweigerung
Bei Auskunftsverweigerungen kann die Erhebungs­
stelle gegen die Auskunftspflichtigen Verwaltungs­
zwangsmaßnahmen ergreifen. Daneben kann die 
Körperschaft, bei der die Erhebungsstelle eingerich­
tet ist, Bußgeldverfahren einleiten. Die Auskunfts­
pflichtigen sind im Regelfall zunächst mit Zwangs­
maßnahmen zur Erfüllung der Auskunftspflicht an­
zuhalten.

8

GABI. S. 945(Az. nach dem kommunalen Aktenplan: 065.02)
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Anlage 1
Volkszählung 1987 

- Einsatz in der Erhebungsstelle -

Muster

Stadt / Gemeinde / Landkreis 
- Erhebungsstelle -

Niederschrift
über die Verpflichtung und Belehrung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Erhebungsstelle

im Rahmen der Volkszählung 1987
Ich erkläre, daß ich auf Grund von § 9 Abs. 2 des Volkszählungsgesetzes 1987 (VZG1987) vom 8. November 1985 (BGBl. I 
S. 2078) auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses hach § 11 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom 
14. März 1980 (BGBl. IS. 289) und auf Grund von § 7 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 4. Dezember 1979 
(GBl. S.534) auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 7 Abs. 1 LDSG verpflichtet worden bin.
Es ist mir bei Strafandrohung untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen Zweck als dem der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung zu nutzen. Die aus der Tätigkeit in der Erhebungsstelle gewonnenen Erkenntnisse über 
Auskunftspflichtige habe ich geheimzuhalten und darf sie nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden 
(absolutes Verwertungsverbot nach § 9 Abs. 2 VZG 1987). Die Geheimhaltungspflicht gilt auch für solche Erkenntnisse über 
Auskunftspflichtige, die mir gelegentlich meiner Tätigkeit in der Erhebungsstelle bekannt werden.
Ich wurde belehrt, daß die o.g. Pflichten auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen, und daß Verstöße gegen das 
Datengeheimnis und die statistische Geheimhaltung oder das absolute Verwertungsverbot nach § 25 LDSG und nach §§ 201, 
203,204 des Strafgesetzbuches vom 2. Januar 1975 (BGBl. I S. 1) mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden 
können.
Ich bin außerdem auf die gewissenhafte Erfüllung meiner Obliegenheiten nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 547) verpflichtet worden. Dabei wurde u. a. der Inhalt folgender Strafvorschriften des Strafgesetzbuches 
bekaimtgegeben:

§ 133 Abs. 3 
§201 Abs. 3 
§203Abs.2,3,5

- Verwahrungsbruch,
- Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes,
- Verletzung von Privatgeheimnissen,
- Verwertung fremder Geheimnisse.

Ich wurde darauf hingewiesen, daß diese Strafvorschriften auf Grund der Verpflichtung für mich gelten.
Ich bestätige mit der Unterschrift, von dem Inhalt der genannten Bestimmungen und den Folgen dieser Verpflichtung unter­
richtet worden zu sein und eine Abschrift dieser Niederschrift und der o.g. Vorschriften des Strafgesetzbuches sowie des 
Volkszählungsgesetzes 1987 erhalten zu haben.

§204

Ort, Datum

Name, Vorname

Anschrift

Unterschrift des Verpflichteten Unterschrift und Amtsbezeichnung des Verpflichtenden
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Anlage 2
Volkszählung 1987 

- Zählerbestellung -
Muster

Stadt / Gemeinde / Landkreis 
- Erhebungsstelle -
Betr.: Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler ini Rahmen der Durchführung der Volkszählung 1987
Anlage: Übemahmeerklärung

Sehr geehrte(r)
Sie werden hiermit auf Grund von § 10 Abs. 2 des Volkszählungsgesetzes 1987 (VGZ1987) vom 8. November 1985 (BGBl. I
S. 2078) in Verbindung mit § 15 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 3. Oktober 1983 (GBl. S. 578)/ 
§ 11 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 22.Dezember 1975 (GBl. 1976 S.40)* zum

ehrenamtlichen Zähler
bestellt.
Zur Übernahme dieses Ehrenamtes ist auf Grund von § 10 Abs. 2 VZG 1987 jeder Deutsche vom vollendeten 18. bis zum 
vollendeten 65. Lebensjahr verpflichtet. Von der Übernahme dieser Verpflichtung ist lediglich befreit, wem eine solche Tätig­
keit aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann.
Die ehrenamtliche Tätigkeit umfaßt im wesentlichen das Austeilen und Einsammeln der Erhebungsunterlagen in Ihrem 
Arbeitsbezirk, die Hilfe beim Ausfüllen der Erhebungsvordrucke sowie die Vollzähligkeits- und Vollständigkeitskontrolle. 
Eine genaue Beschreibung Ihrer Aufgaben erhalten Sie im Rahmen einer Schulung, zu deren Besuch Sie verpflichtet sind. 
Außerdem steht Ihnen eine ausführliche schriftliche Anleitung zur Verfügung.
Für die Erfüllung der ehrenamtlichen Tätigkeit erhalten Sie eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.
Sie werden darauf hingewiesen, daß Sie die Ihnen übertragene Aufgabe uneigennützig und verantwortungsbewußt durchfüh­
ren müssen. Darüber hinaus sind Sie zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet. Über diese Punkte werden Sie 
noch ausführlich belehrt und schriftlich verpflichtet werden.
Sie werden gebeten, die beigefügte Übernahmeerklärung auszufüllen, zu unterschreiben und an die Erhebungsstelle zurück­
zusenden. Wir bitten Sie ferner, die Ihnen übertragene Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen und danken Ihnen im voraus für Ihre 
Mitwirkung.
Mit freundlichen Grüßen

* Nichtzutreffendes ist zu streichen.

zu Anlage 2
An
Stadt / Gemeinde / Landkreis

Betr.: Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler im Rahmen der Durchführung der Volkszählung 1987

Übemahmeerklärung
Ich bin bereit, für die o.g. Erhebungsstelle im Rahmen der Volkszählung 1987 als ehrenamtlicher Zähler tätig zu sein und 
nehme das mir übertragene Ehrenamt an.

Ort. Datum

Name. Vorname

Anschrift. Telefonnummer

Unterschrift
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Anlage 3
Volkszählung 1987 

- Verpflichtungsbescheid mit SofortvoUzug -
Muster

Stadt/ Gemeinde /Landkreis 
- Erhebungsstelle -

Betr.: Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 1987) 
vom 8. November 1985 (BGBl. I S.2078); Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler

Anlage: Übemahmeerklärung

Sehr geehrte(r)
zur Durchführung der Volkszählung 1987 wurden Sie von der o. g. Erhebungsstelle als ehrenamtlicher Zähler bestellt. Da Sie
sich zur Übernahme der Zählertätigkeit bisher nicht bereit erklärt haben, ergeht folgender

Bescheid;
1. Sie werden hiermit verpflichtet, die Tätigkeit als ehrenamtlicher Zähler bei der Volkszählung 1987 zu übernehmen und 

nach näherer Weisung der Erhebungssteile auszuüben.
2. Für den Fall, daß Sie das Ehrenamt nicht übernehmen und die Übernahme nicht innerhalb von drei Tagen nach Zustellung 

des Bescheides der Erhebungsstelle mitteilen, wird gegen Sie ein Zwangsgeld von 200 DM festgesetzt werden.
3. Die sofortige Vollziehung der Verfügung in Nummer 1 wird angeordnet.
4. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

Begründung
1. Gemäß § 1 des Volkszählungsgesetzes 1987 findet nach dem Stand vom 25. Mai 1987 flächendeckend eine Volks-, Berufs-, 

Gebäude- und Wohnungszählung sowie eine Zählung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unternehmen 
statt. Für diese Zählung werden Zähler eingesetzt. Gemäß § 6 der Verordnung der Landesregierung und des Finanzmini­
steriums zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1987 vom 30. Juni 1986 (GBl. S. 252) hat die Erhebungsstelle die für 
die Durchführung der Erhebung benötigten ehrenamtlichen Zähler auszuwählen, zu bestellen, nach Maßgabe des § 10 
Abs. 4 des Volkszählungsgesetzes 1987 auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses schriftlich zu verpflichten und über ihre 
Rechte und Pflichten zu belehren. Für die Auswahl und den Einsatz der Zähler gelten die Vorschriften des § 10 Abs. 2, 3 
und 5 des Volkszählungsgesetzes 1987.
Sie sind zur Übernahme dieses Ehrenamtes verpflichtet. Die Verpflichtung beruht auf § 10 Abs. 2 des Volkszählungsgeset­
zes 1987 i. V. mit § 15 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d. F. vom 3. Oktober 1983 (GBl. S.578)/§ 11 der 
Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 22.Dezember 1975 (GBl. 1976 S.40)*. Nach § 10 Abs.2 des 
Volkszählungsgesetzes 1987 ist jeder Deutsche vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr zur Übernahme 
der ehrenamtlichen Zählertätigkeit verpflichtet. Befreit ist lediglich, wem eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder 
anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann. Andere wichtige Gründe i.S. des Gesetzes sind objektive 
Tatsachen, die in der Person und den Lebensumständen des Betroffenen begründet sind und die Übernahme des Ehrenam­
tes unzumutbar erscheinen lassen. Solche Gründe liegen bei Ihnen nicht vor. Sie sind deshalb verpflichtet, nach näherer 
Weisung der Erhebungsstelle als ehrenamtlicher Zähler tätig zu werden.

2. Zur Durchsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung können Zwangsgelder festgesetzt werden. Die Androhung des 
Zwangsgeldes stützt sich auf §§ 1, 2, 18, 19, 20, 23 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für Baden-Württemberg 
(LVwVG) vom 12. März 1974 (GBl. S. 93). Sollte die beigelegte Erklärung nicht innerhalb von drei Tagen ab Bekanntgabe 
des Bescheides bei der o.g. Erhebungsstelle eingehen, wird angenommen, daß Sie zur Übernahme der ehrenamtlichen 
Zählertätigkeit nicht bereit sind. In diesem Fall kann das Zwangsgeld ohne weiteres festgesetzt werden. Wir machen 
darauf aufmerksam, daß das Zwangsmittel so lange und so oft angewendet werden kann, bis die Verpflichtung erfüllt ist 
(§ 19 Abs.4 LVwVG). Dies schließt die Androhung und Festsetzung weiterer Zwangsgelder mit ein.

3. Die sofortige Vollziehung der Anordnung in Nummer 1 beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Januar 1960 (BGBl. IS. 17). Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse an einer ordnungsgemäßen, insbesondere 
fristgerechten Durchführung der Volkszählung 1987. Nach dem Zeitplan für die Abwicklung der Zählung muß die Bestel­
lung von Zählern vor dem 25. Mai 1987 abgeschlossen sein, um den vom Gesetz angeordneten Zählungsstichtag einhalten 
zu können. Um die ordnungsgemäße Durchführung der Zählung nicht zu gefährden, ist die Anordnung des Sofortvollzugs 
erforderlich.
Rechtsbehelfe gegen die Verpflichtung zur Übernahme der Zählertätigkeit haben wegen der Anordnung des Sofortvoll­
zugs keine aufschiebende Wirkung, sie hemmen nicht die Wirksamkeit dieses Bescheides.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift beim
Einlegung des Widerspruchs beim ....

zu erheben. Die Frist wird auch durch
gewahrt.

* Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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zu Anlage 3

An
Stadt/ Gemeinde/ Landkreis

Betr.: Bestellung zum ehrenamtlichen Zähler im Rahmen der Durchführung der Volkszählung 1987

Übemahmeerklärung

Ich bin bereit, für die o.g. Erhebungsstelle im Rahmen der Volkszählung 1987 als ehrenamtlicher Zähler tätig zu sein und 
nehme das mir übertragene Ehrenamt an.

Ort, Datum

Name, Vomaine

Anschrift, Telefonnummer

Unterschrift

188



953GABI. 1986Nr. 32

Anlage 4
Volkszählung 1987 
- Zählereinsatz -

Muster

Stadt / Gemeinde / Landkreis 
- Erhebungsstelle -

Niederschrift
über die Verpflichtung und Belehrung der Zähler und Zählerinnen im Rahmen der Volkszählung 1987
Ich erkläre, daß ich auf Grund von § 10 Abs. 4 des Volkszählungsgesetzes 1987 (VZG 1987) vom 8. November 1985 (BGBl. I
S. 2078) auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses nach § 11 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom 
14. März 1980 (BGBl. IS. 289) und auf Grund von § 7 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 4. Dezember 1979 
(GBl. S.534) auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 7 Abs. 1 LDSG verpflichtet worden bin.
Es ist mir bei Strafandrohung untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen Zweck als dem der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung zu nutzen. Die aus der Zählertätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunftspflichtige 
habe ich geheimzuhalten und darf sie nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden (absolutes Verwertungs­
verbot nach § 10 Abs. 4 VZG 1987). Die Geheimhaltungspflicht gilt auch für solche Erkenntnisse über Auskunftspflichtige, 
die mir gelegentlich meiner Zählertätigkeit bekannt werden.
Ich wurde belehrt, daß die o.g. Pflichten auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen, und daß Verstöße gegen das 
Datengeheimnis unti die statistische Geheimhaltung oder das absolute Verwertungsverbot nach § 25 LDSG und nach §§ 201, 
203,204 des Strafgesetzbuches vom 2. Januar 1975 (BGBl. IS. 1) mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
geahndet werden können.
Ferner wurde ich darauf hingewiesen, daß die Erhebungsunterlagen der Volkszählung 1987 bis zur Abgabe an die Erhebungs­
stelle vor Zugriff und Einsichtnahme Dritter zu sichern und zu schützen sind. Insbesondere dürfen auch Familienmitglieder 
keine Einsicht in diese Unterlagen nehmen. Für einen ordnungsgemäßen Transport von und zur Erhebungsstelle habe ich 
Sorge zu tragen.
Ich wurde außerdem auf die gewissenhafte Erfüllung meiner Obliegenheiten nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. IS. 547) verpflichtet. Dabei wurde u. a. der Inhalt folgender Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekanntge­
geben:

- Verwahrungsbruch,
- Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes,
- Verletzung von Privatgeheimnissen,
- Verwertung fremder Geheimnisse.

Ich wurde darauf hingewiesen, daß diese Strafvorschriften auf Grund der Verpflichtung für mich gelten.
Auf meine Rechte und Pflichten als Zähler nach § 10 VZG 1987 bin ich hingewiesen worden.
Ich bestätige mit der Unterschrift, von dem Inhalt der genannten Bestimmungen und den Folgen dieser Verpflichtung unter­
richtet worden zu sein und eine Abschrift dieser Niederschrift und der o.g. Vprschriften des Strafgesetzbuches sowie des 
Volkszählungsgesetzes 1987 erhalten zu haben.

§ 133 Abs. 3 
§201 Abs. 3 
§ 203 Abs. 2, 3, 5
§ 204

Ort, Datum

Name, Vorname

Anschrift

Unterschrift des Verpflichteten Unterschrift und Amtsbezeichnung des Verpflichtenden
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